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Gesetz
zur Durchführung strafrechtsbezogener 

 Unterbringungen in einem psychiatrischen 
 Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt 

in Nordrhein-Westfalen 
(Strafrechtsbezogenes Unterbringungsgesetz 

NRW – StrUG NRW)
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Durchführung strafrechtsbezogener 

Unterbringungen in einem psychiatrischen 
Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt 

in Nordrhein-Westfalen
(Strafrechtsbezogenes Unterbringungsgesetz 

NRW – StrUG NRW)

Vom 17. Dezember 2021
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Abschnitt 1

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die Durchführung der als Maß-
regeln der Besserung und Sicherung angeordneten Un-
terbringungen in einem psychiatrischen Krankenhaus 
gemäß §  63 des Strafgesetzbuches oder in einer Ent-
ziehungsanstalt gemäß §  64 des Strafgesetzbuches ein-
schließlich der befristeten Wiederinvollzugsetzung ge-
mäß § 67h des Strafgesetzbuches und der Unterbringung 
gemäß § 453c der Strafprozeßordnung in Verbindung mit 
§ 463 der Strafprozeßordnung sowie gemäß § 7 Absatz 1 
und § 93a des Jugendgerichtsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. Dezember 1974 (BGBl.  I 
S. 3427) in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Die Bestimmungen dieses Gesetzes sind auch anzu-
wenden

1.   bei Personen, die gemäß § 67a Absatz 2 des Strafge-
setzbuches aus der Sicherungsverwahrung in den 
Vollzug einer Maßregel nach § 63 oder § 64 des Straf-
gesetzbuches überwiesen wurden, und

2.   wenn nach der Beendigung einer Maßregel (§ 67d Ab-
satz  6 des Strafgesetzbuches) ein Strafrest verbleibt, 
der durch eine gerichtliche Entscheidung gemäß § 67 
Absatz  5 Satz  2 Alternative 1 des Strafgesetzbuches 
als Vollzug der Maßregel fortzusetzen ist.

(3) Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten entspre-
chend für den Vollzug der einstweiligen Unterbringung 
nach § 126a der Strafprozeßordnung, der Unterbringung 
zur Vorbereitung eines Gutachtens über den psychischen 
Zustand eines Beschuldigten nach §  81 Absatz  1 der 
Strafprozeßordnung und der Unterbringung zur Vorbe-
reitung eines Gutachtens über den Entwicklungsstand 
eines Beschuldigten nach § 73  des Jugendgerichtsgeset-
zes, soweit sich aus Bundesrecht oder aus diesem Gesetz 
nichts Abweichendes ergibt und Zweck und Eigenart des 
Verfahrens nicht entgegenstehen.

§ 2

Zweck und Ziel der Unterbringung

(1) Zweck der Unterbringung ist der Schutz der Allge-
meinheit vor der Begehung weiterer erheblicher rechts-
widriger Taten durch die untergebrachte Person und 
nicht der Ausgleich von individueller Schuld. 

(2) Ziel der Durchführung der Unterbringung ist die 
Eingliederung der untergebrachten Person in die Gesell-
schaft. 

(3) Bei einer Unterbringung nach §  63 des Strafgesetz-
buches soll, soweit möglich, die untergebrachte Person 
geheilt werden oder durch Behandlung und Betreuung 
einen Zustand erreichen, in dem von ihr keine weiteren 
erheblichen rechtswidrigen Taten mehr zu erwarten sind. 
Bei einer Unterbringung nach §  64 des Strafgesetzbu-
ches soll die untergebrachte Person von dem Hang, alko-
holische Getränke oder andere berauschende Mittel im 
Übermaß zu sich zu nehmen, geheilt werden oder, wenn 
das nicht möglich ist, vor einem Rückfall in den Hang 
bewahrt und von der Begehung weiterer erheblicher 
rechtswidriger Taten abgehalten werden, die auf ihren 
Hang zurückgehen.

(4) Die Unterbringung ist von Beginn an so auszugestal-
ten, dass eine unverhältnismäßig lange Dauer, die eine 
Erledigung der Maßregel gemäß §  67d Absatz  6 des 
Strafgesetzbuches zur Folge hätte, vermieden wird. 

§ 3
Grundsätze

(1) Jede untergebrachte Person ist in ihrer Würde und in 
ihrer persönlichen Integrität zu achten und zu schützen. 
Das Leben im Rahmen der Unterbringung ist den allge-
meinen Lebensverhältnissen anzupassen, soweit Sicher-
heitsbelange nicht entgegenstehen. Der untergebrachten 
Person ist Raum und Gelegenheit zu geben, ihre Indivi-
dualität erhalten und entwickeln zu können. Hierbei 
sind die unterschiedlichen Bedarfe der verschiedenen 
Geschlechter und Geschlechtsidentitäten zu berücksich-
tigen.

(2) Die untergebrachte Person hat Anspruch auf ange-
messene Unterkunft, Verpfl egung, Behandlung und Be-
treuung.

(3) Die untergebrachte Person soll laufend durch Anre-
gung und Förderung zur Behandlung motiviert werden. 
Die Einrichtung hat in geeigneter Weise auf vertrauens-
bildende Maßnahmen hinzuwirken. Zur Vermeidung von 
Zwangsmaßnahmen sind allen Beschäftigten, die Kon-
takt zu untergebrachen Personen haben, regelmäßig 
Kenntnisse über Aggressionen begünstigende und ver-
meidende Umstände sowie deeskalierend wirkende Be-
wältigungsstrategien zu vermitteln.

(4) Die §§ 1901a und 1901b des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches sind zu beachten. Dies gilt auch für den in Behand-
lungsvereinbarungen niedergelegten freien Willen. Der 
Abschluss von Behandlungsvereinbarungen ist anzubie-
ten und zu fördern. Auf die Möglichkeit zur Niederle-
gung des Willens in Patientenverfügungen ist hinzuwei-
sen.

(5) Die untergebrachte Person unterliegt den in diesem 
Gesetz vorgesehenen Beschränkungen. Soweit das Ge-
setz eine besondere Regelung nicht enthält, dürfen ihr 
nur solche Beschränkungen auferlegt werden, die zur 
Aufrechterhaltung der Sicherheit oder zur Abwendung 
einer schwerwiegenden Störung der Ordnung der Ein-
richtung, zum Schutz der Allgemeinheit vor erheblichen 
Straftaten oder zur Abwehr gesundheitlicher Gefahren 
für die untergebrachten Personen oder die Allgemeinheit 
unerlässlich sind. Alle vorzunehmenden Einschränkun-
gen müssen in einem inhaltlichen und zeitlichen Zusam-
menhang mit ihrem Anlass stehen. Sie dürfen die betrof-
fene untergebrachte Person nicht mehr und nicht länger 
als erforderlich beeinträchtigen. Alle Eingriffe in die 
Rechte einer untergebrachten Person sind schriftlich 
oder elektronisch festzuhalten und zu begründen. Sie 
sollen der untergebrachten Person unverzüglich be-
kanntgegeben und erläutert werden. Eine Einschrän-
kung von Rechten in disziplinarischer Absicht ist nicht 
zulässig.

(6) Beschäftigte dürfen eine Anordnung nicht erteilen 
oder befolgen, wenn dadurch Rechte der untergebrach-
ten Person verletzt würden. Erteilen oder befolgen Be-
schäftigte sie dennoch, sind sie hierfür verantwortlich, 
wenn sie die Rechtsverletzung erkennen oder diese we-
gen Offensichtlichkeit hätten erkennen müssen. Beden-
ken der Beschäftigten gegen die Rechtmäßigkeit von An-
ordnungen sind den Anordnenden oder den Vorgesetzen 
vorzutragen.

(7) Für eine sorgfältige und den Zielen dieses Gesetzes 
entsprechende Dokumentation, insbesondere der Be-
handlungs- und Sicherungsmaßnahmen, ist Sorge zu tra-
gen. Sämtliche wesentlichen Maßnahmen sind zu doku-
mentieren.

Abschnitt 2
Maß der Freiheitsentziehung und 
Überprüfung der Unterbringung

§ 4
Maß der Freiheitsentziehung

(1) Das Maß der Freiheitsentziehung richtet sich nach 
der von der untergebrachten Person ausgehenden prog-
nostizierten Gefahr. Art und Weise sowie Intensität der 
Freiheitsentziehung sind auf die zu erwartenden erheb-
lichen rechtswidrigen Taten zu beziehen und an ihr aus-
zurichten. Das Maß der Freiheitsentziehung ist im Hin-
blick auf dieses Ziel fortlaufend zu überprüfen.
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(2) Die therapeutische Leitung der Einrichtung be-
stimmt das Maß der Freiheitsentziehung nach Maßgabe 
folgender Grade:

Grad 0:   Die untergebrachte Person ist berechtigt, außer-
halb der Einrichtung in einer externen Einrich-
tung oder der eigenen Wohnung zu wohnen.

Grad 1:   Der grundsätzliche Aufenthaltsort der unterge-
brachten Person ist die Einrichtung. Auf Anord-
nung der Einrichtung ist sie berechtigt, über 
eine Nacht oder über mehrere Nächte der Ein-
richtung fernzubleiben, ohne außerhalb zu woh-
nen. 

Grad 2:   Der grundsätzliche Aufenthaltsort der unterge-
brachten Person ist die Einrichtung. Auf Anord-
nung der Einrichtung ist sie berechtigt, die Ein-
richtung ohne Begleitung von Beschäftigten zu 
verlassen (unbegleiteter Ausgang).

Grad 3:   Der grundsätzliche Aufenthaltsort der unter-
gebrachten Person ist die Einrichtung. Auf An-
ordnung der Einrichtung ist sie berechtigt, diese 
in Begleitung von Beschäftigten der Einrichtung 
zu verlassen (Ausführung).

Grad 4:   Der grundsätzliche Aufenthaltsort der unter-
gebrachten Person ist die Einrichtung. Sie ist 
nicht berechtigt, diese zu verlassen.

Die Einrichtung kann innerhalb dieser Grade weitere 
Differenzierungen vornehmen. 

(3) Aus besonderen Gründen oder Anlässen kann eine 
Ausführung angeordnet werden. Daneben sollen Ausfüh-
rungen zum Erhalt der Lebenstüchtigkeit bei langjährig 
untergebrachten Personen, grundsätzlich spätestens 
nach drei Jahren, angeordnet werden.

(4) Die Einrichtung kann zur Vorbereitung einer Ent-
scheidung nach Absatz 2, die besondere Schwierigkeiten 
aufweist, das Gutachten einer oder eines externen Sach-
verständigen einholen. Das zu erstellende Sachverstän-
digengutachten soll sich zu Maß, Art und Weise des Si-
cherungsbedarfs äußern und Vorschläge für das weitere 
Vorgehen zur Erreichung des individuellen Unterbrin-
gungsziels unterbreiten. Wenn sich die Einschätzung der 
Einrichtung und die des oder der externen Sachverstän-
digen widersprechen, entscheidet die zuständige Straf-
vollstreckungsbehörde.

(5) Vor der Festsetzung des Maßes der Freiheitsentzie-
hung der Grade 0 bis 3 ist die Vollstreckungsbehörde zu 
hören, soweit sie es im Aufnahmeersuchen angeordnet 
hat. Bei untergebrachten Personen, die hinsichtlich ihrer 
Anlasstat, insbesondere bei Tötungs-, schweren Gewalt- 
und Sexualdelikten, ihrer Störung und ihres Behand-
lungsverlaufs besondere Schwierigkeiten bei der Beur-
teilung der von ihnen ausgehenden Gefahr bieten, ist vor 
ersten Rücknahmen von Freiheitsbeschränkungen, bei 
denen eine Aufsicht durch Beschäftigte der Einrichtung 
nicht gewährleistet ist, das Benehmen mit der Vollstre-
ckungsbehörde herzustellen. Bei einem berechtigten Auf-
enthalt in einer externen Einrichtung oder der eigenen 
Wohnung bei einer Dauer von mehr als 21 Tagen sind die 
Aufsichtsbehörde und die Vollstreckungsbehörde zu un-
terrichten. Näheres zur Beteiligung der Vollstreckungs-
behörde kann das für den die Durchführung strafrechts-
bezogener Unterbringungen in einem psychiatrischen 
Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt zuständige 
Ministerium im Einvernehmen mit dem für Rechtspfl ege 
zuständigen Ministerium regeln.

(6) Entscheidungen über das Maß der Freiheitsentzie-
hung können mit Aufl agen und Weisungen verbunden 
werden. Dazu können insbesondere gehören,

1.    sich der Aufsicht einer namentlich bestimmten Person 
zu unterstellen,

2.  die Anlasserkrankung, die zur Unterbringung geführt 
hat, mit Einwilligung der untergebrachten Person au-
ßerhalb der Einrichtung behandeln zu lassen,

3.  Anordnungen zum Aufenthaltsort und zu Verhaltens-
weisen außerhalb der Einrichtung zu befolgen und

4.  sich zu bestimmten Zeiten an festgelegten Orten per-
sönlich einzufi nden.

(7) Entscheidungen nach Absatz 2 einschließlich der mit 
ihnen verbundenen Aufl agen und Weisungen können auf-
gehoben oder geändert werden, wenn

1.  Umstände eintreten oder nachträglich bekannt wer-
den, die ihre Anordnung nicht gerechtfertigt erschei-
nen lassen,

2.  die untergebrachte Person ihre Freiheitsrechte miss-
braucht oder

3.  die untergebrachte Person den ihr erteilten Aufl agen 
oder Weisungen nicht nachkommt.

§ 5
Überprüfung der Unterbringung

(1) Die Einrichtung unterrichtet die Strafvollstre-
ckungsbehörde, sobald es nach ihrer Beurteilung geboten 
ist, die Aussetzung der Vollstreckung der Maßregel zur 
Bewährung oder die Verhältnismäßigkeit der Dauer der 
Unterbringung zu prüfen. Entsprechendes gilt für die 
Aussetzung der einstweiligen Unterbringung nach 
§  126a der Strafprozeßordnung oder nach §§  453c und 
463 Absatz 1 der Strafprozeßordnung. 

(2) Bei einer nach § 64 des Strafgesetzbuches oder nach 
§  7 Absatz  1 Alternative 2 oder §  93a des Jugendge-
richtsgesetzes untergebrachten Person unterrichtet die 
Einrichtung die Vollstreckungsbehörde auch über eine 
nicht oder nicht mehr bestehende hinreichend konkrete 
Aussicht auf einen Behandlungserfolg im Sinne des § 2 
Absatz 3 Satz 3.

Abschnitt 3
Aufnahme, Behandlung und Wiedereingliederung

§ 6
Aufnahme

(1) Bei der Aufnahme und nach der Mitteilung über die 
rechtskräftige Änderung der Unterbringungsanordnung 
ist die untergebrachte Person über ihre Rechte und 
Pfl ichten, die Rechtsfolgen der Unterbringung, den ge-
richtlichen Rechtsschutz und die Möglichkeit zur Be-
schwerde aufzuklären. Die Einrichtung hat insbesondere 
auf die Möglichkeit von Maßnahmen nach § 20 Absatz 4 
und §  21 Absatz  2 hinzuweisen. Die Aufklärung hat 
mündlich und schriftlich in einer ihr verständlichen 
Sprache zu erfolgen. Erlaubt der Gesundheitszustand 
der untergebrachten Person diese Aufklärung nicht im 
unmittelbaren Zusammenhang mit der Aufnahme oder 
dem Eintritt der Rechtskraft, so ist sie nachzuholen, so-
bald dies möglich ist. Darüber hinaus ist die unterge-
brachte Person über die Organisation und die Ordnung 
in der Einrichtung zu informieren. Die Hausordnung der 
Einrichtung ist ihr auszuhändigen. Die Aufklärung und 
die Übergabe der Hausordnung sind zu dokumentieren. 
Der untergebrachten Person ist im Rahmen der Auf-
nahme Gelegenheit zur Äußerung persönlicher Anliegen 
zu geben.

(2) Über die Aufnahme und die Rechte und Pfl ichten der 
untergebrachen Person sind ihre gesetzliche Vertretung 
und die durch eine Vorsorgevollmacht bevollmächtigte 
Person sowie auf ihren Wunsch eine von ihr benannte 
nahestehende Person unverzüglich zu informieren.

(3) Die untergebrachte Person ist unverzüglich nach der 
Aufnahme, spätestens am nächsten Werktag, ärztlich zu 
untersuchen. Die Untersuchung ist Grundlage für dring-
liche Behandlungsmaßnahmen und für die vorläufi ge Be-
stimmung der Art der Unterbringung einschließlich ge-
gebenenfalls erforderlicher Schutz- und Sicherungsmaß-
nahmen. Soweit sich die Person bereits in der 
Einrichtung befunden, ihr rechtlicher Status sich aber 
geändert hat, reicht eine Überprüfung und gegebenen-
falls Aktualisierung des gesundheitlichen Status aus.

(4) Zum Zwecke der Feststellung früheren Konsums von 
Betäubungsmitteln darf eine Haarprobe entnommen und 
untersucht werden, soweit der Konsum von Betäubungs-
mitteln möglich erscheint und ein Konsum Auswirkun-
gen auf die Behandlungen hätte.

(5) Die untergebrachte Person ist innerhalb von drei 
Werktagen der therapeutischen Leitung der Einrichtung, 
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bei selbständigen Abteilungen der therapeutischen Lei-
tung der Abteilung, vorzustellen. 

(6) Bei der Aufnahme und der Untersuchung dürfen an-
dere untergebrachte Personen nicht anwesend sein.

(7) Die untergebrachte Person ist darin zu unterstützen, 
notwendige Maßnahmen für ihre Familie und hilfsbe-
dürftige Angehörige sowie hinsichtlich ihrer Vermögens-
angelegenheiten vornehmen zu können. Ist eine unterge-
brachte Person nicht in der Lage, ihre Angelegenheiten 
selbst zu regeln, so kann dies von einer durch eine Vor-
sorgevollmacht bevollmächtigten Person übernommen 
werden. Andernfalls ist beim Betreuungsgericht die Ein-
richtung einer rechtlichen Betreuung anzuregen.

§ 7
Behandlungsuntersuchung

(1) Im Anschluss an die Aufnahmeuntersuchung wird 
die untergebrachte Person unverzüglich umfassend dem 
aktuellen Stand der Wissenschaft entsprechend unter-
sucht (Behandlungsuntersuchung).

(2) Die Behandlungsuntersuchung beinhaltet die diffe-
renzierte Erfassung aller relevanter Informationen und 
Befunde, die Grundlage für die Risikoeinschätzung und 
Behandlungsplanung sind, und beinhaltet eine umfas-
sende medizinische Diagnostik, eine Persönlichkeits-
diagnostik sowie die Erhebung des schulischen und be-
rufl ichen Leistungsstands. Berücksichtigt werden auch 
die Vorbefunde, Vorstrafen und Tatumstände, die indivi-
duellen Risiko- und Ausgleichsfaktoren sowie der Be-
handlungsbedarf, die Behandlungsfähigkeit und die Be-
reitschaft der untergebrachten Person, an der Erreichung 
des Unterbringungsziels mitzuwirken. Gleichzeitig sol-
len die Fähigkeiten und Neigungen der untergebrachten 
Person sowie sonstige Umstände, die zu einer Lebens-
führung ohne Straftaten beitragen, ermittelt werden.

(3) Der Zweck der Behandlungsuntersuchung und ihre 
Ergebnisse sind der untergebrachten Person zu erläu-
tern. Hat sie eine gesetzliche Vertretung oder eine durch 
eine Vorsorgevollmacht bevollmächtigte Person, soll die-
ser oder auf Wunsch einer anderen nahestehenden Per-
son Gelegenheit gegeben werden, an der Erläuterung 
teilzunehmen.

(4) Befand sich die untergebrachte Person bereits vor 
Eintritt der Rechtskraft der Unterbringungsanordnung 
aufgrund anderer rechtlicher Grundlage in der Einrich-
tung und ist bereits eine Behandlungsuntersuchung er-
folgt, reicht eine Aktualisierung der bekannten Tatsa-
chen nach Absatz 1 und 2 aus.

§ 8
Behandlungs- und Eingliederungsangebot

(1) Auf Grundlage der Behandlungsuntersuchung ist 
zeitnah, möglichst innerhalb von sechs Wochen, spätes-
tens nach drei Monaten, ein individuell zugeschnittenes 
Behandlungs- und Eingliederungsangebot zu erstellen, 
aus dem sich detailliert ergibt, ob und gegebenenfalls 
mit welchen Maßnahmen die Anlasserkrankung behan-
delt, vorhandene Risikofaktoren minimiert und durch 
Stärkung schützender Faktoren kompensiert werden 
können, um eine Reduzierung des Maßes der Freiheits-
entziehung bis hin zur Entlassung zu erreichen. In diese 
Planung ist die untergebrachte Person einzubeziehen. 
Bis zur Fertigstellung dieses Behandlungs- und Einglie-
derungsangebots hat die untergebrachte Person An-
spruch auf ein vorläufi ges Behandlungsangebot, das un-
verzüglich nach der Aufnahme zu erstellen ist.

(2) In diesem Behandlungs- und Eingliederungsangebot 
ist insbesondere nachvollziehbar auszuführen, durch 
welche konkreten Maßnahmen die jeweiligen Behand-
lungs- und Eingliederungsziele im Planungszeitraum er-
reicht werden sollen. Überlegungen zu alternativen Maß-
nahmen außerhalb des stationären Aufenthalts in der 
Einrichtung sind ebenso aufzunehmen wie gegebenen-
falls Gründe, weshalb sie zurzeit nicht infrage kommen. 
Darüber hinaus sind die der jeweiligen Gefährlichkeits-
einschätzung entsprechenden Maßnahmen an Freiheits-
einschränkungen sowie ihre Intensität und Dauer und 
die vorgesehenen Überprüfungsmodalitäten festzuset-

zen. Das Behandlungs- und Eingliederungsangebot muss 
insbesondere Angaben enthalten über

1.  die Behandlung einschließlich medizinischer, psycho-
therapeutischer, pfl egerischer, soziotherapeutischer 
und heilpädagogischer Behandlung sowie pädago-
gischer Maßnahmen,

2.  die Teilnahme an schulischen Angeboten und an Maß-
nahmen der berufl ichen Tätigkeit, Ausbildung, Fort-
bildung und Umschulung einschließlich Alphabetisie-
rungs- und Deutschkursen,

3.   die Einbeziehung von der untergebrachten Person na-
hestehenden Personen zur Aufrechterhaltung, Förde-
rung und Gestaltung von Außenkontakten,

4.  die Prüfung von Möglichkeiten sozialunterstützender 
Maßnahmen durch außerstationäre Leistungsanbieter 
und

5.  die Form der Unterbringung.

(3) Das Behandlungs- und Eingliederungsangebot ist bei 
Bedarf, spätestens alle sechs Monate, durch die Einrich-
tung zu überprüfen und fortzuschreiben. Die Verände-
rungen gegenüber dem bisherigen Behandlungs- und 
Eingliederungsangebot sind hervorzuheben. Dabei sind 
die Entwicklungsschritte der zwischenzeitlich durchge-
führten Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Ge-
fährlichkeit der untergebrachten Person sowie die da-
nach auszurichtenden Veränderungen der Freiheitsein-
schränkungen zu berücksichtigen. Absatz  1 Satz  2 gilt 
entsprechend.

(4) Die gesetzliche Vertretung oder die durch eine Vorsor-
gevollmacht bevollmächtigte Person sowie auf Wunsch 
der untergebrachten Person eine ihr nahestehende Per-
son sind im Rahmen der Erstellung, der Fortschreibung 
und der Umsetzung ihres Behandlungs- und Eingliede-
rungsangebots einzubeziehen, soweit nicht erhebliche 
Sicherheitsbedenken oder therapeutische Gründe ent-
gegenstehen. Das Behandlungs- und Eingliederungsan-
gebot soll der untergebrachten Person und ihrer gesetz-
lichen Vertretung oder der durch eine Vorsorgevollmacht 
bevollmächtigten Person auf Wunsch ausgehändigt wer-
den. 

§ 9
Behandlung der Anlasserkrankung

(1) Die untergebrachte Person hat Anspruch auf eine in-
dividuelle und intensiv durchzuführende Behandlung ih-
rer Anlasserkrankung.

(2) Über die diagnostischen Erkenntnisse und die ange-
botene Behandlung ist die untergebrachte Person, oder, 
falls die untergebrachte Person einwilligungsunfähig ist, 
eine zur Einwilligung berechtigte Person entsprechend 
§  630e Absatz  1 bis 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
aufzuklären. Ist die untergebrachte Person minderjährig, 
ist ihre gesetzliche Vertretung auch dann entsprechend 
§  630e Absatz  1 bis 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
über die diagnostischen Erkenntnisse und die angebo-
tene Behandlung aufzuklären, wenn die minderjährige 
Person einwilligungsfähig ist. §  630e Absatz  5 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches gilt entsprechend. 

(3) Die Behandlung bedarf der Einwilligung der unter-
gebrachten Person entsprechend § 630d des Bürgerlichen 
Gesetzbuches. Bei einem der Behandlung entgegenste-
henden erklärten oder natürlichen Willen der unterge-
brachten Person darf die Behandlung nach Absatz  1 
nicht durchgeführt werden. 

(4) Ist die untergebrachte Person einwilligungsunfähig 
und liegt eine von ihr verfasste Patientenverfügung im 
Sinne des § 1901a Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches vor, ist nach dem daraus zu ermittelnden Wil-
len zu verfahren. 

(5) Ist die untergebrachte Person einwilligungsunfähig 
und liegt eine Patientenverfügung gemäß §  1901a Ab-
satz  1 Satz  1 des Bürgerlichen Gesetzbuches nicht vor 
oder treffen die Festlegungen einer Patientenverfügung 
nicht auf die aktuelle Situation zu, sind die Behand-
lungswünsche oder der mutmaßliche Wille der unterge-
brachten Person entsprechend § 1901a Absatz 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches zu ermitteln.
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(6) Behandlungsmaßnahmen sowie Aufklärung, Einwil-
ligung und gegebenenfalls die Ermittlung des Behand-
lungswillens oder des Wohls sind zu dokumentieren.

§ 10
Ärztliche Zwangsmaßnahme zur Herstellung 

der Selbstbestimmungsfähigkeit

(1) Ist die untergebrachte Person infolge ihrer Anlasser-
krankung nicht einsichtsfähig und kann sie die mit einer 
Behandlung verbundene Chance auf Besserung nicht er-
kennen oder nicht ergreifen, ist ausnahmsweise eine ih-
rem natürlichen Willen widersprechende ärztliche 
Zwangsmaßnahme zulässig. Eine solche Zwangsmaß-
nahme darf ausschließlich mit dem Ziel vorgenommen 
werden, bei der untergebrachten Person die Einsichtsfä-
higkeit als tatsächliche Voraussetzungen zur Ausübung 
freier Selbstbestimmung zu schaffen oder wiederherzu-
stellen.

(2) Eine Patientenverfügung gemäß § 1901a des Bürger-
lichen Gesetzbuches ist zu beachten.

(3) Eine ärztliche Zwangsmaßnahme nach Absatz 1 darf 
nur als letztes Mittel und nur durchgeführt werden, 
wenn

1.  die vorgesehene Behandlung hinreichende Aussicht 
auf Erfolg hat, in Art, Umfang und Dauer erforderlich 
und für die Beteiligten zumutbar ist,

2.  der für die untergebrachte Person zu erwartende Nut-
zen die mit der ärztlichen Zwangsmaßnahme einher-
gehenden Belastungen deutlich überwiegt und eine 
weniger eingreifende Behandlung aussichtslos ist,

3.  die Behandlung nicht mit mehr als einem vernachläs-
sigbaren Restrisiko irreversibler Gesundheitsschäden 
verbunden ist,

4.   mit dem nötigen Zeitaufwand und ohne Ausübung von 
Druck durch eine überzeugungsfähige und -bereite 
Person unternommenen Versuche vorausgegangen 
sind, die Zustimmung der untergebrachten Person zu 
erreichen und

5.   die untergebrachte Person durch eine Ärztin oder einen 
Arzt über das Ob und das Wie der vorgesehenen ärzt-
lichen Zwangsmaßnahme entsprechend ihrer Ver-
ständnismöglichkeit aufgeklärt wurde.

(4) Die Behandlung wird fachärztlich angeordnet, gelei-
tet und überwacht. Die Anordnung erfolgt im Einverneh-
men mit der therapeutischen Leitung.

(5) Die Vornahme der ärztlichen Zwangsmaßnahme auf-
grund der ärztlichen Anordnung bedarf der vorherigen 
richterlichen Entscheidung unter Hinzuziehung einer 
externen Begutachtung. Gerichtliche Zuständigkeit und 
gerichtliches Verfahren richten sich nach den §§  121a 
und 121b des Strafvollzugsgesetzes vom 16. März 1976 
(BGBl. I S. 581, 2088; 1977 I S. 436) in der jeweils gelten-
den Fassung. Bei Minderjährigen bedarf sie auch der Zu-
stimmung der sorgeberechtigten Person.

(6) Das Vorliegen der Anordnungsvoraussetzungen und die 
ergriffenen Maßnahmen einschließlich ihres Zwangscha-
rakters, der Durchsetzungsweise und der Wirkungsüber-
wachung sowie der Untersuchungs- und Behandlungs-
verlauf sind zu dokumentieren. Die Aufsichts behörde ist 
über durchgeführte ärztliche Zwangsmaßnahmen zeitnah 
durch die untere staatliche Maßregelvollzugsbehörde zu 
unterrichten, welche im Anschluss den gesetzlichen Be-
treuer und die durch eine Vorsorgevollmacht bevollmäch-
tige Person zu informieren hat. Dem Wunsch der unterge-
brachten Person nach Unterrichtung weiterer Personen 
soll entsprochen werden.

(7) Sobald es der Gesundheitszustand der von der 
Zwangsmaßnahme betroffenen Person zulässt, ist ihr 
eine Nachbesprechung über die Behandlung, den Verlauf 
und die daraus zu ziehenden Folgerungen anzubieten 
und eine Vereinbarung über geeignete Hilfen im Wieder-
holungsfall anzubieten.

(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten für Untersuchungen, die 
im Rahmen der Behandlung der Anlasserkrankung er-
forderlich und mit einem körper lichen Eingriff verbun-
den sind, entsprechend.

(9) Die Behandlung ist nach Erreichen des Behand-
lungsziels, spätestens jedoch nach Ablauf von vier Mo-
naten, zu beenden. Sie ist auch zu beenden, wenn im 
 Verlauf der Behandlung die erwartete Besserung nicht 
eintritt und unverzüglich zu beenden, wenn schwerwie-
gende Nebenwirkungen einen Abbruch der Behandlung 
erforderlich machen. Nach Ablauf von jeweils vier Mo-
naten darf die Behandlung nur unter den Voraussetzun-
gen der Absätze 1 bis 5 erneut angeordnet werden.

(10) Für eine ärztliche Zwangsmaßnahme bei Personen, 
die gemäß § 126a der Strafprozeßordnung vorläufi g, ge-
mäß § 81 der Strafprozeßordnung zur Vorbereitung eines 
Gutachtens oder gemäß § 73 des Jugendgerichtsgesetzes 
zur Beobachtung untergebracht sind, gilt §  1906a des 
Bürgerlichen Gesetzbuches.

§ 11
Ärztliche Zwangsmaßnahme zur Abwehr 

einer gegenwärtigen Gefahr

(1) Bei gegenwärtiger Lebensgefahr sowie gegenwärtiger 
schwerwiegender Gefahr für die Gesundheit der unter-
gebrachten Person oder anderer Personen ist eine ärztli-
che Zwangsmaßnahme gegen den natürlichen Willen der 
untergebrachten Person zulässig, wenn sie zur Einsicht 
in die Notwendigkeit der Maßnahme oder zum Handeln 
nach dieser Einsicht krankheitsbedingt nicht in der Lage 
ist und die ärztliche Zwangsmaßnahme der Behandlung 
der Erkrankung dient. Maßnahmen nach Satz  1 dürfen 
nur angeordnet werden, wenn

1.  erfolglos versucht worden ist, die Zustimmung der 
untergebrachten Person zu der Maßnahme zu erwir-
ken,

2.   die Maßnahme zur Abwendung der Gefahr geeignet, 
in Art, Umfang und Dauer erforderlich und für die 
Beteiligten zumutbar ist,

3.   der von der Maßnahme zu erwartende Nutzen für die 
untergebrachte Person die mit der Maßnahme für sie 
verbundenen Belastungen deutlich überwiegt, 

4.   die Behandlung nicht mit einer erheblichen Gefahr 
für das Leben der untergebrachten Person verbunden 
ist und 

5.   bei der Abwehr von Gefahren für andere Personen 
eine Prüfung ergeben hat, dass die ärztliche Zwangs-
maßnahme gegenüber einer besonderen Sicherungs-
maßnahme nach §§  32 und 33 das, abhängig von 
Dauer und Intensität, mildere Mittel ist.

(2) Eine Patientenverfügung gemäß § 1901a des Bürger-
lichen Gesetzbuches ist zu beachten.

(3) § 10 Absatz 4 bis 8 gilt entsprechend. Von der Einho-
lung einer richterlichen Entscheidung kann ausnahms-
weise abgesehen werden, wenn

1.  diese nicht rechtzeitig erreichbar ist,

2.  eine besondere Sicherungsmaßnahme nach §§ 32 und 
33 nicht geeignet oder nicht ausreichend ist, um die 
akute Gefährdung bis zur Erreichbarkeit der gericht-
lichen Entscheidung zu überwinden und

3.  die sofortige ärztliche Zwangsmaßnahme zur Vermei-
dung einer gegenwärtigen schwerwiegenden Lebens-
gefahr oder einer gegenwärtigen schwerwiegenden 
Gefahr für die Gesundheit der untergebrachten Per-
son oder dritter Personen erforderlich ist.

(4) Eine richterliche Entscheidung ist unverzüglich zu 
beantragen, sofern die unmittelbare Lebensgefahr oder 
schwerwiegende Gefahr für die Gesundheit über einen 
längeren Zeitraum andauert. Die Zwangsbehandlung ist 
zu beenden, soweit keine akute Lebensgefahr oder 
schwerwiegende Gefahr für die Gesundheit mehr be-
steht. Eine weitere Zwangsbehandlung der Anlasskrank-
heit ist nur unter den Voraussetzungen des § 10 zulässig 
und bedarf der vorherigen richterlichen Entscheidung.

§ 12
Behandlung sonstiger Krankheiten, 

Gesundheitsförderung, Hygiene

(1) Eine untergebrachte Person, die nicht oder nicht in 
entsprechendem Umfang krankenversichert ist, hat An-
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spruch auf Krankenbehandlung, Vorsorgeleistungen und 
sonstige Maßnahmen, die nicht im Zusammenhang mit 
der Anlasserkrankung stehen, in entsprechender Anwen-
dung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche 
Krankenversicherung – (Artikel  1 des Gesetzes vom 
20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482) in der jeweils 
geltenden Fassung mit Ausnahme der §§  23, 24, 40, 41 
und 76. Bei der Krankenhausbehandlung nach § 39 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch bestimmt die Einrich-
tung das auch unter Sicherheitserfordernissen geeignete 
Krankenhaus. 

(2) Für diese Behandlung gelten die §§ 630c bis 630h des 
Bürgerlichen Gesetzbuches.

(3) Für die Zulässigkeit und Durchführung ärztlicher 
Zwangsmaßnahmen im Rahmen der Behandlung sonsti-
ger Krankheiten gilt §  1906a des Bürgerlichen Gesetz-
buches.

(4) Die untergebrachte Person ist anzuhalten, auf ihre 
eigene Gesundheit zu achten und auf die Gesundheit der 
anderen Personen in der Einrichtung in besonderer 
Weise Rücksicht zu nehmen. Hygienevorschriften sind 
einzuhalten.

(5) Zur Abwehr von erheblichen Gefahren für die Ge-
sundheit der in der Einrichtung befi ndlichen Personen 
ist eine zwangsweise körperliche Untersuchung ein-
schließlich einer Blutentnahme auch ohne Einwilligung 
der untergebrachten Person zulässig. Voraussetzung hier-
für ist, dass dadurch keine wesentliche Gefahr für die 
Gesundheit der untergebrachten Person zu befürchten 
ist. Die Bestimmungen über die Anwendung des unmit-
telbaren Zwangs gemäß § 35 sind zu beachten.

(6) Ist der untergebrachten Person gestattet, der Ein-
richtung über Nacht fernzubleiben, oder befi ndet sie sich 
in offener Unterbringung außerhalb der Einrichtung, be-
stehen ihre Ansprüche nach Absatz  1 fort, soweit nicht 
Ansprüche gegen einen anderen Versicherungsträger vor-
gehen. Die Behandlung durch eine Ärztin oder einen 
Arzt und die Behandlung in einem anderen Kranken-
haus außerhalb der Unterbringungseinrichtung bedürfen 
außer in Notfällen der Zustimmung der Einrichtung.

§ 13

Schule und berufl iche Förderung

(1) Die Einrichtung gewährleistet einer untergebrachten 
Person ohne Schulabschluss in den zum Schulabschluss 
führenden Fächern ein Unterrichtsangebot innerhalb 
oder außerhalb der Einrichtung.

(2) Einer untergebrachten Person mit Schul- oder Hoch-
schulabschluss ist die Gelegenheit zu geben, entspre-
chend ihrer Eignung und ihren Fähigkeiten einen weiter-
führenden Schul- oder Hochschulabschluss anzustreben.

(3) Einer untergebrachten Person ist entsprechend ihrer 
Eignung und ihren Fähigkeiten Gelegenheit zur berufl i-
chen Orientierung, zur Berufsausbildung, zur berufl ichen 
Fortbildung, zu einer Umschulung oder zur Teilnahme an 
anderen ausbildenden oder weiterbildenden Maßnah-
men, einschließlich Deutsch- und Alphabetisierungskur-
sen, zu geben.

(4) Die Wahrnehmung der Angebote und Maßnahmen 
nach den vorstehenden Absätzen ist der untergebrachten 
Person auch außerhalb der Einrichtung zu ermöglichen, 
sofern das Maß der Freiheitsentziehung dies gestattet. 
Sofern dies nicht möglich ist, ist zu prüfen, ob die Ange-
bote und Maßnahmen in digitaler Form ermöglicht wer-
den können.

(5) Für die Teilnahme an vorstehenden Angeboten oder 
Maßnahmen erhält die untergebrachte Person eine Moti-
vationszulage, deren Höhe das für die Durchführung der 
strafrechtsbezogenen Unterbringungen in einem psychi-
atrischen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt 
zuständige Ministerium festsetzt.

(6) Zeugnis oder Teilnahmebescheinigung enthalten 
keine Hinweise auf die Unterbringung.

§ 14
Beschäftigung und Arbeit

(1) Die Einrichtung soll der untergebrachten Person ih-
ren Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechende Tätig-
keiten, die Teilnahme an einer Arbeitstherapie oder die 
Verrichtung von Arbeit anbieten. Arbeitstherapie und 
Arbeit dienen insbesondere dem Ziel, der untergebrach-
ten Person Fähigkeiten für eine Erwerbstätigkeit auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder in Einrichtungen 
der Teilhabe am Arbeitsleben nach der Beendigung der 
Unterbringung zu vermitteln und diese zu erhalten oder 
zu fördern. 

(2) Zur Eingliederung kann ein freies Beschäftigungs-
verhältnis oder die Teilnahme an einer Arbeitstherapie 
auch außerhalb der Einrichtung gestattet werden, sofern 
das Maß der Freiheitseinschränkung dies gestattet. 

(3) Für die Teilnahme an einer Arbeitstherapie erhält die 
untergebrachte Person eine Motivationszulage. Für die 
Verrichtung von Vollzugsarbeit erhält sie ein angemesse-
nes Arbeitsentgelt. Die Höhe der Motivationszulagen 
und der Arbeitsentgelte legt das für die Durchführung 
der strafrechtsbezogenen Unterbringungen in einem 
psychiatrischen Krankenhaus und einer Entziehungsan-
stalt zuständige Ministerium allgemein fest. Die Festset-
zung im Einzelfall erfolgt durch die Einrichtung. Sie ist 
der untergebrachten Person schriftlich bekanntzugeben.

§ 15
Eingliederung

(1) Zur Vorbereitung der Entlassung ist die Einrichtung 
verpfl ichtet, die untergebrachte Person so bald wie mög-
lich bei der adäquaten Ausgestaltung des sozialen Emp-
fangsraums, der die Bereiche Wohnen, Arbeit und Frei-
zeit, Gesundheit sowie soziale Beziehungen umfasst, zu 
unterstützen.

(2) Die Einrichtung soll Angehörige und andere naheste-
hende Bezugspersonen in deren Bemühen bei der Ein-
gliederung der untergebrachten Person unterstützen. 
Hierauf ist insbesondere im Hinblick auf die Eingliede-
rung von Jugendlichen und Heranwachsenden besonde-
rer Wert zu legen.

§ 16
Forensische Ambulanzen

(1) Die Einrichtungen betreiben zum Zwecke der Förde-
rung der Eingliederung forensische Ambulanzen. Die 
Aufgabe der forensischen Ambulanz schließt die fortlau-
fende Risikoeinschätzung und das Risikomanagement 
ein.

(2) Die Forensische Ambulanz hat

1.   ab Aufnahme der untergebrachten Person im Rahmen 
ihres Aufgabenbereichs an der Behandlung und Be-
treuung der untergebrachten Person mitzuwirken,

2.   die Behandlung, Betreuung und Überwachung derje-
nigen untergebrachten Personen sicherzustellen, die 
sich für längere Zeit zur Vorbereitung der Entlassung 
außerhalb des stationären Bereichs der Einrichtung 
aufhalten, sowie

3.   die Behandlung und Betreuung einer entlassenen und 
unter Führungsaufsicht stehenden Person bei entspre-
chender Weisung gemäß §  68b Absatz  1 und 2 des 
Strafgesetzbuches zu übernehmen. 

(3) Die forensische Ambulanz ist koordinierende Schnitt-
stelle zwischen der Einrichtung und der für die nachsor-
genden Hilfen zuständigen Institutionen, insbesondere 
den Sozialpsychiatrischen Diensten und Einrichtungen 
der Gemeindepsychiatrie, der Führungsaufsicht, der Be-
währungshilfe, den Sozialleistungsträgern sowie den wei-
teren für die Eingliederung und Teilhabe förderlichen 
 Institutionen in den Bereichen Wohnen, Arbeit und Be-
schäftigung, und arbeitet mit diesen zusammen. Bei Ju-
gendlichen gehört dazu auch die Zusammenarbeit mit Ju-
gendämtern, Schul- und Bildungseinrichtungen, Sozial-
psychiatrischen Praxen niedergelassener Kinder- und 
Jugendpsychiaterinnen und -psychiater, jugendpsychia-
trischen Institutsambulanzen sowie sonstigen in der Ju-
gendarbeit tätigen Organisationen. Satz 2 gilt für Heran-
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wachsende entsprechend, soweit die genannten Stellen ein 
Angebot für Heranwachsende vorhalten.

(4) Im Rahmen der bestehenden Versorgungsverpfl ichtung 
der Kreise und kreisfreien Städte sollen regionale An-
sprechpersonen, insbesondere Psychiatrie- und Suchtko-
ordinationen, gewonnen werden, die die Forensische Am-
bulanz bei ihren Eingliederungsbemühungen unterstüt-
zen.

(5) Soweit Kommunen über gemeindepsychiatrische Ver-
bünde oder vergleichbare Zusammenschlüsse verfügen, 
sollen die Einrichtungen auch mit diesen zusammenar-
beiten und Kooperationsvereinbarungen anstreben.

§ 17
Freiwillige Wiederaufnahme

(1) Eine entlassene Person, die unter Führungsaufsicht 
steht, ist auf ihren Antrag vorübergehend wieder in der 
früheren Einrichtung aufzunehmen, wenn sie aufgrund 
einer Krise die erneute Begehung erheblicher rechtswid-
riger Taten befürchtet. Die Dauer der Aufnahme ist auf 
drei Monate mit der Möglichkeit einer einmaligen Ver-
längerung um höchstens drei weitere Monate befristet. 
Die wiederaufgenommene Person ist auf ihren eigenen 
Wunsch unverzüglich zu entlassen. Eine Entlassung 
kann jederzeit auch durch die Leitung der Einrichtung 
erfolgen. Gegen die wiederaufgenommene Person dürfen 
keine in ihre Rechte eingreifenden Maßnahmen mit der 
Anwendung von Zwang nach diesem Gesetz durchge-
setzt werden. Im Übrigen gelten die Vorschriften dieses 
Gesetzes entsprechend.

(2) Ein freiwilliger Verbleib von Personen in der Einrich-
tung, deren Unterbringung gemäß §  67d Absatz  6 des 
Strafgesetzbuches aus Gründen der Verhältnismäßigkeit 
für erledigt erklärt wurde, ist bis zu einer Aufenthalts-
dauer von drei Monaten möglich. Ein darüber hinaus ge-
hender Verbleib ist nur nach Zusage der Kostenüber-
nahme durch die zuständigen Kostenträger zulässig. Ab-
satz 1 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend.

Abschnitt 4
Rechte der untergebrachten Personen

§ 18
Verpfl egung

(1) Die untergebrachte Person nimmt an der durch die 
Einrichtung bereitgestellten Gemeinschaftsverpfl egung 
teil. Besondere Ernährungsformen (zum Beispiel vegan, 
vegetarisch) sollen soweit möglich im Rahmen der Ge-
meinschaftsverpfl egung berücksichtigt werden. Auf ärztli-
che Anordnung erhält die untergebrachte Person eine ge-
sonderte Verpfl egung. § 24 Absatz 1 Satz 2 ist zu beachten.

(2) Einer untergebrachten Person kann gestattet werden, 
sich allein oder in einer Gruppe ganz oder teilweise selbst 
zu verpfl egen, soweit dies mit der Sicherheit und der Ord-
nung in der Einrichtung vereinbar ist und therapeutische 
Gründe dem nicht entgegenstehen. Die Kosten der Selbst-
verpfl egung trägt die untergebrachte Person. Hierzu er-
hält sie wöchentlich im Voraus einen zweckgebundenen 
Zuschuss der Einrichtung in Höhe des Betrages, der nach 
den Vorschriften des Vierten Buches Sozialgesetzbuch – 
Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung – in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 
2009 (BGBl. I S. 3710, 3973; 2011 I S. 363) in der jeweils 
geltenden Fassung durchschnittlich zur Bewertung der 
Sachbezüge für die Verpfl egung festgesetzt ist. 

(3) Die Erlaubnis, sich selbst zu verpfl egen, kann mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wenn der 
Zuschuss wiederholt nicht zweckentsprechend verwen-
det wird.

§ 19
Erwerb, Besitz und Benutzung 

von persönlichen Gegenständen

(1) Die untergebrachte Person hat das Recht, persönliche 
Gegenstände zu erwerben, zu besitzen, zu benutzen und 
aufzubewahren sowie eigene Kleidung zu tragen, soweit 
nicht die folgenden Vorschriften spezielle Regelungen 

enthalten. Soweit es aus Gründen des Arbeitsschutzes 
notwendig ist, ist Arbeitskleidung verpfl ichtend.

(2) Das Recht zum Besitz und zur Benutzung persönlicher 
Gegenstände im täglichen Aufenthaltsbereich ist durch 
den hierzu für die untergebrachten Personen insgesamt 
zur Verfügung stehenden Raum begrenzt. Auf Wunsch der 
untergebrachten Person soll die Einrichtung sonstige per-
sönliche Gegenstände verwahren, für sie verkaufen oder 
öffentlich versteigern lassen, soweit eine Aufbewahrung 
nach deren Art und Umfang nicht möglich ist. Ansonsten 
werden sie auf Kosten der untergebrachten Person aus der 
Einrichtung entfernt. Dabei sind die Bestimmungen des 
Bürgerlichen Gesetzbuches über die Geschäftsführung 
ohne Auftrag entsprechend anzuwenden.

(3) Aus Gründen der Sicherheit und Ordnung oder der 
Hygiene in der Einrichtung oder bei ansonsten bestehen-
der Gefahr für den eigenen oder den Behandlungserfolg 
anderer untergebrachter Personen kann der unterge-
brachten Person auferlegt werden, persönliche Gegen-
stände nur durch die Vermittlung der Einrichtung zu be-
ziehen. Aus den gleichen Gründen können neue oder be-
reits vorhandene persönliche Gegenstände kontrolliert, 
ihr Besitz eingeschränkt oder verboten oder ihre Weg-
nahme angeordnet werden. Gefährliche oder geringwer-
tige Gegenstände können auch vernichtet werden, soweit 
eine andere Verwertung ausscheidet. Das Recht nach Ab-
satz  1 Satz  1 kann auch beschränkt werden, wenn die 
Kontrolle der Gegenstände eine unverhältnismäßig auf-
wändige Überprüfung erforderlich machen würde.

§ 20
Information, Kommunikation und Mediennutzung

(1) Die untergebrachte Person ist berechtigt, von der 
Einrichtung zur Verfügung gestellte Medien oder elektro-
nische Geräte zum Zwecke der Information oder Unter-
haltung zu nutzen. Der Besitz und die Nutzung eigener 
elektronischer Geräte ist nur mit Erlaubnis der Einrich-
tung zulässig. Bücher, Zeitungen und sonstige Presseer-
zeugnisse dürfen in angemessenem Umfang durch die 
Vermittlung der Einrichtung bezogen werden.

(2) Aus erheblichen Gründen der Sicherheit oder Ord-
nung in der Einrichtung, des Schutzes erheblicher 
Rechtsgüter Dritter, um den Behandlungs- und Wieder-
eingliederungserfolg der untergebrachten Person nicht 
zu gefährden oder zur Gewährleistung der ungestörten 
Wahrnehmung des Behandlungsangebots anderer unter-
gebrachter Personen kann deren Recht auf Information 
oder die Nutzung von Anlagen, Geräten, Datenträgern 
und Medien eingeschränkt oder untersagt werden.

(3) Aus den in Absatz  2 genannten Gründen kann die 
therapeutische Leitung der Einrichtung Einschränkun-
gen und Verbote für die Einrichtung insgesamt oder für 
einzelne Abteilungen oder Stationen anordnen. Die An-
ordnungen und etwaige Verlängerungen sind zu befris-
ten.

(4) Elektronische Datenspeicher sowie elektronische Ge-
räte mit Datenspeichern, die die untergebrachte Person 
mit Erlaubnis der Einrichtung in Gewahrsam hat, dür-
fen zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die Sicher-
heit in der Einrichtung auf einzelfallbezogene schrift-
liche Anordnung der therapeutischen Leitung ausgelesen 
werden, soweit dies unbedingt erforderlich ist. Soweit 
eine Person die in Satz  1 genannten Gegenstände ohne 
Erlaubnis der Einrichtung in Gewahrsam hat, ist ein 
Auslesen auch zulässig, soweit dies zur ordnungsgemä-
ßen Durchführung der Unterbringung erforderlich ist. 
Das Auslesen erfolgt im Beisein der untergebrachten 
Person, es sei denn zwingende Gründe sprechen dagegen. 
Soweit der Auslesevorgang nicht in ihrem Beisein er-
folgt, ist sie, ihre gesetzliche Vertretung oder die durch 
eine Vorsorgevollmacht bevollmächtigte Person unver-
züglich zu informieren.

(5) Die aufgrund des Auslesens erlangten Daten dürfen 
nicht weiterverarbeitet werden, wenn sie zum Kernbe-
reich der privaten Lebensgestaltung der untergebrachten 
Person oder Dritter gehören. Insoweit sind die ausgelese-
nen Daten unverzüglich zu löschen. Für die Löschung 
der sonstigen Daten gilt §  46 Absatz  2. Die Erfassung 
und die Löschung der Daten sind zu dokumentieren. 
Diese Dokumentation darf ausschließlich für Zwecke der 
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Datenschutzkontrolle verwendet werden. Sie ist zu lö-
schen, wenn sie für diese Zwecke nicht mehr erforderlich 
ist, spätestens jedoch am Ende des Kalenderjahres, das 
dem Jahr der Dokumentation folgt.

§ 21
Schriftwechsel, Telefongespräche und sonstige 

Formen der Kommunikation, Pakete

(1) Die untergebrachte Person hat das Recht, Schreiben 
abzusenden und zu empfangen sowie mittels der durch 
die Einrichtung erlaubten oder zur Verfügung gestellten 
Geräte Gespräche zu führen oder in sonstigen Formen zu 
kommunizieren. § 20 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Aus erheblichen Gründen der Sicherheit oder Ord-
nung in der Einrichtung, des Schutzes erheblicher 
Rechtsgüter Dritter oder um den Behandlungs- und Wie-
dereingliederungserfolg der untergebrachten Person 
nicht zu gefährden, können auf Anordnung der thera-
peutischen Leitung Schriftwechsel, Telefongespräche 
und sonstige Formen der Telekommunikation erfasst, 
überwacht und Schreiben angehalten oder verwahrt 
werden. Eingriffe in die Integrität von privaten Geräten 
im Sinne des § 20 Absatz 1 sind ohne Zustimmung der 
untergebrachten Person unzulässig. §  20 Absatz  5 gilt 
entsprechend. Die von der Überwachung betroffenen 
Personen sind unverzüglich zu unterrichten. Eine im be-
gründeten Einzelfall notwendige Überwachung eines Te-
lefongespräches ist den Gesprächsteilnehmern vor dem 
Gesprächsbeginn anzukündigen. Schreiben können ins-
besondere angehalten werden, wenn

1.   ihr Inhalt bei Weitergabe einen Straf- oder Bußgeld-
tatbestand verwirklichen würde,

2.   ihre Weitergabe die Eingliederung anderer unterge-
brachter Personen nach deren Entlassung gefährden 
könnte,

3.   sie in Geheimschrift oder ohne zwingenden Grund in 
einer fremden Sprache abgefasst sind oder

4.   durch ihre Weitergabe erhebliche Nachteile für die 
untergebrachten Personen oder Dritte zu befürchten 
sind.

(3) Weder unterbunden noch überwacht werden dürfen 
Schriftwechsel, Telefongespräche und sonstige Formen 
der Kommunikation der untergebrachten Personen mit

1.  Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, Verteidige-
rinnen und Verteidigern, Notarinnen und Notaren so-
wie der gesetzlichen Vertretung oder der durch eine 
Vorsorgevollmacht bevollmächtigten Person,

2.  Behörden, Gerichten, Staatsanwaltschaften, Seelsor-
gerinnen und Seelsorgern sowie Mitgliedern der Be-
suchskommission,

3.  Volksvertretungen der Europäischen Union, des Bun-
des und der Länder sowie deren Mitgliedern,

4.  Vertretungskörperschaften der Gemeinden und Ge-
meindeverbände sowie deren Mitgliedern,

5.  dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte,

6.  Mitgliedern der Nationalen Stelle zur Verhütung von 
Folter, des Europäischen Ausschusses zur Verhütung 
von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe (CPT), des Menschenrechts-
ausschusses der Vereinten Nationen, des Ausschusses 
der Vereinten Nationen gegen Folter sowie des zugehö-
rigen Unterausschusses zur Verhütung von Folter und

7.  der konsularischen oder diplomatischen Vertretung 
des Heimatlandes bei ausländischen Staatsbürgerin-
nen und Staatsbürgern.

(4) Die vorstehenden Bestimmungen sind auch auf Tele-
gramme, Pakete, Päckchen und Telefaxe anzuwenden. 
Briefe, Pakete und Päckchen sind in Gegenwart der un-
tergebrachten Person zu öffnen, es sei denn, zwingende 
Gründe sprechen dagegen. § 19 gilt entsprechend.

(5) Kenntnisse aus Eingriffen in das Recht auf Kommuni-
kation sind vertraulich zu behandeln. Sie dürfen nur den 
in den Maßregelvollzugsbehörden zuständigen Beschäf-
tigten sowie den Gerichten und Behörden mitgeteilt wer-
den, soweit es notwendig ist, um die Sicherheit oder Ord-
nung in der Einrichtung oder den Schutz erheblicher 

Rechtsgüter dritter Personen zu gewährleisten oder Straf-
taten oder Ordnungswidrigkeiten zu verhüten, zu unter-
binden oder zu verfolgen. Die Weitergabe personenbezo-
gener Daten besonderer Kategorien ist nur erlaubt, soweit 
sie zur Aufgabenerfüllung unbedingt erforderlich sind.

§ 22
Besuche

(1) Die untergebrachte Person hat das Recht, im Rahmen 
der Hausordnung Besucherinnen oder Besucher ihrer 
Wahl zu empfangen. Die Einrichtung unterstützt die 
Aufrechterhaltung bestehender und die Anbahnung 
neuer familiärer und sonstiger sozialer Kontakte zu Ver-
wandten und sonstigen nahestehenden Bezugspersonen. 
Dritte haben das Recht, die untergebrachte Person zu 
besuchen, wenn und soweit diese in den Besuch einwil-
ligt.

(2) Die Einrichtung bietet Besucherinnen und Besuchern 
vor einem ersten Besuch ein Gespräch an.

(3) Der Besuch kann aus Gründen der Sicherheit und 
Ordnung in der Einrichtung davon abhängig gemacht 
werden, dass die Besucherin oder der Besucher ihre oder 
seine Identität durch einen amtlichen Lichtbildausweis 
nachweist, diesen während des Besuchs an der Pforte hin-
terlegt und sich durchsuchen oder mit technischen Mitteln 
oder sonstigen Hilfsmitteln auf verbotene Gegenstände 
absuchen lässt. Bei einer Durchsuchung von Verteidigerin-
nen oder Verteidigern, Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälten und Notarinnen und Notaren ist eine inhaltliche 
Überprüfung der von diesen Personen mitgeführten 
Schriftstücke, Datenträgern und sonstigen Unterlagen 
nicht zulässig. Namen und Anschrift von Besucherinnen 
und Besuchern, Besuchszeit sowie das Verhältnis zur un-
tergebrachten Person können erfasst werden.

(4) Liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass durch 
den Besuch die Sicherheit oder Ordnung in der Einrich-
tung oder der Behandlungserfolg erheblich gefährdet 
werden, dürfen Besuche überwacht, abgebrochen, einge-
schränkt oder für einen bestimmten Zeitraum untersagt 
werden. Dies gilt nicht für Besuche der gesetzlichen, an-
waltlichen oder notariellen Vertretung, der durch eine Vor-
sorgevollmacht bevollmächtigten Person sowie der Vertei-
digung in einer die untergebrachte Person betreffenden 
Rechtssache. Im Falle der Überwachung des Besuchs ist 
die Intimsphäre der beteiligten Personen zu wahren.

(5) Unter den in Absatz  4 genannten Voraussetzungen 
kann die therapeutische Leitung der Einrichtung eine 
optische, optisch-elektronische, akustische oder akus-
tisch-elektronische Überwachung anordnen. Absatz  4 
Satz 3 gilt entsprechend. Eine Überwachung des Besuchs 
ist den betroffenen Personen anzukündigen.

(6) Liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass eine 
Besucherin oder ein Besucher Betäubungsmittel oder 
Waffen in die Einrichtung einbringen will, ist die Polizei 
zu verständigen.

(7) Gegenstände dürfen beim Besuch nur mit Erlaubnis 
übergeben werden. Die Leitung der Einrichtung kann im 
Einzelfall die Verwendung von Trennvorrichtungen an-
ordnen, wenn dies zum Schutz von Personen oder zur 
Verhinderung der Übergabe von unerlaubten Gegenstän-
den erforderlich ist.

(8) Kenntnisse aus der Überwachung von Besuchen sind 
vertraulich zu behandeln und in Akten und Dateien so-
wie bei der Übermittlung an externe Stellen eindeutig 
als solche zu kennzeichnen. Sie dürfen nur verwertet 
werden, soweit dies 

1.   für die Aktualisierung des Behandlungs- und Einglie-
derungsangebotes in besonderer Weise angezeigt ist 
oder

2.   notwendig ist, um die Sicherheit und Ordnung in der 
Einrichtung oder den Schutz erheblicher Rechtsgüter 
dritter Personen zu gewährleisten oder Straftaten 
oder Ordnungswidrigkeiten zu verhüten, zu unterbin-
den oder zu verfolgen.

Sofern im Rahmen der Überwachung Kenntnisse von be-
sonderen Kategorien personenbezogener Daten erlangt 
werden, ist eine Verarbeitung nur zulässig, soweit dies 
für die in Satz 1 genannten Zwecke unbedingt erforder-
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lich ist. Vor einer Verwertung zu Zwecken nach Satz  2 
Nummer 1 soll die untergebrachte Person gehört werden.

(9) Die Kenntnisse, die Besucherinnen und Besucher be-
treffen, dürfen nur den in den Einrichtungen zuständi-
gen Beschäftigten sowie den zuständigen Gerichten und 
Behörden mitgeteilt werden, die für die Verhütung, Un-
terbindung oder Verfolgung von Straftaten oder Ord-
nungswidrigkeiten zuständig sind.

§ 23
Freizeitgestaltung

(1) Die Einrichtung bietet der untergebrachten Person 
im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Mittel, ins-
besondere zu therapie-, schul- und arbeitsfreien Zeiten, 
Möglichkeiten zur Unterhaltung und persönlichen Ent-
faltung insbesondere in den Bereichen Sport und Spiel, 
Musik, künstlerische Gestaltung, Kultur, Wissen und ge-
sellschaftliche Betätigung an. Sie fördert und unterstützt 
die aktive Teilnahme an den Angeboten zur Freizeitge-
staltung. Jugendliche und Heranwachsende sollen zur 
Teilnahme an für sie geeigneten Angeboten der Freizeit-
gestaltung motiviert werden.

(2) Einschränkungen der Freizeitgestaltung sind nur zu-
lässig, wenn sie zur Aufrechterhaltung der Sicherheit 
und Ordnung in der Einrichtung oder zur Abwehr von 
Gefahren für den eigenen oder den Behandlungserfolg 
anderer untergebrachter Personen erforderlich sind.

(3) Ein täglicher Aufenthalt im Freien von mindestens 
einer Stunde ist zu ermöglichen, wenn der Gesundheits-
zustand dies zulässt.

§ 24
Ausübung religiöser oder 

weltanschaulicher Bekenntnisse

(1) Die untergebrachte Person hat das Recht auf seel-
sorgliche Betreuung, Teilnahme an Veranstaltungen in 
der Einrichtung und Besitz, Nutzung und Erwerb von 
Gegenständen des religiösen Gebrauchs im Rahmen ih-
rer Religions-, Glaubens- und Weltanschauungsgemein-
schaft. Auf religiöse Speisevorschriften ist Rücksicht zu 
nehmen.

(2) Zu religiösen Veranstaltungen einer anderen Reli-
gionsgemeinschaft oder eines anderen weltanschaulichen 
Bekenntnisses, die in der Einrichtung stattfi nden, kann 
die untergebrachte Person zugelassen werden, wenn die 
Seelsorgerin oder der Seelsorger der anderen Religions-
gesellschaft zustimmt.

(3) Auf ihren Wunsch ist die untergebrachte Person durch 
die Einrichtung zu unterstützen, wenn sie Kontakt mit ei-
ner Seelsorgerin oder einem Seelsorger aufnehmen will.

(4) Aus zwingenden Gründen der Sicherheit oder Ord-
nung in der Einrichtung oder zur Abwehr einer erhebli-
chen Gefahr für ihren Behandlungserfolg dürfen unter-
gebrachte Personen von Veranstaltungen nach Satz 1 in 
der Einrichtung vorübergehend ausgeschlossen werden. 
Dazu ist die Seelsorgerin oder der Seelsorger vorher zu 
hören. Besitz, Nutzung und Erwerb von Gegenständen 
des religiösen Gebrauchs können aus den in Satz  1 ge-
nannten Gründen eingeschränkt werden.

(5) Das religiöse und weltanschauliche Bekenntnis darf 
in der Einrichtung nicht allgemein bekannt gemacht 
werden. Die Seelsorgerin oder der Seelsorger werden 
über die Aufnahme von Personen, die der jeweiligen Re-
ligionsgesellschaft angehören, informiert, sofern die un-
tergebrachte Person das wünscht.

§ 25
Beschwerderecht

(1) Jede untergebrachte Person hat das Recht, sich mit 
Wünschen, Anregungen oder Beschwerden an die thera-
peutische Leitung der Einrichtung zu wenden. Darüber 
hinaus richten die unteren staatlichen Maßregelvollzugs-
behörden ein Beschwerdemanagement ein. 

(2) Kenntnisse, die im Rahmen des Beschwerdemanage-
ments über persönliche Angelegenheiten der betreffen-
den Person erlangt werden, sind vertraulich zu behan-
deln. Sie dürfen nur mit Einwilligung der betreffenden 

Person und nur zu dem Zweck verwendet werden, zu 
dem sie mitgeteilt worden sind.

(3) Durch die Inanspruchnahme des Beschwerde-
managements bleiben die Möglichkeiten der Dienst- und 
Fachaufsichtsbeschwerde, des gerichtlichen Rechtsschut-
zes sowie des Petitionsrechts gegenüber den Volksvertre-
tungen des Bundes und des Landes unberührt.

§ 26
Interessenvertretung untergebrachter Personen

Die untergebrachten Personen können innerhalb einer 
Einrichtung oder einer Abteilung eine Interessenvertre-
tung wählen. Diese kann der therapeutischen Leitung 
der Einrichtung in Angelegenheiten von gemeinsamen 
Interessen, die sich auf das Zusammenleben in der Ein-
richtung und dessen Gestaltung beziehen, Vorschläge un-
terbreiten. Diese sollen mit der Interessenvertretung er-
örtert werden.

§ 27
Eigengeld

(1) Die Einrichtung führt für jede untergebrachte Person 
ein Eigengeldkonto. Auf diesem Konto werden alle Zah-
lungen der Einrichtung und die Beträge geführt, die die 
untergebrachte Person bei der Aufnahme mitbringt und 
während der Unterbringung erhält und die nicht als 
Überbrückungsgeld gemäß §  29 gesondert angespart 
werden. 

(2) Die Leitung der Einrichtung kann eine Verfügungs-
beschränkung über das Eigengeldkonto oder hinsichtlich 
des Umgangs mit Bargeld treffen, wenn dies erforderlich 
ist, um die Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung 
oder den Behandlungserfolg der untergebrachten Person 
nicht zu gefährden.

(3) Die Einrichtung kann aus den in Absatz  2 genannten 
Gründen auch für alle untergebrachten Personen bestimm-
ter Stationen oder Wohnbereiche Verfügungsbeschränkun-
gen hinsichtlich des Umgangs mit Bargeld treffen.

§ 28
Taschengeld und Bekleidungszuschuss

Die untergebrachte Person erhält, soweit sie bedürftig 
ist, ein Taschengeld und eine Bekleidungspauschale nach 
den Grundsätzen und Maßstäben des § 27b Absatz 2 bis 
4 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe – 
(Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003, BGBl. I 
S.  3022, 3023) in der jeweils geltenden Fassung. Die 
Höhe der Bekleidungspauschale setzt das für die Durch-
führung strafrechtsbezogener Unterbringungen in einem 
psychiatrischen Krankenhaus und einer Entziehungsan-
stalt zuständige Ministerium fest.

§ 29
Überbrückungsgeld

(1) Um einer untergebrachten Person nach der aufgrund 
rechtskräftiger Entscheidung angeordneten Entlassung 
aus der Unterbringung die Wiedereingliederung in allge-
meine Lebensverhältnisse zu erleichtern, ist ein Über-
brückungsgeld aus den während der Unterbringung er-
haltenen Einkünften zu bilden. Die Höhe des Überbrü-
ckungsgeldes ist nach dem Betrag festzusetzen, den die 
untergebrachte Person und ihre Unterhaltsberechtigten 
nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch als notwen-
digen Lebensunterhalt für die ersten vier Wochen nach 
der Entlassung benötigt.

(2) Aus Zeiten im Justizvollzug vorhandenes Überbrü-
ckungsgeld fl ießt in das Überbrückungsgeld gemäß Ab-
satz 1 ein.

(3) Das Überbrückungsgeld ist in angemessenen und auf 
den voraussichtlichen Entlassungszeitpunkt abgestimm-
ten Teilbeträgen anzusparen, die die Einrichtung fest-
setzt. Die Höhe der Teilbeiträge ist regelmäßig zu prüfen 
und bei grundlegenden Änderungen anzupassen.

(4) Das Überbrückungsgeld wird von der Einrichtung 
gesondert verwahrt und mit dem für Spareinlagen mit 
gesetzlicher Kündigungsfrist üblichen Zinssatz verzinst.
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(5) Das Überbrückungsgeld wird der untergebrachten 
Person bei der Entlassung bar oder per Überweisung 
ausgezahlt. Mit Einwilligung der untergebrachten Per-
son kann es auch ihrer gesetzlichen oder anwaltlichen 
Vertretung oder Unterhaltsberechtigten überwiesen wer-
den. Die Leitung der Einrichtung kann der unterge-
brachten Person gestatten, Überbrückungsgeld schon vor 
ihrer Entlassung für Ausgaben in Anspruch zu nehmen, 
die ihrer Eingliederung dienen, wenn zu erwarten ist, 
dass bei der Entlassung in Freiheit noch ein Überbrü-
ckungsgeld in angemessener Höhe zur Verfügung steht.

Abschnitt 5
Schutz- und Sicherungsmaßnahmen

§ 30
Durchsuchungen und Kontrollen

(1) Liegen tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass 
eine untergebrachte Person im Besitz von Sachen ist, die 
Zweck oder Ziel der Unterbringung oder die Sicherheit 
oder das geordnete Zusammenleben in der Einrichtung 
gefährden, dürfen die untergebrachte Person, ihre Sa-
chen sowie ihr Wohn- und Schlafbereich durchsucht 
werden. Die untergebrachte Person darf nur in Gegen-
wart eines Dritten, ihre Sachen nur in ihrer oder in Ge-
genwart eines Dritten durchsucht werden. 

(2) Liegen tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass 
sich auf einer Station oder in einer Einrichtung uner-
laubt gefährliche Gegenstände oder Stoffe, die dem Be-
täubungsmittelgesetz oder der Verschreibungspfl icht 
nach dem Arzneimittelgesetz unterliegen, befi nden und 
ist eine Zuordnung zu einer bestimmten untergebrachten 
Person nicht möglich, ist eine Durchsuchung der Station 
oder der Einrichtung zulässig, um den Gegenstand oder 
den Stoff aufzufi nden. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Liegen tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass 
eine untergebrachte Person Waffen oder andere gefährli-
che Gegenstände oder Stoffe nach Absatz 2 Satz 1 oder 
unzulässige Datenspeicher am Körper mit sich führt, 
darf bei ihr eine mit einer Entkleidung verbundene kör-
perliche Durchsuchung vorgenommen werden. Eine kör-
perliche Durchsuchung männlicher untergebrachter Per-
sonen darf nur von Männern, eine körperliche Durchsu-
chung weiblicher untergebrachter Personen nur von 
Frauen vorgenommen werden. Sie ist in einem geschlos-
senen Raum vorzunehmen. Dabei hat eine weitere in der 
Einrichtung beschäftigte Person gleichen Geschlechts 
anwesend zu sein. Andere untergebrachte Personen dür-
fen nicht anwesend sein. Soweit eine untergebrachte 
Person ein diverses Geschlecht hat, kann sie bestimmen, 
ob sie von einer Frau oder einem Mann durchsucht wird. 
Auf das Schamgefühl der untergebrachten Person ist 
Rücksicht zu nehmen.

(4) Liegen tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass 
eine untergebrachte Person Stoffe nach Absatz 2 Satz 1, 
gefährliche Gegenstände oder unzulässige Datenspeicher 
im Körper oder in Körperhöhlen mit sich führt oder dass 
sie Alkohol oder sonstige Drogen konsumiert hat, ist eine 
körperliche Untersuchung oder eine Untersuchung zum 
Nachweis des Konsums gegebenenfalls mittels einer 
Blutentnahme durch eine Ärztin oder einen Arzt vorzu-
nehmen. Auf das Schamgefühl der untergebrachten Per-
son ist Rücksicht zu nehmen.

(5) Liegen tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass 
Waffen, andere gefährliche Gegen-stände, unzulässige 
Datenspeicher, Stoffe nach Absatz 2 Satz 1, Alkohol oder 
sonstige Drogen durch eine untergebrachte Person oder 
deren Besucherin oder deren Besucher in die Einrich-
tung eingebracht wurden oder werden sollen, kann die 
therapeutische Leitung der Einrichtung bei dieser unter-
gebrachten Person anordnen, dass sie bei jeder Rückkehr 
in die Einrichtung oder in ihren gewöhnlichen Aufent-
haltsbereich oder nach jedem Besuch durchsucht oder 
untersucht wird. Die Anordnung ist zeitlich zu befristen. 
Die Absätze 3 und 4 gelten entsprechend.

§ 31
Maßnahmen zur Feststellung von Suchtmittelkonsum

(1) Zur Gewährleistung der Sicherheit oder der Ordnung 
in der Einrichtung oder zur Abwehr einer Gefahr für den 

Behandlungserfolg können allgemein oder im Einzelfall 
Maßnahmen angeordnet werden, die geeignet sind, den 
Konsum von Suchtmitteln festzustellen. Diese Maßnah-
men dürfen nur mit einem geringfügigen körperlichen 
Eingriff verbunden sein.

(2) Verweigert die untergebrachte Person die nach Ab-
satz 1 angeordnete Kontrolle ohne hinreichenden Grund, 
gilt dieses Verhalten als unzulässiger Gebrauch von 
Suchtmitteln. Ein hinreichender Grund liegt zum Bei-
spiel vor, wenn die untergebrachte Person bisher keine 
Suchtmittel konsumiert hat und es keine Anhaltspunkte 
für einen derartigen Konsum gibt.

§ 32
Beschränkung des Aufenthaltsbereichs, 
Beobachtung und räumliche Trennung

(1) Bei einer erheblichen Gefahr für die Sicherheit oder 
Ordnung in der Einrichtung, insbesondere bei Fremd- 
oder Selbstgefährdung oder bei Fluchtgefahr sowie er-
heblicher Gefahr für den eigenen oder den Behandlungs-
erfolg anderer untergebrachter Personen, können fol-
gende besondere Sicherungsmaßnahmen angeordnet 
werden:

1.  Beschränkung des Aufenthalts im Freien,

2.   Beschränkung des Aufenthaltes auf bestimmte Berei-
che innerhalb der Einrichtung,

3.   Beobachtung bei Nacht,

4.   Einschluss bei Nacht,

5.   räumliche Trennung von anderen untergebrachten 
Personen in einem Zimmer des Wohn- und Schlafbe-
reichs oder

6.   Unterbringung in einem besonders gesicherten Raum.

Alle besonderen Sicherungsmaßnahmen dürfen nur an-
geordnet werden, wenn weniger einschneidende Maß-
nahmen zur Abwehr der Gefahr als nicht ausreichend 
erscheinen. 

(2) Die Anordnung trifft die therapeutische Leitung. Bei 
Gefahr in Verzug kann die Anordnung auch eine andere 
in der Einrichtung beschäftigte Person treffen. Die Ge-
nehmigung der therapeutischen Leitung ist unverzüglich 
nachzuholen.

(3) Maßnahmen gemäß Absatz  1 sind zu befristen und 
bedürfen der ärztlichen Mitwirkung und Überwachung. 
Der von anderen Personen räumlich getrennt unterge-
brachten Person sind individuelle therapeutische Ange-
bote zu unterbreiten. Jede räumliche Trennung nach Ab-
satz 1 Nummer 5 und Nummer 6, die länger als 48 Stun-
den dauert, bedarf der richterlichen Entscheidung und 
ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Die gerichtliche 
Zuständigkeit und das gerichtliche Verfahren richten 
sich nach §§  121a und 121b des Strafvollzugsgesetzes 
vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088; 1977 I S. 436) 
in der jeweils geltenden Fassung.

(4) Über die Anordnung einer Maßnahme sind die ge-
setzliche Vertretung der untergebrachten Person, ihre an-
waltliche Vertretung und auf Wunsch der untergebrach-
ten Person eine sonstige Bezugs- oder Vertrauensperson 
unverzüglich zu benachrichtigen.

(5) Nach Abschluss der Maßnahme ist der untergebrach-
ten Person eine Nachbesprechung und eine Vereinbarung 
über geeignete Hilfen im Wiederholungsfall anzubieten. 
Auf die Möglichkeit des nachgehenden Rechtsschutzes 
ist sie hinzuweisen.

(6) Die Anordnung, der Grund, der Verlauf und die Been-
digung der Maßnahme sind zu dokumentieren.

§ 33
Fesselung und Fixierung

(1) Gegen eine untergebrachte Person kann als weitere 
besondere Sicherungsmaßnahme eine Fesselung durch 
die therapeutische Leitung angeordnet werden, wenn 
nach ihrem Verhalten oder aufgrund ihres Zustandes in 
erhöhtem Maße die Gefahr der Entweichung, von Ge-
walttätigkeiten gegen Personen oder Sachen oder die 
Gefahr der Selbstverletzung oder Selbsttötung besteht. 
Absatz 4 Satz 2 sowie Satz 3 gelten entsprechend. 
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(2) Eine Fixierung, durch die die Bewegungsfreiheit der 
untergebrachten Person aufgehoben wird, darf nur als 
letztes Mittel angeordnet werden, wenn dies zur Abwehr 
einer gegenwärtigen erheblichen Selbstgefährdung oder 
einer von der untergebrachten Person ausgehenden er-
heblichen Gefährdung bedeutender Rechtsgüter anderer 
unerlässlich ist und nach ihrem Verhalten oder auf 
Grund ihres Zustandes andere, weniger einschneidende 
Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr als nicht ausrei-
chend erscheinen.

(3) Die Fesselung oder die Fixierung ist unverzüglich zu 
lockern oder zu entfernen, sobald die Gefahr nicht mehr 
fortbesteht oder durch mildere Mittel abgewendet wer-
den kann.

(4) Eine Fixierung wird von der therapeutischen Leitung 
nach vorheriger ärztlicher Inaugenscheinnahme und 
Stellungnahme angeordnet. Bei Gefahr im Verzug kön-
nen auch andere therapeutisch oder pfl egerisch Beschäf-
tigte diese Maßnahme vorläufi g anordnen. Die ärztliche 
Inaugenscheinnahme und Stellungnahme sowie die An-
ordnung der therapeutischen Leitung sind unverzüglich 
nachzuholen.

(5) Die Durchführung einer Fixierung, durch die die Be-
wegungsfreiheit der untergebrachten Person absehbar 
nicht nur kurzfristig aufgehoben wird, bedarf der vorhe-
rigen richterlichen Entscheidung über die Zulässigkeit 
der Anordnung unter Beachtung der in Absatz 2 genann-
ten Voraussetzungen. Bei Gefahr im Verzug darf die Maß-
nahme vorläufi g durchgeführt werden. Die richterliche 
Entscheidung ist unverzüglich nachzuholen. Einer An-
tragsstellung bei Gericht bedarf es nur dann nicht, wenn 
bereits zu Beginn der Maßnahme absehbar ist, dass die 
Entscheidung erst nach Wegfall des Grundes der Maß-
nahme ergehen wird oder die Maßnahme vor Herbeifüh-
rung der Entscheidung tatsächlich beendet und auch 
keine Wiederholung zu erwarten ist. Das Gericht ist un-
verzüglich zu unterrichten, wenn die Fixierung nach An-
tragstellung bei Gericht, aber vor einer gerichtlichen 
Entscheidung, nicht mehr erforderlich ist.

(6) Bei einer Fixierung ist eine ununterbrochene, un-
mittelbare persönliche Eins-zu-eins-Bezugsbegleitung 
durch Beschäftigte mit therapeutischer oder pfl egeri-
scher Qualifi kation grundsätzlich innerhalb des Raumes, 
indem sich die fi xierte Person befi ndet, zu gewährleisten.

(7) Die Notwendigkeit der Fixierung ist fortlaufend zu 
überprüfen. Sie ist ärztlich zu überwachen.

(8) Die Notwendigkeit einer Fesselung oder einer Fixie-
rung ist der untergebrachten Person zusammen mit der 
Anordnung zu erläutern. Ist dies aufgrund der Umstände 
nicht möglich, ist die Erläuterung nachzuholen. Über 
eine Fixierung sind die gesetzliche Vertretung der unter-
gebrachten Person und ihre anwaltliche Vertretung un-
verzüglich zu unterrichten. Dem Wunsch der unterge-
brachten Person nach Unterrichtung weiterer Personen 
soll entsprochen werden.

(9) Nach der Beendigung einer Fesselung oder einer Fi-
xierung ist der untergebrachten Person die Möglichkeit 
zu einer Nachbesprechung und einer Absprache für den 
Wiederholungsfall anzubieten. Soweit eine Fixierung 
nicht richterlich angeordnet worden ist, ist die unterge-
brachte Person durch die Einrichtung über die Möglich-
keit zu belehren, die Rechtmäßigkeit der durchgeführten 
Fixierung gerichtlich überprüfen zu lassen.

(10) Bei einer Fesselung oder einer Fixierung dokumen-
tiert die Einrichtung

1.  die Anordnung, 

2.   die hierfür maßgeblichen Gründe,

3.   die Durchführung,

4.   die Dauer,

5.   kontinuierlich die Art der Überwachung und der 
Kontrolle sowie

6.   die Belehrung nach Absatz 9 Satz 2.

(11) Die gerichtliche Zuständigkeit und das gerichtliche 
Verfahren bei einer Fixierung nach Absatz 5 richten sich 
nach den §§ 121a und 121b des Strafvollzugsgesetzes.

§ 34
Maßnahmen bei Entweichungen

(1) Hält sich eine untergebrachte Person ohne Erlaubnis 
außerhalb der Einrichtung auf, kann sie durch Beschäf-
tigte der Einrichtung zurückgebracht werden. Die An-
wendung unmittelbaren Zwangs ist zulässig. 

(2) Gelingt es den Beschäftigten der Einrichtung nicht, 
die entwichene Person zurückzubringen, ist die Polizei 
um Amtshilfe im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu ersu-
chen. Die Polizei ist unverzüglich über eine Entweichung 
zu informieren, soweit eine Gefahr für die Allgemeinheit 
zu befürchten ist. Die Befugnisse der Polizei bleiben un-
berührt.

(3) Die Einrichtung berichtet der Aufsichtsbehörde un-
verzüglich über Entweichungen, deren Begleitumstände 
und die veranlassten Maßnahmen zur Wiederergreifung. 
Eine Entweichung liegt vor, wenn sich die unterge-
brachte Person ohne Erlaubnis aus der Einrichtung ent-
fernt hat, länger als erlaubt außerhalb der Einrichtung 
aufhält oder während einer Ausführung entfernt.

§ 35
Unmittelbarer Zwang

(1) Beschäftigte der Einrichtung dürfen gegenüber einer 
untergebrachten Person unmittelbaren Zwang anwen-
den, wenn dieser erforderlich ist, um den Schutz erhebli-
cher Rechtsgüter dritter Personen oder die Sicherheit 
oder Ordnung in der Einrichtung bei einer erheblichen 
Gefährdung aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen.

(2) Gegenüber anderen Personen als den untergebrachten 
Personen darf unmittelbarer Zwang angewendet werden, 
wenn sie es unternehmen, untergebrachte Personen zu be-
freien, wenn sie unbefugt in den Bereich der Einrichtung 
eindringen oder wenn sie sich trotz Aufforderung zum 
Verlassen weiterhin unbefugt darin aufhalten.

(3) Unmittelbarer Zwang ist anzudrohen. Die Andro-
hung darf nur unterbleiben, wenn die Umstände sie 
nicht zulassen, insbesondere, wenn unmittelbarer Zwang 
sofort angewendet werden muss, um eine gegenwärtige 
Gefahr abzuwenden.

(4) Unter mehreren möglichen und geeigneten Maßnah-
men des unmittelbaren Zwangs ist diejenige zu wählen, 
die die betreffende Person und die Allgemeinheit voraus-
sichtlich am wenigsten beeinträchtigt. Unmittelbarer 
Zwang hat zu unterbleiben, wenn ein durch ihn zu er-
wartender Schaden erkennbar außer Verhältnis zum an-
gestrebten Erfolg steht. 

Abschnitt 6
Datenverarbeitung und Datenschutz

§ 36
Allgemeine Bestimmungen

Soweit in diesem Gesetz nichts Abweichendes geregelt 
ist, gelten für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
zum Zwecke der Durchführung strafrechtsbezogener 
Unterbringungen in einem psychiatrischen Krankenhaus 
und einer Entziehungsanstalt die Vorschriften des dritten 
Teils des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244, ber. S. 278 und S. 404) in 
der jeweils geltenden Fassung mit der Maßgabe, dass 
§  55 auch der Aufsichtsbehörde Einsichtsrecht in die 
Protokolldateien gewährt.

§ 37
Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Die in den §§ 53 und 54 genannten Stellen (verant-
wortliche Stellen) dürfen personenbezogene Daten ver-
arbeiten, soweit dies zu Zwecken der Durchführung der 
Unterbringung nach diesem Gesetz erforderlich ist oder 
ein anderes Gesetz oder eine andere auf Grund eines Ge-
setzes erlassene Rechtsvorschrift dies erlaubt oder an-
ordnet oder die betroffene Person nach Maßgabe des § 38 
des Datenschutzgesetzes NRW eingewilligt hat. Die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten besonderer Katego-
rien im Sinne des § 36 Nummer 18 des Datenschutzge-
setzes Nordrhein-Westfalen durch die verantwortlichen 
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Stellen nach Absatz  1 ist nur zulässig, soweit dies zur 
Erfüllung der Aufgaben unbedingt erforderlich ist. 

Zwecke der Durchführung der Unterbringung nach 
Satz 1 sind:

1.   die Aufgabenerfüllung nach Maßgabe dieses Gesetzes, 
einschließlich der Erreichung des jeweiligen Unter-
bringungsziels der untergebrachten Person,

2.   die Vorbereitung und Durchführung von nachsorgen-
den Maßnahmen der untergebrachten Person,

3.   der Schutz der Allgemeinheit vor weiteren rechtswi-
drigen Taten der untergebrachten Person,

4.   die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in 
der Einrichtung,

5.   die Sicherung der Durchführung der Unterbringung,

6.   sonstige den in Satz 1 genannten Stellen durch Gesetz 
oder aufgrund eines Gesetzes übertragenen Aufgaben 
und

7.   die Erstellung von Statistiken, insbesondere zur Eva-
luierung der Maßnahmen zur Durchführung der Un-
terbringung in Bezug auf die Unterbringungsziele 
nach § 2.

(2) Personenbezogene Daten über die untergebrachte 
Person sollen grundsätzlich bei ihr erhoben werden. Sie 
dürfen bei Dritten nur erhoben werden, wenn sie zur Be-
urteilung des Gesundheitszustandes der untergebrachten 
Person, zu ihrer Eingliederung oder zur Risikoeinschät-
zung unbedingt erforderlich sind und die Art der Erhe-
bung schutzwürdige Interessen der betroffenen Person 
nicht beeinträchtigt. Die Datenverarbeitung ist an dem 
Ziel auszurichten, so wenig personenbezogene Daten wie 
möglich zu verarbeiten. Von den Möglichkeiten der Ano-
nymisierung und Pseudonymisierung ist Gebrauch zu 
machen, soweit dies nach dem Verwendungszweck mög-
lich ist und der Aufwand in einem angemessenen Ver-
hältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht. 

§ 38
Datenübermittlung

(1) Die verantwortlichen Stellen dürfen bei Ärztinnen 
und Ärzten, sonstigen behandelnden oder betreuenden 
Personen, Gerichten, Staatsanwaltschaften und Behör-
den Daten, insbesondere Strafurteile, staatsanwalt-
schaftliche Ermittlungssachverhalte, psychiatrische und 
psychologische Gutachten aus gerichtlichen und staats-
anwaltlichen Verfahren, den Lebenslauf und Angaben 
über die bisherige Entwicklung sowie Angaben über 
Krankheiten, Körperschäden und Verhaltensauffälligkei-
ten der untergebrachten Person erheben, es sei denn, 
dass Rechtsvorschriften außerhalb der allgemeinen Re-
gelungen über die Berufs- und Amtsverschwiegenheit 
dies untersagen. Für besondere Kategorien personenbe-
zogener Daten im Sinne des § 36 Nummer 18 des Daten-
schutzgesetzes Nordrhein-Westfalen gilt dies nur, sofern 
dies zur Aufgabenerfüllung unbedingt erforderlich ist.

(2) Die verantwortlichen Stellen im Sinne des § 37 Ab-
satz  1 dürfen personenbezogene Daten, sofern Daten-
übermittlungen nicht nach anderen Vorschriften zulässig 
sind, an Dritte übermitteln, soweit dies erforderlich ist

1.  zur Unterrichtung der Strafvollstreckungsbehörde, 
der Ermittlungsrichterin oder des Ermittlungsrich-
ters, des erkennenden und des vollstreckenden Ge-
richts, der Führungsaufsichtsstelle oder der Bewäh-
rungshilfe,

2.   zur Unterrichtung der Aufsichtsbehörden,

3.   zur Unterrichtung der zuständigen Stellen für die 
Einleitung oder Durchführung eines Verfahrens über 
die Bestellung einer rechtlichen Betreuung gemäß 
§ 1896 des Bürgerlichen Gesetzbuches für die unter-
gebrachte Person,

4.   zur Weiterbehandlung der untergebrachten Person 
durch die Einrichtung, in die die untergebrachte 
Person im Rahmen der Durchführung der Unter-
bringung verlegt werden soll oder verlegt worden ist,

5.  zur Unterrichtung der in §  16 Absatz  3 genannten 
Stellen zum Zwecke der Eingliederung der unterge-
brachten Person,

6.   zur Unterrichtung der zuständigen Polizeidienststel-
len zum Zweck der Fahndung und Festnahme nach 
Entweichung einer untergebrachten Person,

7.   zur Unterrichtung der zuständigen Polizeibehörden 
des Bundes und der Länder zur Abwehr einer gegen-
wärtigen Gefahr für Rechtsgüter innerhalb der Ein-
richtung,

8.   zur Übermittlung von Informationen an eine externe 
Sachverständige oder einen externen Sachverständi-
gen für die Erstellung eines Sachverständigengut-
achtens nach § 4 Absatz 4 oder zur Erstellung eines 
Gerichtsgutachtens, 

9.   zur Unterrichtung der für die Verfolgung und Verhü-
tung von Straftaten zuständigen Stellen zum Zwe-
cke der Verfolgung und Verhütung von Straftaten 
von erheblicher Bedeutung sowie zur Abwehr von 
Gefahren für das Leben, die körperliche Unversehrt-
heit, die persönliche Freiheit oder die sexuelle 
Selbstbestimmung Dritter oder vergleichbarer 
Rechtsgüter,

10.   zur Information von Personen, Einrichtungen oder 
im Rahmen der Geltendmachung von Ansprüchen 
der Einrichtungen oder zur Abwehr von Ansprü-
chen, die gegen die Einrichtung oder ihre Beschäf-
tigten gerichtet sind und 

11.   zur Unterrichtung des Landeskriminalamts Nord-
rhein-Westfalen im Rahmen von landesweiten Kon-
zeptionen zum Umgang mit den nach diesem Gesetz 
untergebrachten Personen, insbesondere rückfallge-
fährdeten Sexualstraftätern.

Besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß 
§  36 Nummer  18 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-
Westfalen dürfen nur übermittelt werden, sofern die 
Übermittlung zur Erfüllung der genannten Aufgabe un-
bedingt erforderlich ist.

(3) Datenübermittlungen nach diesem Gesetz zu anderen 
als den in § 37 Absatz 1 genannten Zwecken sind nur zu-
lässig, wenn der konkrete Übermittlungszweck in ange-
messenem Verhältnis zu der Art der Eingriffsintensität 
der Erhebungsform und der Art der erhobenen perso-
nenbezogenen Daten steht. Ein angemessenes Verhältnis 
liegt regelmäßig vor, wenn die Übermittlung zu Zwecken 
nach Absatz 2 erfolgt oder die Stelle, die die Daten emp-
fängt, diese auch selbst hätte erheben dürfen.

(4) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten, 
einschließlich derer besonderer Kategorien, an die in Ab-
satz  2 genannten Stellen darf zur Vorbereitung, Durch-
führung und Nachbereitung von unbegleiteten Ausgän-
gen sowie längerfristigen Aufenthalten außerhalb der 
Einrichtung sowie zur Vorbereitung der Entlassung im 
Einzelfall auch im Rahmen von Fallkonferenzen erfol-
gen, sofern dies zum Zwecke der Sicherung des Behand-
lungserfolges, der Wiedereingliederung in das Berufs- 
oder Sozialleben oder zur Abwehr von schwerwiegenden 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit unbedingt erfor-
derlich ist. Der Datenaustausch ist hierbei auf das zwin-
gend erforderliche Mindestmaß zu beschränken. Der 
Kreis der Beteiligten der jeweiligen Fallkonferenz ist auf 
die Personen oder Stellen zu begrenzen, deren Teilnahme 
im konkreten Einzelfall für die Erfüllung des Zweckes 
der Fallkonferenz zwingend erforderlich ist. Die gleich-
zeitige Behandlung von mehreren Fällen in einer Fall-
konferenz ist nicht zulässig. Die Einrichtung dokumen-
tiert die Gründe für die Fallkonferenz, die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer sowie die wesentlichen Ergebnisse 
der Fallkonferenz. Die im Rahmen der Fallkonferenzen 
gewonnenen personenbezogenen Daten sind in gesonder-
ten Akten oder in personenbezogenen Dateien zu verar-
beiten.

(5) Die Übermittlung personenbezogener Daten ist auch 
zulässig, wenn sie für die Bearbeitung von Eingaben, 
parlamentarischen Anfragen oder Aktenvorlageersuchen 
erforderlich ist und überwiegende schutzwürdige Inter-
essen der betroffenen Person nicht entgegenstehen. Die 
Übermittlung besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten ist darüber hinaus nur zulässig, wenn sie zur Auf-
gabenerfüllung unbedingt erforderlich ist.
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(6) Die Empfängerin oder der Empfänger darf die über-
mittelten personenbezogenen Daten nur für die Zwecke 
verarbeiten, zu denen sie übermittelt wurden.

(7) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermitt-
lung trägt die übermittelnde Einrichtung. Fordert die Auf-
sichtsbehörde zur Erfüllung ihrer Aufgaben von der Ein-
richtung Daten zur Übermittlung an, trägt sie die Verant-
wortung für die Zulässigkeit der Datenübermittlung.

§ 39
Auskunft, Akteneinsicht der untergebrachten Person

(1) Die untergebrachte Person erhält Akteneinsicht, so-
weit sie nach §  49 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-
Westfalen zur Auskunft berechtigt ist, eine Auskunft für 
die Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen nicht aus-
reicht, die Einsichtnahme hierfür erforderlich ist und be-
rechtigte Interessen Dritter nicht entgegenstehen. Die 
Akteneinsicht kann eingeschränkt oder ausgeschlossen 
werden, wenn die Daten der betroffenen Person in Akten 
mit personenbezogenen Daten Dritter oder geheimhal-
tungsbedürftigen Daten derart verbunden sind, dass ihre 
Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem 
Aufwand möglich ist.

(2) Bei der Einsicht haben die betroffenen Personen das 
Recht, sich aus den Akten Notizen zu machen. Soll die 
Akteneinsicht durch eine beauftragte Rechtsanwältin, 
Notarin oder Verteidigerin oder einen beauftragten 
Rechtsanwalt, Notar oder Verteidiger wahrgenommen 
werden, kann die Akte an deren oder dessen Geschäfts-
räume versandt werden.

(3) Für die untergebrachten Personen sind aus den über 
sie geführten Akten auf Antrag Ablichtungen einzelner 
Dokumente oder aus automatisierten Dateien Ausdrucke 
eines Teilbestands der Daten zu fertigen, soweit die Akten 
der Einsicht unterliegen und ein nachvollziehbarer Grund 
vorliegt. Ein solcher Grund ist insbesondere anzunehmen, 
wenn die untergebrachte Person zur Geltendmachung von 
Rechten gegenüber Gerichten und Behörden auf Ablich-
tungen oder Ausdrucke angewiesen ist. Ablichtungen und 
Ausdrucke aus der Gesundheitsakte werden kostenfrei 
zur Verfügung gestellt. Für sonstige Ablichtungen und 
Ausdrucke kann ein angemessener Kostenbeitrag erhoben 
werden. Satz 4 fi ndet keine Anwendung, wenn die verant-
wortliche Stelle die Erteilung der Auskunft nach § 49 des 
Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen in Form von 
Ablichtungen und Ausdrucken vornimmt.

§ 40
Auskunft und Akteneinsicht 
für wissenschaftliche Zwecke

Für die Auskunft und Akteneinsicht für wissenschaft-
liche Zwecke gilt § 476 der Strafprozeßordnung entspre-
chend mit der Maßgabe, dass auch elektronisch gespei-
cherte personenbezogene Daten übermittelt werden kön-
nen. Die Übermittlung kann auch auf elektronischem 
Weg erfolgen.

§ 41
Zentrale Datei, Einrichtung automatisierter 

Übermittlungs- und Abrufverfahren

(1) Die nach Maßgabe dieses Gesetzes erhobenen Daten 
können durch die zuständige Aufsichtsbehörde zum 
Zwecke der Aufsicht einschließlich statistischer Zwecke 
in einem automatisierten Verfahren verarbeitet werden, 
soweit dies erforderlich ist. Personenbezogene Daten be-
sonderer Kategorien dürfen in einem automatisierten 
Verfahren nur verarbeitet werden, soweit dies unbedingt 
erforderlich ist.

(2) Die unteren staatlichen Maßregelvollzugsbehörden 
einschließlich der Einrichtungen sind berechtigt und 
verpfl ichtet, der zuständigen Aufsichtsbehörde zu den in 
Absatz  1 genannten Zwecken die erforderlichen Daten 
elektronisch zur Verfügung zu stellen. Besondere Katego-
rien personenbezogener Daten dürfen nur übermittelt 
werden, soweit dies unbedingt erforderlich ist. 

(3) Das für die Durchführung der strafrechtsbezogenen 
Unterbringungen in einem psychiatrischen Krankenhaus 
und einer Entziehungsanstalt zuständige Ministerium 
bestimmt durch Rechtsverordnung die Einzelheiten der 

Einrichtung automatisierter Übermittlungs- und Abruf-
verfahren. Die empfangene Stelle, die Datenart und der 
Zweck des Abrufs sind festzulegen. Die Rechtsverord-
nung hat Maßnahmen zur Datensicherung und zur Kont-
rolle vorzusehen, die in einem angemessenen Verhältnis 
zu dem angestrebten Schutzzweck stehen. Die oder der 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informations-
freiheit ist frühzeitig zu unterrichten.

(4) Der Empfänger trägt die Verantwortung für die 
Rechtmäßigkeit des Abrufs oder der Übermittlung im 
automatisierten Verfahren.

§ 42
Erkennungsdienstliche Unterlagen

(1) Zur Sicherung der Durchführung der Unterbringung 
erhebt die Einrichtung Daten als erkennungsdienstliche 
Unterlagen über die untergebrachte Person. Zu diesem 
Zweck können mit Kenntnis der untergebrachten Person 
Lichtbilder aufgenommen, äußerliche körperliche Merk-
male festgehalten und Messungen vorgenommen sowie 
biometrische Merkmale von Fingern, Händen und Ge-
sicht erfasst werden.

(2) Diese Daten sind, soweit sie nicht zugleich für die 
Behandlung erforderlich sind, getrennt von den Perso-
nal- und Krankenakten aufzubewahren.

(3) Die Verarbeitung der nach Absatz 1 erhobenen Daten 
durch die jeweils zuständigen Stellen ist zulässig

1.   für Zwecke der Fahndung und Festnahme der entwi-
chenen oder sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb der 
Einrichtung aufhaltenden Person,

2.   zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit, 

3.   zur Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten so-
wie zur Verhinderung oder Verfolgung von Ordnungs-
widrigkeiten, durch die die Sicherheit oder Ordnung 
der Einrichtung gefährdet wird, oder

4.  zur Verhinderung des Austauschs untergebrachter 
Personen.

(4) Die Verarbeitung der Daten nach Absatz 3 ist nur zu-
lässig, sofern dies zur Aufgabenerfüllung unbedingt er-
forderlich ist.

§ 43
Einrichtungsausweise

(1) Sofern

1.  bei Belassung der Ausweispapiere eine erhöhte 
Fluchtgefahr oder eine Gefahr für die Sicherheit und 
Ordnung in der Einrichtung oder den Behandlungser-
folg der untergebrachten Person besteht, oder

2.   die untergebrachte Person nicht selbst in der Lage ist, 
ihre Ausweispapiere sicher zu verwahren,

kann die Einrichtung die Ausweispapiere für die Dauer 
der Unterbringung für diese verwahren.

(2) Die Einrichtung kann die untergebrachte Person im 
Rahmen von Ausgängen und einem Aufenthalt außerhalb 
der Einrichtung verpfl ichten, zu ihrer Identifi zierung ei-
nen Lichtbildausweis der Einrichtung mit sich zu füh-
ren. Dabei ist sicherzustellen, dass der Ausweis nur die 
zur Erreichung dieses Zwecks der Identifi zierung not-
wendigen Daten enthält. Der Ausweis ist bei der Entlas-
sung oder bei Verlegung in eine andere Einrichtung ein-
zuziehen und unverzüglich zu vernichten. Die Ausweise 
dürfen mit technischen Bauteilen zur elektronischen 
Lesbarkeit versehen werden, die Datenschutz und Da-
tensicherheit gewährleisten. Die Erstellung von Bewe-
gungsprofi len ist unzulässig. Die Auslesung eines elekt-
ronischen Ausweises darf nur mit Kenntnis der unterge-
brachten Person erfolgen.

§ 44
Videoüberwachung innerhalb der Einrichtung

(1) Das Einrichtungsgelände sowie das Innere des Ein-
richtungsgebäudes dürfen aus Gründen der Sicherheit 
oder Ordnung der Einrichtung mittels Videotechnik un-
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ter Berücksichtigung der nachfolgenden Einschränkun-
gen überwacht werden.

(2) Jede Einrichtung, die Videotechnik einsetzt, hat ein 
einheitliches Konzept zur optisch-elektronischen Über-
wachung der baulichen Anlagen zu erstellen, in dem die 
Gründe für die Überwachung dokumentiert werden. Das 
Konzept muss alle betriebsfähigen Anlagen zur Video-
überwachung sowie die von ihnen erfassten Bereiche in 
kartenmäßiger Darstellung enthalten und ist laufend 
fortzuschreiben. Statt einer kartenmäßigen Darstellung 
kann eine tabellarische Übersicht über alle optisch-elek-
tronischen Anlagen erstellt werden, die eine Beschrei-
bung der optisch-elektronisch überwachten Bereiche in 
Textform enthält.

(3) Bei der Planung optisch-elektronischer Anlagen ist 
sicherzustellen, dass 

1.  die Überwachung nur in dem Maße erfolgt, das für die 
Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung unbe-
dingt erforderlich ist, insbesondere um das Betreten 
bestimmter Bereiche durch Unbefugte oder das Ein-
bringen verbotener Gegenstände zu verhindern,

2.   den in der Einrichtung untergebrachten Personen an-
gemessen große Bereiche verbleiben, in denen sie 
nicht mittels Videotechnik überwacht werden, und

3.   die ständig besetzten Arbeitsplätze der Beschäftigten 
von der Überwachung mittels Videotechnik ausge-
nommen bleiben, sofern dies nicht die Sicherheit der 
Einrichtung beeinträchtigt.

(4) Die Überwachung mittels optisch-elektronischer An-
lagen ist durch geeignete Hinweise kenntlich zu machen.

(5) Eine Beobachtung untergebrachter Personen mittels 
Videotechnik in Kriseninterventions-, Aufenthalts-, 
Wohn- und Schlafräumen sowie in Räumlichkeiten, in 
denen medizinische Untersuchungen erfolgen, ist grund-
sätzlich unzulässig. Sie ist im Einzelfall in Kriseninter-
ventions- oder Schlafräumen zeitlich befristet erlaubt, 
soweit dies zur Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen 
Selbstgefährdung durch die untergebrachte Person er-
forderlich und angemessen ist. Durch geeignete Maßnah-
men ist sicherzustellen, dass die Intimsphäre der unter-
gebrachten Person bei der Beobachtung unangetastet 
bleibt. Eine Aufzeichnung ist unzulässig.

(6) Die Beobachtung mittels Videotechnik gemäß Ab-
satz 5 ist durch die therapeutische Leitung anzuordnen. 
Eine regelmäßige ärztliche Untersuchung der unter Be-
obachtung stehenden Person sowie eine persönliche Be-
treuung ist sicherzustellen. Entfallen die Gründe, die zur 
Anordnung geführt haben, muss diese unverzüglich be-
endet werden.

(7) Optisch-elektronisch hergestellte Aufzeichnungen 
mittels Videotechnik gemäß Absatz  1 sind zwei Wochen 
nach ihrer Erhebung zu löschen. Eine darüber hinaus ge-
hende Speicherung ist nur zulässig

1.  zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemein-
wohl oder einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit,

2.   zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung 
einer anderen Person oder

3.   zur Verhinderung oder Verfolgung von erheblichen 
Straftaten, durch die die Sicherheit oder Ordnung der 
Einrichtung gefährdet wird.

Sie sind unverzüglich zu löschen, wenn schutzwürdige 
Interessen der Betroffenen einer weiteren Verarbeitung 
entgegenstehen.

§ 45
Videoüberwachung im Umfeld der Einrichtung

(1) Die Überwachung öffentlich frei zugänglichen Rau-
mes außerhalb der Grenzen der Einrichtung mittels Vi-
deotechnik ist nur in dem Umfang zulässig, der aufgrund 
der örtlichen Gegebenheiten zur Aufrechterhaltung der 
Sicherheit und Ordnung der Einrichtung oder der Siche-
rung der Durchführung der Unterbringung, insbesondere 
um Fluchtversuche sowie Überwürfe oder Abwürfe von 
Gegenständen auf das Einrichtungsgelände zu verhin-
dern, erforderlich ist und keine Anhaltspunkte dafür be-
stehen, dass schutzwürdige Interessen betroffener Perso-
nen überwiegen.

(2) Optisch-elektronisch hergestellte Aufzeichnungen 
mittels Videotechnik sind zwei Wochen nach ihrer Erhe-
bung zu löschen. 

(3) § 44 Absatz 2, 3, 4 und 7 gilt entsprechend.

§ 46

Berichtigung, Löschung und 
Einschränkung der Verarbeitung

(1) Die unter dem Namen der untergebrachten Person 
vorhandenen personenbezogenen Daten sind von der 
Einrichtung spätestens zehn Jahre nach dem Ende der 
Unterbringung zu löschen oder zu vernichten, soweit 
nicht nach anderen Vorschriften andere Aufbewahrungs-
fristen bestehen. Ist zu dem in Satz  1 genannten Zeit-
punkt ein Rechtsstreit anhängig, sind die für den Rechts-
streit benötigten Daten erst nach Rechtskraft der Ent-
scheidung zu löschen.

(2) Erhobene Daten nach §  20 Absatz  4, §  21 Absatz  2, 
§ 22 Absatz 4 und § 42 Absatz 1 sind spätestens nach der 
Entlassung der untergebrachten Person zu löschen.

(3) Soweit die Einrichtung im Rahmen der Durchfüh-
rung der Unterbringung einer Person nach § 1 Absatz 3 
von einer nicht nur vorläufi gen Einstellung des Verfah-
rens, einer unanfechtbaren Ablehnung der Eröffnung des 
Hauptsacheverfahrens oder einem rechtskräftigen Frei-
spruch ohne gleichzeitige Anordnung einer Unterbrin-
gung nach §§ 63 oder 64 des Strafgesetzbuches Kenntnis 
erlangt, hat sie personenbezogene Daten bis spätestens 
einen Monat nach der Kenntnisnahme zu löschen.

(4) Im Übrigen gilt § 54 des Datenschutzgesetzes Nord-
rhein-Westfalen mit der Maßgabe, dass auf Verlangen der 
untergebrachten Person eine zumindest vorübergehende 
Einschränkung der Verarbeitung anstelle der Löschung 
tritt, um die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung 
überprüfen zu können. Die Löschung der personenbezo-
genen Daten darf nicht vor Kenntniserlangung der Ver-
arbeitung durch die untergebrachte Person erfolgen.

Abschnitt 7

Qualitätssicherung und Hausordnung

§ 47

Einrichtungsstandards

(1) Die Einrichtungen sind baulich so zu gestalten, orga-
nisatorisch so zu gliedern und personell und sächlich so 
auszustatten, dass eine auf die unterschiedlichen Siche-
rungserfordernisse und indizierten Maßnahmen zur Be-
handlung und Eingliederung der untergebrachten Perso-
nen abgestimmte Gestaltung der Unterbringung gewähr-
leistet werden kann. Sie haben, soweit möglich, die 
Voraussetzungen für offene und differenziert gesicherte 
Unterbringungsmöglichkeiten vorzuhalten. Die besonde-
ren Erfordernisse jugendlicher und heranwachsender 
Personen sind zu beachten. 

(2) Die Einrichtungen haben die strukturellen Vorausset-
zungen für eine Behandlung und Eingliederung der un-
tergebrachten Personen nach dem jeweils anerkannten 
Stand der medizinischen, pfl egerischen, therapeutischen, 
sozialpsychiatrischen und heilpädagogischen Erkennt-
nisse zu gewährleisten. An dem Unterbringungsziel aus-
gerichtete Bildungsangebote sind vorzuhalten.

(3) Die Räume für die Behandlung, den Aufenthalt wäh-
rend der Ruhe- und Freizeit, für beschäftigungs- und ar-
beitstherapeutische sowie schulische und berufl iche Bil-
dungsangebote und Maßnahmen und andere angemes-
sene Beschäftigungen sowie Gemeinschafts- und 
Besuchsräume sind zweckentsprechend auszugestalten. 
Sie müssen für eine gesunde Lebensführung geeignet 
und ausreichend mit Heizung und Lüftung, Boden- und 
Fensterfl äche ausgestattet sein.

(4) Jugendliche und Heranwachsende sollen von Er-
wachsenen abgegrenzt untergebracht werden. Ge-
schlechts- sowie behinderungsbedingte Aspekte sind zu 
berücksichtigen. 
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§ 48
Qualität, Qualitätsentwicklung, Sicherheitsstandards

(1) Das für die Durchführung strafrechtsbezogener Un-
terbringungen in einem psychiatrischen Krankenhaus 
und einer Entziehungsanstalt zuständige Ministerium 
erlässt im Benehmen mit den in § 53 Absatz 3 Satz 1 ge-
nannten Stellen Leitlinien zur Qualität, Qualitätssiche-
rung und zu Sicherheitsstandards.

(2) Die Einrichtungen haben eine an anerkannten wis-
senschaftlichen Standards orientierte Qualität der Be-
handlungs- und Eingliederungsmaßnahmen sowie der 
Versorgungsabläufe zu gewährleisten. Die unteren staat-
lichen Maßregelvollzugsbehörden führen regelmäßig 
qualitätssichernde Maßnahmen durch. Jede Einrichtung 
muss über Konzepte zu Gewaltprävention und Zwangs-
vermeidung verfügen. Soweit Jugendliche und Heran-
wachsende in der Einrichtung behandelt werden, ist dar-
über hinaus ein Schutzkonzept für diese Personengruppe 
erforderlich.

(3) Die baulich-technischen und die organisatorischen 
Sicherheitsvorkehrungen der Einrichtungen haben einen 
wirksamen Schutz der Allgemeinheit, der Beschäftigten, 
der untergebrachten Personen und sonstiger Personen si-
cherzustellen. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(4) Zur Unterstützung der besonderen Belange der Si-
cherheit der Einrichtung bestellt jede Einrichtung eine 
Sicherheitsfachkraft.

(5) Die unteren staatlichen Maßregelvollzugsbehörden 
bilden ihre Beschäftigten regelmäßig fachlich fort und 
gewährleisten in ausreichendem Maß Supervisionen.

(6) Zur qualitativen Weiterentwicklung der Durchfüh-
rung der strafrechtsbezogenen Unterbringung, insbeson-
dere hinsichtlich der Personalausstattung, werden Ver-
einbarungen zwischen dem Land und den unteren staat-
lichen Maßregelvollzugsbehörden getroffen, soweit nicht 
die Rechtsverordnung nach § 59 eine abschließende Re-
gelung trifft.

§ 49
Zusammenarbeit und wissenschaftliche Forschung

(1) Zur Förderung von Therapie und Eingliederung sol-
len die Einrichtungen mit geeigneten Personen, Organi-
sationen, Behörden und Einrichtungen von Wissenschaft 
und Forschung zusammenarbeiten.

(2) Die Einrichtungen können Beschäftigten die Durch-
führung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben ermög-
lichen und sie dabei unterstützen.

§ 50
Hausordnung

Die Einrichtung erlässt eine Hausordnung. Die Hausord-
nung soll in leicht verständlicher Sprache nähere Be-
stimmungen über die persönliche Wahrnehmung der 
Rechte und Pfl ichten der untergebrachten Personen nach 
diesem Gesetz unter Berücksichtigung der tatsächlichen 
Verhältnisse der Einrichtung enthalten. Die Hausord-
nung kann für die gesamte Einrichtung oder für Teilbe-
reiche erlassen werden. Hausordnungen sind der Auf-
sichtsbehörde auf Verlangen zur Kenntnis zu geben.

Abschnitt 8
Beiräte, Besuchskommissionen

§ 51
Beiräte

(1) Die unteren staatlichen Maßregelvollzugsbehörden 
zur Durchführung von Unterbringungen nach § 1 beru-
fen für jeden Standort einen Beirat. 

(2) Aufgabe des Beirats ist die Förderung des Verständ-
nisses und der Akzeptanz der Öffentlichkeit für die 
 Aufgaben der Einrichtungen. Die Beiräte können der 
Leitung der Einrichtung konzeptionelle oder organisato-
rische Vorschläge zur Verbesserung der strafrechtsbezo-
genen Unterbringung unterbreiten. Die Mitglieder der 
Beiräte nehmen ihre Aufgaben ehrenamtlich wahr.

(3) Den Beiräten sollen Personen aus unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Gruppen angehören. Sie sollen über-
wiegend Einwohner der Gemeinde sein, in der die Ein-
richtung liegt. Höchstens die Hälfte der Mitglieder des 
Beirats ist vom Rat der Gemeinde nach Satz 2 zu bestim-
men. Die übrigen Mitglieder des Beirats werden vom 
Träger bestimmt. Der Beirat wählt aus seiner Mitte den 
Vorsitz und seine Stellvertretung.

(4) Die Mitglieder des Beirats können sich über inhaltli-
che und organisatorische Fragen der Durchführung der 
Unterbringungen unterrichten lassen sowie die Einrich-
tung besichtigen. Ein Recht auf Akteneinsicht besteht 
nicht. An Entscheidungen über einzelne untergebrachte 
Personen sind die Beiräte nicht beteiligt. Das Recht der 
untergebrachten Person auf Datenschutz ist zu wahren. 
Personenbezogene Daten über untergebrachte Personen 
dürfen den Mitgliedern des Beirats nicht offengelegt 
werden.

(5) Das Nähere regeln die unteren staatlichen Maßregel-
vollzugsbehörden in einer Geschäftsordnung.

§ 52
Besuchskommissionen

(1) Die Besuchskommissionen nach dem Gesetz über 
Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krank-
heiten vom 17. Dezember 1999 (GV. NRW. S. 662) in der 
jeweils geltenden Fassung sind auch für die Einrichtun-
gen zur Durchführung von Unterbringungen nach die-
sem Gesetz zuständig. Das für die Durchführung straf-
rechtsbezogener Unterbringungen in einem psychiatri-
schen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt 
zuständige Ministerium wird ermächtigt, die Einzelhei-
ten nach Anhörung des zuständigen Landtagsausschus-
ses durch Rechtsverordnung zu regeln.

(2) Die Besuche des Europäischen Ausschusses zur Ver-
hütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigen-
der Behandlung oder Strafe, des Unterausschusses der 
Vereinten Nationen zur Prävention von Folter sowie der 
Nationalen Stelle sind von den unteren staatlichen Maß-
regelvollzugsbehörden und deren Einrichtungen entspre-
chend der für diese Besuche geltenden rechtlichen Be-
stimmungen zu ermöglichen.

Abschnitt 9
Zuständigkeiten, Aufsicht und Vollstreckungsplan

§ 53
Zuständigkeiten

(1) Die Unterbringung nach diesem Gesetz in einem psy-
chiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsan-
stalt einschließlich der Errichtung, Änderung und Nut-
zungsänderung der hierzu erforderlicher baulichen An-
lagen ist Aufgabe des Landes.

(2) Für die Durchführung dieser Aufgabe mit Ausnahme 
der Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung bauli-
cher Anlagen sind die Direktorinnen oder die Direktoren 
der Landschaftsverbände als untere staatliche Maßregel-
vollzugsbehörde zuständig, soweit nicht eine andere Be-
hörde durch Gesetz oder Rechtsverordnung nach §  59 
bestimmt oder Dritte nach Satz 4 beliehen werden. Die 
Landschaftsverbände haben, soweit die Direktorinnen 
oder Direktoren der Landschaftsverbände als untere 
staatliche Maßregelvollzugsbehörde zuständig sind, das 
erforderliche Personal und die bestehenden Einrichtun-
gen zur Verfügung zu stellen. Sie können dem Land wei-
tere Einrichtungen zur Verfügung stellen. Darüber hin-
aus kann das Land Dritte durch öffentlich-rechtlichen 
Beleihungsvertrag mit den zur Durchführung von Unter-
bringungen erforderlichen hoheitlichen Befugnissen aus-
statten. Die Gestaltung der Verträge erfolgt im Einver-
nehmen zwischen der Beliehenen und dem für die 
Durchführung strafrechtsbezogener Unterbringungen in 
einem psychiatrischen Krankenhaus und einer Entzie-
hungsanstalt zuständigen Ministerium.

(3) Die untere staatliche Maßregelvollzugsbehörde be-
stellt die ärztliche oder psychologische oder psychothe-
rapeutische Leitung der Einrichtung oder der selbstän-
digen Abteilung (therapeutische Leitung). Diese soll 
über forensisch-psychiatrische Sachkunde und Erfah-
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rung verfügen. Sie trifft als Vollzugsleitung die Maßnah-
men zur Durchführung der Unterbringung, soweit in 
diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes nichts 
Abweichendes bestimmt ist. Eine Übertragung der Zu-
ständigkeit auf andere Beschäftigte ist zulässig, soweit 
in diesem Gesetz nicht eine ausdrückliche Zuständigkeit 
der therapeutischen Leitung bestimmt ist. Bei Beliehe-
nen erfolgt die Bestellung der therapeutischen Leitung 
durch das für die Durchführung strafrechtsbezogener 
Unterbringungen in einem psychiatrischen Krankenhaus 
und einer Entziehungsanstalt zuständige Ministerium im 
Einvernehmen mit der Beliehenen.

(4) Soweit im Fall des Absatzes 2 Satz 1 bei der Errich-
tung, Änderung und Nutzungsänderung baulicher Anla-
gen von Einrichtungen oder Abteilungen für die Durch-
führung strafrechtsbezogener Unterbringungen in einem 
psychiatrischen Krankenhaus und einer Entziehungsan-
stalt Selbstverwaltungsangelegenheiten der Landschafts-
verbände berührt sind, sind die nach der Landschaftsver-
bandsordnung zuständigen Gremien anzuhören.

§ 54
Aufsicht

(1) Aufsichtsbehörde ist das für die Durchführung straf-
rechtsbezogener Unterbringungen in einem psychiatri-
schen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt zu-
ständige Ministerium. Die Direktorinnen oder Direkto-
ren der Landschaftsverbände als untere staatliche 
Maßregelvollzugsbehörde einschließlich ihrer Einrich-
tungen sowie die Beliehenen unterstehen nach § 11 des 
Landesorganisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. 
NRW. S.  421), das zuletzt durch Artikel  1 des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2020 (GV. NRW. S.  1238) geändert 
worden ist, der Dienst- und Fachaufsicht. Die Fachauf-
sicht über die rechtmäßige und zweckmäßige Aufgaben-
wahrnehmung nach § 13 des Landesorganisationsgeset-
zes umfasst auch die Aufsicht über das jeweilige Maß der 
Freiheitsentziehung nach § 4 sowie die Verhältnismäßig-
keit der Dauer gemäß § 2 Absatz 4.

(2) Die Aufsichtsbehörde ist zur Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben in Ergänzung zu § 13 Absatz 3 des Landesor-
ganisationsgesetzes insbesondere berechtigt,

1.  die Einrichtungen zu den üblichen Behandlungs- und 
Betreuungszeiten und zur Verhütung drohender Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
auch außerhalb dieser Zeiten zu betreten und zu 
überprüfen und

2.   die in den Einrichtungen geführten Unterlagen voll-
ständig einzusehen und jederzeit Auskünfte daraus zu 
verlangen. Soweit die Unterlagen besondere Katego-
rien personenbezogener Daten enthalten, können sie 
eingesehen werden, wenn dies zur Ausübung der Auf-
sichtsfunktion unbedingt erforderlich ist.

(3) Die nachgeordneten Behörden haben der Aufsichts-
behörde über alle Vorgänge zu berichten, die von Bedeu-
tung sind.

§ 55
Regionalisierung, Vollstreckungsplan

(1) Das für die Durchführung der strafrechtsbezogenen 
Unterbringungen in einem psychiatrischen Krankenhaus 
und einer Entziehungsanstalt zuständige Ministerium 
stellt im Einvernehmen mit dem für die Rechtspfl ege zu-
ständigen Ministerium nach Anhörung der Direktorin-
nen und Direktoren der Landschaftsverbände und des 
zuständigen Landtagsausschusses durch Rechtsverord-
nung einen Vollstreckungsplan auf. Der Vollstreckungs-
plan regelt die Zuordnung der einzelnen Einrichtungen 
der unteren staatlichen Maßregelvollzugsbehörden sowie 
der Beliehenen zu den Landgerichtsbezirken.

(2) Bei der Aufstellung des Vollstreckungsplans soll der 
Grundsatz der Regionalisierung durch eine wohnortnahe 
Behandlungs- und Unterbringungsmöglichkeit berück-
sichtigt werden. Spezielle überregionale Angebote kön-
nen vorgesehen werden.

(3) Eine untergebrachte Person kann abweichend vom 
Vollstreckungsplan einer anderen Einrichtung zugewie-
sen oder in eine andere Einrichtung, auch in einem ande-
ren Land, verlegt werden, wenn

1.  hierdurch die Behandlung der untergebrachten Per-
son oder ihre psychosoziale Eingliederung besser ge-
fördert wird oder

2.   dies aus zwingenden Gründen der Vollzugsorganisa-
tion oder anderen zwingenden Gründen, insbesondere 
unter Schutzerfordernissen, unumgänglich erscheint.

(4) Eine Verlegung kann auch auf Antrag der unterge-
brachten Personen erfolgen.

(5) Die Entscheidung über die Zuweisung trifft die un-
tere staatliche Maßregelvollzugsbehörde aufgrund eines 
entsprechenden Aufnahmeersuchens der Vollstreckungs-
behörde.

(6) Die Entscheidung über eine Verlegung trifft die un-
tere staatliche Maßregelvollzugsbehörde. Bei Beliehenen 
und bei Verlegungen in ein anderes Land entscheidet das 
für die Durchführung strafrechtsbezogener Unterbrin-
gungen in einem psychiatrischen Krankenhaus und einer 
Entziehungsanstalt zuständige Ministerium. Die Voll-
streckungsbehörde ist zu informieren.

Abschnitt 10
Kosten, Kostenbeteiligung und Aufwendungsersatz

§ 56
Kostentragung

(1) Die notwendigen Kosten zur Durchführung der Un-
terbringung nach diesem Gesetz trägt das Land, soweit 
nicht Sozialleistungsträger zur Kostentragung verpfl ich-
tet sind oder die untergebrachte Person gemäß §  57 an 
den Kosten zu beteiligen ist.

(2) Für die Durchführung der Aufgaben nach diesem Ge-
setz erhalten die Träger der Einrichtungen ein jährliches 
Budget für jede von ihnen betriebene Einrichtung oder 
Abteilung. Soweit sich die untergebrachte Person in ei-
ner Einrichtung befi ndet, die weder vollständig noch mit 
Abteilungen für die Durchführung strafrechtsbezogener 
Unterbringungen zur Verfügung steht, wird ein pauscha-
ler Aufwendungsersatz pro Unterbringung geleistet.

(3) Das für die Durchführung strafrechtsbezogener Un-
terbringungen in einem psychiatrischen Krankenhaus 
und einer Entziehungsanstalt zuständige Ministerium 
genehmigt das Budget.

(4) Kommt eine Budgetvereinbarung ganz oder teilweise 
nicht zustande, kann eine Schiedsstelle, die von der Ge-
meinschaft der forensischen Träger und dem Land gebil-
det wird, angerufen werden. §  18a Absätze 2 bis 3 des 
Krankenhausfi nanzierungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. April 1991 (BGBl. I S. 886) in 
der jeweils geltenden Fassung gilt entsprechend, §  18a 
Absatz  4 des Krankenhausfi nanzierungsgesetzes inso-
weit, als die entsprechenden Inhalte durch öffentlich-
rechtlichen Vertrag zwischen den Beteiligten nach Satz 2 
festgelegt werden. Der Spruch der Schiedsstelle ist von 
dem für die Durchführung strafrechtsbezogener Unter-
bringungen in einem psychiatrischen Krankenhaus und 
einer Entziehungsanstalt zuständigen Ministerium zu 
prüfen. Dieses setzt das Budget nach schriftlicher Anhö-
rung der zuständigen Behörde und des Trägers der Ein-
richtung fest und begründet seine Entscheidung.

(5) Das für die Durchführung strafrechtsbezogener Un-
terbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder 
einer Entziehungsanstalt zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für Finanzen zu-
ständigen Ministerium und nach Anhörung des zuständi-
gen Landtagsausschusses, die Einzelheiten der Kosten-
tragung nach Absatz  1 und der Nachweis- und Prüf-
pfl ichten durch Rechtsverordnung zu erlassen über

1.  die Ermittlung des Budgets für die psychiatrischen 
Krankenhäuser und Entziehungsanstalten zur Durch-
führung strafrechtsbezogener Unterbringungen ge-
mäß Absatz  2 Satz  1 einschließlich der forensischen 
Ambulanzen gemäß § 16,

2.   die Bemessung des Aufwendungsersatzes für die Un-
terbringung in Einrichtungen gemäß Absatz 2 Satz 2,

3.   die Rechnungs-, Buchführungs- und Nachweispfl ich-
ten der Einrichtungen, 
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4.   die Bemessung des Aufwendungsersatzes und die Er-
hebung anteiliger Erstattungsleistungen für die Un-
terbringung von Personen aus anderen Bundesländern 
und

5.   die Prüfberechtigungen der Aufsichtsbehörden.

(6) Der Landesrechnungshof ist berechtigt, die Verwen-
dung der Landesmittel bei den unteren staatlichen Maß-
regelvollzugsbehörden nach §  91 der Landeshaushalts-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. April 1999 (GV. NRW. S. 158) in der jeweils geltenden 
Fassung zu prüfen.

§ 57
Kostenbeteiligung der untergebrachten Person

(1) An den Kosten für die Unterbringung und die Ver-
pfl egung wird die untergebrachte Person nicht beteiligt.

(2) Die untergebrachte Person kann an den Kosten nach 
§ 12 beteiligt werden, höchstens bis zum Umfang der Be-
teiligung vergleichbarer gesetzlich Versicherter. Zu diesem 
Zweck hat die untergebrachte Person auf Verlangen Aus-
kunft über ihre Einkünfte und ihr Vermögen zu erteilen.

(3) Die Kosten des Schrift- und des Paketverkehrs sowie 
der Telekommunikation und bestellter Zeitungen nach 
§  21 trägt die untergebrachte Person. Bei bedürftigen 
untergebrachten Personen kann die Einrichtung die 
Kosten in angemessenem Umfang übernehmen.

(4) Sofern der Konsum von Suchtmitteln nach § 31 fest-
gestellt wird und therapeutische Gründe nicht entgegen-
stehen, kann die untergebrachte Person an den Kosten 
der Maßnahmen zur Feststellung des Suchtmittelkon-
sums beteiligt werden.

(5) Die Reisekosten, die Kosten für ihren Lebensunterhalt 
und andere Aufwendungen während ihres Aufenthalts au-
ßerhalb der Einrichtung und die Kosten von Ausführun-
gen können der untergebrachten Person in angemessenem 
Umfang auferlegt werden, soweit nicht ein Sozialleis-
tungsträger zur Kostentragung verpfl ichtet ist. Die Kos-
ten, die mit einem Aufenthalt in der eigenen Wohnung 
verbunden sind, gehören nicht zu den Kosten zur Durch-
führung der Unterbringung nach diesem Gesetz.

§ 58
Aufwendungsersatz

(1) Aufwendungen der Einrichtung, die eine unterge-
brachte Person durch unerlaubtes Entfernen, durch die 
Verletzung anderer untergebrachter Personen oder von 
Beschäftigten oder durch Sachbeschädigung verursacht 
hat, hat sie zu ersetzen, wenn ihr diese Tat als verant-
wortlich zugerechnet werden kann.

(2) Forderungen dürfen nur so durchgesetzt werden, dass 
das Ziel der Unterbringung nicht behindert wird.

Abschnitt 11
Durchführungsbestimmungen, Grundrechts-

einschränkungen, Bundesrecht

§ 59
Durchführungsbestimmungen

Das für die Durchführung strafrechtsbezogener Unter-
bringungen in einem psychiatrischen Krankenhaus und 
einer Entziehungsanstalt zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, nach Anhörung des zuständigen Landtags-
ausschusses durch Rechtsverordnung

1.  die Anforderungen an die Einrichtungsstandards 
nach § 47,

2.   die Anforderungen an die Qualität, Qualitätsent-
wicklung und Sicherheitsstandards nach § 48,

3.   die Unterrichtung der untergebrachten Person nach 
§ 6 Absatz 1,

4.   die Bestellung von Datenschutzbeauftragten inso-
weit im Benehmen mit dem für den Datenschutz zu-
ständigen Ministerium,

5.  die Bestellung einer Sicherheitsfachkraft nach §  48 
Absatz  4 einschließlich ihres Aufgaben- und Ein-
satzbereiches,

6.   Schriftwechsel, Telefongespräche und sonstige For-
men der Kommunikation nach § 21,

7.   Besuchsregelungen nach § 22,
8.   den Ausschluss von religiösen Veranstaltungen nach 

§ 24 Absatz 2,
9.   die Ansparung und Verwendung des Überbrückungs-

geldes nach § 29, 
10.  Art und Umfang der Meldungen über Entweichun-

gen nach § 34 Absatz 3, 
11.   Durchsuchungen und Kontrollen nach § 30,
12.   Maßnahmen zur Feststellung von Suchtmittelkon-

sum nach § 31 und
13.   die Beschränkung des Aufenthaltsbereichs, Beob-

achtung und räumliche Trennung nach § 32
zu regeln und die zuständigen Behörden zu bestimmen. 
Es erlässt die zur Ausführung dieses Gesetzes notwendi-
gen Verwaltungsvorschriften.

§ 60
Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte aus Arti-
kel 2 Absatz 2 Satz 1 und 2 (körperliche Unversehrtheit 
und Freiheit der Person), Artikel  2 Absatz  1 in Verbin-
dung mit Artikel  1 Absatz  1 (allgemeines Persönlich-
keitsrecht), Artikel  2 Absatz  1 in Verbindung mit Arti-
kel 1 Absatz 1, (Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung), Artikel  10 Absatz  1 (Brief-, Post- und 
Fernmeldegeheimnis), Artikel  13 (Unverletzlichkeit der 
Wohnung) und Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 (Eigentum) des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland ein-
geschränkt. Diese Grundrechte können auch auf Grund 
dieses Gesetzes eingeschränkt werden.

§ 61
Ersetzen von Bundesrecht

Das Gesetz ersetzt nach Artikel 125a Absatz 1 Satz 2 des 
Grundgesetzes in seinem Geltungsbereich die §§ 136, 137 
und 138 Absatz 2 des Strafvollzugsgesetzes.

Abschnitt 12
Schlussvorschriften

§ 62
Übergangsvorschrift

Die Regelung über den Vollstreckungsplan nach § 15 des 
Maßregelvollzugsgesetzes vom 15. Juni 1999 (GV. NRW. 
S.  402), das zuletzt durch Artikel  4 des Gesetzes vom 
2. Juli 2019 (GV. NRW. S. 339) geändert worden ist, sowie 
die Kostenregelung des § 30 des Maßregelvollzugsgeset-
zes einschließlich der Finanzierungsverordnung MRV 
vom 27. November 2002 (GV. NRW. S.  608, ber. 
2003 S. 177), die zuletzt durch Artikel 2 Nummer 3 des 
Gesetzes vom 23. Mai 2006 (GV. NRW. S.  197) geändert 
worden ist, gelten bis zum Erlass der Rechtsverordnun-
gen nach § 56 Absatz 5 und § 59 weiter.

§ 63
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Maßregelvollzugsgesetz nach Maß-
gabe des § 62 außer Kraft.

§ 64
Berichtspfl icht

Über die Erfahrungen mit diesem Gesetz ist dem Land-
tag bis zum 31. Dezember 2022 und danach alle fünf 
Jahre zu berichten.

Düsseldorf, den 17. Dezember 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t
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Für den Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Die Ministerin für Schule und Bildung

Yvonne  G e b a u e r

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Der Minister der Justiz

Zugleich für die Ministerin für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung

Peter  B i e s e n b a c h
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Gesetz
zur Regelung der Zuweisungen des Landes 

Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und 
Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2022

(Gemeindefi nanzierungsgesetz 2022 – GFG 2022)
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
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Teil 1
Grundlagen

§ 1
Zuweisungen des Landes an die Gemeinden 

und Gemeindeverbände

(1) Die Gemeinden und Gemeindeverbände tragen die 
Kosten ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufga-
ben, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten 
vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs 
zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge allgemeine und 
zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben.

(3) Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten ei-
nen Anteil am Steueraufkommen des Landes (Steuerver-
bund) gemäß den §§ 2 bis 19.

(4) Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten fer-
ner Zuweisungen nach näherer Bestimmung dieses Ge-
setzes (§§  20, 21) sowie nach Maßgabe des Haushalts-
plans des Landes (§ 22).

(5) Soweit den Gemeinden und Gemeindeverbänden Zu-
wendungen auf Grund besonderer Gesetze gewährt wer-
den, bleiben diese unberührt.

(6) Gemeindeverbände im Sinne dieses Gesetzes sind die 
Kreise, die Landschaftsverbände und die Städteregion 
Aachen gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 des Städteregion Aa-
chen Gesetzes vom 26. Februar 2008 (GV. NRW. S. 162), 
das durch Artikel  3 des Gesetzes vom 1. Oktober 2015 
(GV. NRW. S. 698) geändert worden ist. Soweit in diesem 
Gesetz nichts anderes geregelt ist, gelten für die Städte-
region Aachen die Regelungen für Kreise und für die re-
gionsangehörigen Gemeinden gemäß § 4 Absatz 1 Satz 3 
und § 5 des Städteregion Aachen Gesetzes die Regelun-
gen für kreisangehörige Gemeinden.

Teil 2
Steuerverbund

§ 2
Ermittlung der Finanzausgleichsmasse

(1) Das Land stellt den Gemeinden und Gemeindever-
bänden 23 Prozent (Verbundsatz) seines Anteils an der 
Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Um-
satzsteuer (Gemeinschaftsteuern) zur Verfügung. Ferner 
beteiligt das Land die Gemeinden und Gemeindever-
bände in Höhe des Verbundsatzes an vier Siebteln seiner 
Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer. 

(2) Der Berechnung nach Absatz 1 liegt das Ist-Aufkom-
men der jeweiligen Steuer im Zeitraum vom 1. Oktober 
2020 bis zum 30. September 2021 (Verbundzeitraum) zu-
grunde. Dabei wird das insgesamt im Verbundzeitraum 
ermittelte Ist-Aufkommen

1.   erhöht oder vermindert um die Einnahmen oder 
Ausgaben des Landes im Länderfi nanzausgleich 
nach den Vorschriften des zweiten Abschnitts des Fi-
nanzausgleichsgesetzes vom 20. Dezember 2001 
(BGBl. I S. 3955, 3956) in der am 31. Dezember 2019 
geltenden Fassung und aus den allgemeinen Bundes-
ergänzungszuweisungen nach § 11 Absatz 2 des Fi-
nanzausgleichsgesetzes,

2.   vermindert um den für Kompensationsleistungen an 
die Gemeinden für Verluste aus der Neuregelung des 
Familienleistungsausgleichs nach § 1 des Finanzaus-
gleichsgesetzes ausgezahlten Betrag,

3.   erhöht um den als interkommunalen Entlastungs-
ausgleich zugunsten der Kommunen der neuen Län-
der enthaltenen Anteil des Landes am Minderauf-
kommen der Umsatzsteuer (§§ 1 und 11 Absatz 3 des 
Finanzausgleichsgesetzes in Verbindung mit Arti-
kel 30 des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleis-
tungen am Arbeitsmarkt vom 24. Dezember 2003 
(BGBl.  I S.  2954) und in Verbindung mit Artikel  1 
des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den 
Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung 
von Ländern und Kommunen vom 1.Dezember 2016 
(BGBl. I S. 2755)),

4.   vermindert um den als Kompensationsleistung für 
Einnahmeausfälle des Landes aus der Spielbankab-
gabe erhaltenen Anteil des Landes am Mehraufkom-
men der Umsatzsteuer (§ 1 des Finanzausgleichsge-
setzes in Verbindung mit Artikel 3 des Haushaltsbe-
gleitgesetzes 2006 vom 29. Juni 2006 (BGBl.  I 
S. 1402)), 

5.   vermindert um den als Beteiligung des Bundes zur 
Aufgabenerfüllung im Bereich der Förderung von 
Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen 
und in der Kindertagespfl ege erhaltenen Anteil des 
Landes am Mehraufkommen der Umsatzsteuer (§  1 
des Finanzausgleichsgesetzes in Verbindung mit Ar-
tikel 2 des Gesetzes zur Förderung von Kindern un-
ter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kinder-
tagespfl ege vom 10. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2403) 
und in Verbindung mit Artikel 3 des Gesetzes zur zu-
sätzlichen Förderung von Kindern unter drei Jahren 
in Tageseinrichtungen und in Kindertagespfl ege vom 
15. Februar 2013 (BGBl. I S. 250)),

6.   vermindert um den für Kompensationsleistungen an 
die Gemeinden für Verluste durch das Steuerverein-
fachungsgesetz 2011 ausgezahlten Betrag (§  1 des 
Finanzausgleichsgesetzes in Verbindung mit Arti-
kel  13 des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 vom 
1. November 2011 (BGBl. I S. 2131)),

7.   vermindert um den Anteil des Landes am Mehrauf-
kommen der Umsatzsteuer für Asylbewerber und 
Flüchtlinge nach Artikel  8 des Asylverfahrensbe-
schleunigungsgesetzes vom 20. Oktober 2015 
(BGBl.  I S.  1722) in Verbindung mit Artikel  2 des 
Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integra-
tionskosten der Länder und Kommunen in den Jah-
ren 2020 und 2021 vom 9. Dezember 2019 (BGBl.  I. 
S.  2051) und Artikel  1 des Gesetzes zur Anpassung 
der Ergänzungszuweisungen des Bundes nach §  11 
Absatz  4 des Finanzausgleichsgesetzes und zur Be-
teiligung des Bundes an den fl üchtlingsbezogenen 
Kosten der Länder vom 3. Dezember 2020 (BGBl.  I 
S. 2657),

8.   vermindert um den Anteil des Landes am Mehrauf-
kommen der Umsatzsteuer, der vom Bund zur Ent-
lastung der Kommunen über den Länderanteil an 
der Umsatzsteuer nach Artikel  1 des Gesetzes zur 
Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integra-
tion und zur weiteren Entlastung von Ländern und 
Kommunen vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755) 
gezahlt wird, 

9.   vermindert um den Anteil des Landes am Mehrauf-
kommen der Umsatzsteuer, der vom Bund zur Wei-
terentwicklung der Qualität in der Kindertagesbe-
treuung über den Länderanteil an der Umsatzsteuer 
nach Artikel  4 des Gesetzes zur Weiterentwicklung 
der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbe-
treuung vom 19. Dezember 2018 (BGBl.  I S.  2696) 
gezahlt wird, 

10.   vermindert um den Anteil des Landes am Mehrauf-
kommen der Umsatzsteuer, der vom Bund als antei-
liger Festbetrag von 2 600 000 000 Euro (§ 1 Absatz 2 
des Finanzausgleichsgesetzes) nach Artikel 2 des Ge-
setzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Fi-
nanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur 
Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften vom 14. 
August 2017 (BGBl. I S. 3122) über den Länderanteil 
an der Umsatzsteuer gezahlt wird,

11.   vermindert um den Anteil des Landes am Mehrauf-
kommen der Umsatzsteuer, der vom Bund im Rah-
men des Paktes für den öffentlichen Gesundheits-
dienst zur personellen Aufstockung, Modernisierung 
und Vernetzung der deutschen Gesundheitsämter 
über den Länderanteil an der Umsatzsteuer nach 
Artikel  1 des Gesetzes zur Anpassung der Ergän-
zungszuweisungen des Bundes nach §  11 Absatz  4 
des Finanzausgleichsgesetzes und zur Beteiligung 
des Bundes an den fl üchtlingsbezogenen Kosten der 
Länder vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2657) ge-
zahlt wird und

12.   vermindert um den Anteil des Landes am Mehrauf-
kommen der Umsatzsteuer, der vom Bund zur Um-
setzung des Aktionsprogramms „Aufholen nach Co-
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rona für Kinder und Jugendliche für die Jahre 2021 
und 2022“ und die damit verbundenen zusätzlichen 
fi nanziellen Lasten der Länder über den Länderan-
teil an der Umsatzsteuer nach Artikel 4 des Gesetzes 
zur erleichterten Umsetzung der Reform der Grund-
steuer und Änderung weiterer steuerrechtlicher Vor-
schriften vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2931) in Ver-
bindung mit § 1 Absatz 6 des Finanzausgleichsgeset-
zes vom 20. Dezember 2001) gewährt wird.

(3) Die Finanzausgleichsmasse nach diesem Gesetz 
wird  aus Landesmitteln im Wege der Kreditierung um 
den in § 33b des Haushaltsgesetzes 2022 vom 17. Dezem-
ber 2021 (GV. NRW. S. 1477) genannten Betrag auf 
13 831 598 000 Euro aufgestockt.

(4) Die Ermittlung der Finanzausgleichsmasse nach den 
Absätzen 1 bis 3 sowie § 3 ergibt sich aus der Anlage 1 
zu diesem Gesetz.

§ 3
Vorwegabzug, Voraberhöhung

(1) Von der nach §  2 ermittelten Finanzausgleichsmasse 
werden für die im Haushaltsjahr 2022 vom Land für die 
Gemeinden und Gemeindeverbände auf Grund gesetzli-
cher Vorschriften und vertraglicher Vereinbarungen zu 
entrichtenden Tantiemen Mittel in Höhe von 5 098 000 
Euro abgezogen.  

(2) Der nach § 2 ermittelten Finanzausgleichsmasse wer-
den 

1.   215 800 000 Euro hinzugerechnet, die dem im Mehr-
aufkommen des Landes an der Umsatzsteuer im Jahr 
2022 enthaltenen Betrag entsprechen, der vom Bund 
nach Artikel 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bun-
des an den Kosten der Integration und zur weiteren 
Entlastung von Ländern und Kommunen über den 
Länderanteil an der Umsatzsteuer gewährt wird und 

2.   10 000 000 Euro hinzugerechnet, die durch die Inan-
spruchnahme von Ausgaberesten aus Gemeindefi nan-
zierungsgesetzen der Vorjahre fi nanziert werden. 

§ 4
Aufteilung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse

Die sich aus den Berechnungen nach den §§ 2 und 3 er-
gebende verteilbare Finanzausgleichsmasse wird auf 
Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen, Klima- 
und Forstpauschale sowie Aufwands- und Unterhal-
tungspauschale, fachbezogene Sonderpauschalen und 
Bedarfszuweisungen aufgeteilt. 

§ 5
Grundsätze für die Schlüsselzuweisungen

(1) Die Gemeinden und die Gemeindeverbände erhalten 
Schlüsselzuweisungen, deren Höhe sich für die einzelne 
Gebietskörperschaft nach ihrem Finanzbedarf und nach 
ihrer Steuer- oder Umlagekraft bemisst. Neben der Be-
völkerungszahl werden für die Bedarfsermittlung

1.   die Trägerschaft von Schulen,

2.   die Soziallasten,

3.   die Zentralitätsfunktion und

4.   das Verhältnis von Fläche und Bevölkerungszahl

berücksichtigt.

(2) Die Schlüsselzuweisung wird aus der Gegenüberstel-
lung einer Ausgangsmesszahl (§§ 8, 11 und 14) und einer 
Steuerkraftmesszahl (§  9) oder Umlagekraftmesszahl 
(§§ 12 und 15) berechnet.

§ 6
Aufteilung der Schlüsselmasse

Für Schlüsselzuweisungen wird insgesamt ein Betrag 
von 11 816 400 200 Euro zur Verfügung gestellt. Dieser 
Betrag wird aufgeteilt auf die Schlüsselmasse für  

1.  Gemeinden mit  9 275 218 800 Euro,

2.  Kreise mit 1 382 368 600 Euro,

3.  Landschaftsverbände mit  1 158 812 800 Euro.

§ 7
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 

für die Gemeinden

(1) Jede Gemeinde erhält als Schlüsselzuweisung 90 Pro-
zent des Unterschiedsbetrages zwischen der maßgebli-
chen Ausgangsmesszahl (§  8) und der maßgeblichen 
Steuerkraftmesszahl (§ 9).

(2) Erreicht oder überschreitet die Steuerkraftmesszahl 
die Ausgangsmesszahl, so erhält die Gemeinde keine 
Schlüsselzuweisung.

§ 8
Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Gemeinden

(1) Die Ausgangsmesszahl einer Gemeinde wird ermit-
telt, indem der Gesamtansatz mit dem einheitlichen 
Grundbetrag gemäß §  28 Absatz  1 Satz  2 vervielfältigt 
wird.

(2) Der Gesamtansatz wird aus dem Hauptansatz unter 
Berücksichtigung von Bevölkerungsveränderungen, dem 
Beschultenansatz, dem Soziallastenansatz, dem Zentrali-
tätsansatz und dem Flächenansatz gebildet.

(3) Der Hauptansatz wird den Gemeinden nach der rele-
vanten Bevölkerungszahl gewährt. Zur Ermittlung und 
Festsetzung der relevanten Bevölkerungszahl wird die 
Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner nach § 27 Ab-
satz  3 Satz  1 mit der durchschnittlichen Zahl der Ein-
wohnerinnen und Einwohner nach § 27 Absatz 3 Satz 2 
verglichen. Der höhere Wert wird angesetzt. Für die Be-
rücksichtigung im Hauptansatz wird dieser Wert nach 
der Gemeindegröße gewichtet (Hauptansatzstaffel – An-
lage 2). Liegt die Bevölkerungszahl einer Gemeinde zwi-
schen zwei Stufen der Staffelklasse, so wird der Prozent-
satz mit den dazwischenliegenden Werten angesetzt. Der 
Prozentsatz wird auf eine Dezimalstelle hinter dem 
Komma aufgerundet.

(4) Der Beschultenansatz wird den Gemeinden für jeden 
erfassten Beschulten nach §  27 Absatz  5 an Schulen in 
eigener Trägerschaft gewährt. Für die Berücksichtigung 
wird die Zahl der Beschulten gewichtet nach 

1. im Ganztagsbetrieb Beschulten,  mit 2,90 

2. im Halbtagsbetrieb Beschulten,  mit 1,03.

Soweit Zweckverbände Schulträger sind, werden die Be-
schulten den dem Zweckverband angehörenden Gemein-
den entsprechend dem Anteil an der Umlage zugerech-
net. Erfolgt die Übertragung der Schulträgerschaft 
durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung, werden die Be-
schulten den beteiligten Kommunen entsprechend dem 
in dieser Vereinbarung geregelten Finanzierungsanteil 
zugerechnet. Der Beschultenansatz wird den Städten 
Düren und Gütersloh zur Hälfte auch für Schülerinnen 
und Schüler gewährt, die die Stiftischen Gymnasien in 
diesen Gemeinden besuchen.

(5) Der Soziallastenansatz wird den Gemeinden für die 
erfassten Bedarfsgemeinschaften im Sinne von §  7 Ab-
satz 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende – in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094), 
das zuletzt durch Artikel  6 des Gesetzes vom 25. Juni 
2021 (BGBl.  I S.  2020) geändert worden ist, nach §  27 
Absatz  6 gewährt. Für die Berücksichtigung im Sozial-
lastenansatz wird die Zahl der Bedarfsgemeinschaften 
mit 18,56 multipliziert.

(6) Der Zentralitätsansatz wird den Gemeinden für die 
erfassten sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigten nach 
§ 27 Absatz 7 gewährt. Für die Berücksichtigung im Zen-
tralitätsansatz wird die Zahl der sozialversicherungs-
pfl ichtig Beschäftigten mit 0,76 multipliziert.

(7) Der Flächenansatz wird den Gemeinden gewährt, die 
eine über dem Landesdurchschnitt liegende Gebietsfl ä-
che pro Einwohnerin und Einwohner aufweisen. Dieser 
Flächenanteil einer Gemeinde wird mit 0,20 multipli-
ziert. Landesdurchschnitt ist das arithmetische Mittel 
aus der Gesamtheit der gemeindlichen Fläche-Bevölke-
rung-Relationen. Bei der Ermittlung des Flächenansat-
zes werden die maßgebliche Gebietsfl äche einer Ge-
meinde nach § 27 Absatz 9 und die Bevölkerungszahl ei-
ner Gemeinde nach § 27 Absatz 3 Satz 1 berücksichtigt.
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§ 9
Ermittlung der Steuerkraftmesszahl für die Gemeinden

(1) Die Steuerkraftmesszahl ergibt sich aus der Summe 
der für die Gemeinden geltenden Steuerkraftzahlen der 
Gewerbesteuer, der Grundsteuern, des Gemeindeanteils 
an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an 
der Umsatzsteuer, des jeweiligen Abrechnungsbetrages 
für das Jahr 2019 nach §  7 des Einheitslastenabrech-
nungsgesetzes NRW vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. 
S. 127), das zuletzt durch Gesetz vom 1. Dezember 2020 
(GV. NRW. S. 1112) geändert worden ist und der jeweili-
gen Gewerbesteuerausgleichszahlung nach dem Gewer-
besteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 1. 
Dezember 2020 (GV. NRW. S.  1111) soweit diese gemäß 
§  2 Absatz  5 Satz  2 Gewerbesteuerausgleichsgesetz 
Nordrhein-Westfalen nicht als der Gemeinde im ersten 
Halbjahr 2020 zugefl ossen gilt, abzüglich der Steuer-
kraftzahl der Gewerbesteuerumlage in der Referenzperi-
ode nach § 27 Absatz 8.

(2) Als Steuerkraftzahlen werden zugrunde gelegt

1.   bei der Gewerbesteuer das Ist-Aufkommen des ersten 
Halbjahres der Referenzperiode, geteilt durch den im 
ersten Halbjahr der Referenzperiode tatsächlich fest-
gesetzten Hebesatz, addiert zu dem Ist-Aufkommen des 
zweiten Halbjahres der Referenzperiode, geteilt durch 
den im zweiten Halbjahr der Referenzperiode tatsäch-
lich festgesetzten Hebesatz, multipliziert mit 435 bei 
den kreisfreien Städten und multipliziert mit 414 bei 
den kreisangehörigen Städten und Gemeinden,

2.   bei der Grundsteuer A das Ist-Aufkommen des ersten 
Halbjahres der Referenzperiode, geteilt durch den im 
ersten Halbjahr der Referenzperiode tatsächlich fest-
gesetzten Hebesatz, addiert zu dem Ist-Aufkommen des 
zweiten Halbjahres der Referenzperiode, geteilt durch 
den im zweiten Halbjahr der Referenzperiode tatsäch-
lich festgesetzten Hebesatz, multipliziert mit 235 bei 
den kreisfreien Städten und multipliziert mit 247 bei 
den kreisangehörigen Städten und Gemeinden,

3.   bei der Grundsteuer B das Ist-Aufkommen des ersten 
Halbjahres der Referenzperiode, geteilt durch den im 
ersten Halbjahr der Referenzperiode tatsächlich fest-
gesetzten Hebesatz, addiert zu dem Ist-Aufkommen des 
zweiten Halbjahres der Referenzperiode, geteilt durch 
den im zweiten Halbjahr der Referenzperiode tatsäch-
lich festgesetzten Hebesatz, multipliziert mit 511 bei 
den kreisfreien Städten und multipliziert mit 479 bei 
den kreisangehörigen Städten und Gemeinden,

4.   bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer das 
Ist-Aufkommen in der Referenzperiode

 a)   zuzüglich der in der Referenzperiode angefallenen 
Kompensationsleistungen an die Gemeinden für 
Verluste aus der Neuregelung des Familienleis-
tungsausgleichs unter Berücksichtigung der in die-
sem Zeitraum angefallenen Abrechnungsbeträge 
und

 b)   zuzüglich der in der Referenzperiode angefallenen 
Kompensationsleistungen an die Gemeinden für 
Verluste im Zusammenhang mit dem Steuerverein-
fachungsgesetz 2011,

5.   bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer das Ist-
Aufkommen in der Referenzperiode und 

6.   bei der Gewerbesteuerumlage das Ist-Aufkommen der 
Gewerbesteuer im ersten Halbjahr der Referenzperi-
ode, geteilt durch den im ersten Halbjahr der Referenz-
periode tatsächlich festgesetzten Hebesatz, multipli-
ziert mit den im ersten Halbjahr der Referenzperiode 
festgesetzten Vervielfältigern für die Gewerbesteuer-
umlage zuzüglich des Ist-Aufkommens im zweiten 
Halbjahr der Referenzperiode, geteilt durch den im 
zweiten Halbjahr der Referenzperiode tatsächlich fest-
gesetzten Hebesatz, multipliziert mit den im zweiten 
Halbjahr der Referenzperiode festgesetzten Vervielfäl-
tigern für die Gewerbesteuerumlage.

§ 10
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die Kreise

(1) Jeder Kreis erhält als Schlüsselzuweisung den Unter-
schiedsbetrag zwischen der maßgeblichen Ausgangs-

messzahl (§ 11) und der maßgeblichen Umlagekraftmess-
zahl (§ 12).

(2) Erreicht oder überschreitet die Umlagekraftmesszahl 
die Ausgangsmesszahl, so erhält der Kreis keine Schlüs-
selzuweisung.

§ 11
Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Kreise und die 

Städteregion Aachen

(1) Die Ausgangsmesszahl eines Kreises wird ermittelt, 
indem der Gesamtansatz mit dem einheitlichen Grund-
betrag gemäß § 28 Absatz 1 Satz 2 vervielfältigt wird.

(2) Der Gesamtansatz wird aus dem Hauptansatz und 
dem Beschultenansatz gebildet.

(3) Der Hauptansatz der Kreise entspricht der Bevölke-
rungszahl im Kreis nach §  27 Absatz  3 Satz  1. Der 
Hauptansatz der Städteregion Aachen entspricht der Be-
völkerungszahl in der Städteregion Aachen ohne die 
Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aa-
chen jeweils nach § 27 Absatz 3 Satz 1.

(4) Der Beschultenansatz wird den Kreisen für jede ge-
meldete Beschulte oder jeden gemeldeten Beschulten 
nach §  27 Absatz  5 an Schulen in eigener Trägerschaft 
gewährt. Die Regelung in § 8 Absatz 4 gilt entsprechend. 
Bevor der so ermittelte Wert in den Gesamtansatz ein-
fl ießt, wird dieser Wert mit dem Kreisfaktor vervielfäl-
tigt. Das für Kommunales zuständige Ministerium setzt 
den Kreisfaktor fest.

§ 12
Ermittlung der Umlagekraftmesszahl für die Kreise 

und die Städteregion Aachen

Die Umlagekraftmesszahl ergibt sich aus der Summe der 
mit einem einheitlichen Umlagesatz von 35,30 Prozent 
vervielfältigten Umlagegrundlagen nach § 23 Nummer 1 
und 2 und des jeweiligen Abrechnungsbetrages für das 
Jahr 2019 nach § 7 des Einheitslastenabrechnungsgeset-
zes NRW.

§ 13
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 

für die Landschaftsverbände

(1) Jeder Landschaftsverband erhält als Schlüsselzuwei-
sung den Unterschiedsbetrag zwischen der maßgebli-
chen Ausgangsmesszahl (§  14) und der maßgeblichen 
Umlagekraftmesszahl (§ 15).

(2) Erreicht oder überschreitet die Umlagekraftmesszahl 
die Ausgangsmesszahl, so erhält der Landschaftsverband 
keine Schlüsselzuweisung.

§ 14
Ermittlung der Ausgangsmesszahl 

für die Landschaftsverbände

Die Ausgangsmesszahl eines Landschaftsverbandes wird 
ermittelt, indem die maßgebliche Bevölkerungszahl nach 
§ 27 Absatz 3 Satz 1 mit dem einheitlichen Grundbetrag 
gemäß § 28 Absatz 1 Satz 2 vervielfältigt wird.

§ 15
Ermittlung der Umlagekraftmesszahl 

für die Landschaftsverbände

Die Umlagekraftmesszahl ergibt sich aus der Summe der 
mit einem einheitlichen Umlagesatz von 14,13 Prozent 
vervielfältigten Umlagegrundlagen nach § 23 Nummer 3 
und des jeweiligen Abrechnungsbetrages für das Jahr 
2019 nach §  7 des Einheitslastenabrechnungsgesetzes 
NRW.

 

§ 16
Investitionspauschalen, Aufwands- und Unterhaltungs-

pauschale, Klima- und Forstpauschale

(1) Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen 
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, zum Abbau ei-
nes Investitions- und Sanierungsstaus, für weitere Un-
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terhaltungsaufwendungen der Gemeinden sowie zur 
Wiederherstellung der kommunalen Waldinfrastruktur 
als Beitrag zum Klimaschutz stehen Mittel in Höhe von 
1 382 705 700 Euro bereit.

(2) Nach Abzug eines Betrages für die Aufwands- und 
Unterhaltungspauschale nach Absatz  6 in Höhe von 
170 000 000 Euro und für die Klima- und Forstpauschale 
nach Absatz 7 in Höhe von 10 000 000 Euro verbleibt für 
Investitionspauschalen nach den Absätzen 3 bis 5 ein 
verteilbarer Betrag in Höhe von 1 202 705 700 Euro. Die 
Zuweisungen aus diesen Investitionspauschalen und den 
in den §§  17 und 18 geregelten Sonderpauschalen sind 
gegenseitig deckungsfähig.

(3) Von dem Betrag nach Absatz  2 Satz  1 werden den 
Gemeinden 1 014 748 200 Euro für investive Maßnahmen 
im Rahmen einer allgemeinen Investitionspauschale zur 
Verfügung gestellt. Davon werden sieben Zehntel nach 
der maßgeblichen Bevölkerungszahl nach § 27 Absatz 3 
Satz 1 und drei Zehntel nach der maßgeblichen Gebiets-
fl äche nach § 27 Absatz 9 verteilt. 

(4) Von dem Betrag nach Absatz  2 Satz  1 werden 
102 243 700 Euro für eine Investitionspauschale zur Ver-
fügung gestellt, die in erster Linie für Maßnahmen zur 
Verbesserung der Altenhilfe und -pfl ege einzusetzen ist. 
Dieser Betrag wird auf die kreisfreien Städte und Kreise 
nach der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner über 
65 Jahre nach § 27 Absatz 4 verteilt.

(5) Von dem Betrag nach Absatz  2 Satz  1 werden 
85 713 800 Euro für eine Investitionspauschale zur Verfü-
gung gestellt, die in erster Linie für investive Maßnah-
men im Zusammenhang mit der Eingliederungshilfe ein-
zusetzen ist. Dieser Betrag wird auf die Landschaftsver-
bände nach der maßgeblichen Bevölkerungszahl nach 
§ 27 Absatz 3 Satz 1 verteilt. Die Mittel dieser Pauschale 
können zu Gunsten des in § 19 Absatz 2 Nummer 4 er-
fassten Sonderbedarfs für die landschaftliche Kultur-
pfl ege für deckungsfähig erklärt werden.

(6) Zur Unterstützung von Aufwendungen zum Abbau 
eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie für wei-
tere Unterhaltungsaufwendungen wird ein Betrag in 
Höhe von 170 000 000 Euro zur Verfügung gestellt. Der 
Betrag wird als Pauschale jeweils zur Hälfte nach der 
maßgeblichen Bevölkerungszahl gemäß §  27 Absatz  3 
Satz 1 und nach der maßgeblichen Gebietsfl äche gemäß 
§ 27 Absatz 9 verteilt. Die Mittel werden als allgemeine 
Deckungsmittel bereitgestellt.

(7) Zur Unterstützung der Gemeinden bei der Wieder-
herstellung der kommunalen Waldinfrastruktur, der Wie-
derherstellung von Sicherheit und Ordnung im Wald und 
bei der Beseitigung und Bekämpfung von Kalamitäten 
wird ein Betrag in Höhe von 10 000 000 Euro zur Verfü-
gung gestellt. Der Betrag wird als Pauschale jeweils zur 
Hälfte nach der Gesamtmenge des Schadholzeinschlags 
und nach der Fläche des Kommunalwaldes gemäß §  27 
Absatz  10 gewährt. Bei der Verteilung der Mittel ist zu 
berücksichtigen, dass jeder kommunalwaldbesitzenden 
Gemeinde ein Mindestbetrag in Höhe von 5 000 Euro für 
den ersten angefangenen Hektar gewährt wird. Die Mit-
tel werden als allgemeine Deckungsmittel bereitgestellt.

(8) Die Euro-Beträge je Einwohnerin und Einwohner, je 
tausend Quadratmeter maßgeblicher Gebietsfl äche und 
je Einwohnerin und Einwohner über 65 Jahre werden 
von dem für Kommunales und dem für Finanzen zustän-
digen Ministerium ermittelt und festgesetzt.

§ 17
Schul- und Bildungspauschale

(1) Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung 
im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnah-
men im Bereich der frühkindlichen Bildung wird den 
Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein Be-
trag von 748 069 700 Euro zur Verfügung gestellt. Die 
Mittel können für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, 
den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende 
Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung 
von Schulen und kommunalen Kindertageseinrichtungen 
eingesetzt werden. Mit den Mitteln der Schul- und Bil-
dungspauschale können darüber hinaus Instandsetzun-
gen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten 
für Schulen fi nanziert werden.

(2) Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der Be-
schultenzahl gemäß § 27 Absatz 5 für die allgemeinbil-
denden und berufsbildenden Schulen. Die Regelungen in 
§  8 Absatz  4 Satz  3 bis 5 fi nden entsprechend Anwen-
dung.

(3) Bei der Verteilung der Mittel nach Absatz 2 ist zu be-
rücksichtigen, dass jeder Gemeinde, die Schulträgerin 
ist, ein Mindestbetrag von 300 000 Euro, jedem Kreis, der 
Schulträger ist, ein Mindestbetrag von 510 000 Euro und 
jedem Landschaftsverband als Schulträger ein Mindest-
betrag von 1 700 000 Euro gewährt wird.

§ 18
Sportpauschale

(1) Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung 
im Sportbereich wird den Gemeinden insgesamt ein Be-
trag von 64 036 900 Euro zur Verfügung gestellt. Die Mit-
tel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Er-
weiterungsbau, den Erwerb, sowie für die Neuanlagen, 
Wiederaufbauten, Modernisierung, raumbildende Aus-
bauten und für die Einrichtung und Ausstattung von 
Sportstätten einzusetzen. Mit den Mitteln der Sportpau-
schale können darüber hinaus Instandsetzungen von 
Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sport-
stätten fi nanziert werden.

(2) Die Verteilung der Mittel erfolgt nach der Bevölke-
rungszahl gemäß § 27 Absatz 3 Satz 1.

(3) Bei der Verteilung der Mittel nach Absatz 2 ist zu be-
rücksichtigen, dass jeder Gemeinde ein Mindestbetrag 
von 60 000 Euro gewährt wird.

§ 19
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

zur Überwindung außergewöhnlicher oder unvorherseh-
barer Belastungssituationen

(1) Zur Überwindung außergewöhnlicher oder unvorher-
sehbarer fi nanzieller Belastungssituationen, die im Rah-
men des Schlüsselzuweisungssystems keine oder nur un-
zureichende Berücksichtigung fi nden, werden insgesamt 
41 087 500 Euro zur Verfügung gestellt.

(2) Die Mittel nach Absatz 1 sind bestimmt für

1.   pauschale Zuweisungen an Gemeinden, die durch ihre 
Funktion als anerkannter Kurort außergewöhnliche 
Belastungen tragen (Kurortehilfe), in Höhe von 
11 062 200 Euro,

2.   pauschale Zuweisungen an Gemeinden zum Ausgleich 
außergewöhnlicher Härten bei der Erhebung von Ab-
wassergebühren (Abwassergebührenhilfe) in Höhe 
von 8 831 200 Euro,

3.   pauschale Zuweisungen an die Landschaftsverbände 
zur Milderung von Belastungen, die durch die land-
schaftliche Kulturpfl ege nach § 5 Absatz 1 Buchstabe 
b der Landschaftsverbandsordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), die zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 
(GV. NRW. S.  738) geändert worden ist, entstehen, in 
Höhe von 16 336 800 Euro und 

4.   Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
zur Milderung von Härten, die sich aus der Durchfüh-
rung des Finanzausgleichs ergeben, oder zur Über-
windung außergewöhnlicher oder unvorhersehbarer 
fi nanzieller Belastungssituationen in Höhe von 
4 857 300 Euro.

(3) Die Gemeinden nach Absatz  2 Nummer  1 erhalten 
einen auf Grund ihrer Anerkennung gewichteten Sockel-
betrag in Höhe von 45 738 Euro. Gemeinden mit einer 
Anerkennung als

a)   Luftkurort erhalten einen einfachen,

b)   Heilklimatischer Kurort oder als Kneipp-Kurort er-
halten einen zweifachen,

c)   Heilbad oder als Kneipp-Heilbad erhalten einen vier-
fachen oder 

d)   Staatsbad erhalten einen achtfachen

Sockelbetrag. 
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Gemeinden, bei denen der Anteil der Übernachtungszah-
len gemäß § 27 Absatz 11 an der maßgeblichen Bevölke-
rungszahl gemäß § 27 Absatz 3 Satz 1 den durchschnitt-
lichen Anteil aller empfangsberechtigten Gemeinden 
übersteigt, erhalten einen Aufstockungsbetrag. Zur Er-
mittlung des Aufstockungsbetrags wird die über dem 
durchschnittlichen Anteil liegende Zahl an Übernach-
tungen mit einem einheitlichen Grundbetrag multipli-
ziert.

(4) Die Abwassergebührenhilfe nach Absatz 2 Nummer 2 
wird Gemeinden nach entsprechender Datenmeldung ge-
währt, wenn die Summe der Differenzen zwischen dem 

a)   Gebührenaufkommen inklusive Grundgebühr je Ku-
bikmeter Schmutzwasser oder

b)   dem Gebührensatz für Schmutzwasser

sowie dem Gebührensatz für Niederschlagswasser zum 
jeweils maßgeblichen Gebührensatz gemäß §  27 Ab-
satz 12 positiv ist. Die Höhe der pauschalen Zuweisung 
bestimmt sich aus der Multiplikation der positiven Dif-
ferenz für Schmutzwasser mit dem gemeindlichen 
Frischwasservolumen, der positiven Differenz für Nie-
derschlagswasser mit der Abfl ussfl äche und einem jähr-
lich zu ermittelten Prozentsatz. Dieser Prozentsatz ergibt 
sich aus dem Verhältnis der zu verteilenden Gesamt-
summe der Abwassergebührenhilfe zu der Summe der 
Berechnungsgrundlagen aller empfangsberechtigten Ge-
meinden. Bei den für die Berechnung im Antrag geltend 
zu machenden Kosten bleiben die Zuweisungen außer 
Betracht.

(5) Der Betrag nach Absatz 2 Nummer 3 wird zu jeweils 
der Hälfte auf den Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
sowie den Landschaftsverband Rheinland aufgeteilt.

(6) Die Mittel nach Absatz 2 Nummer 4 können auch für 
Zuweisungen an Kommunen eingesetzt werden, mit de-
nen Maßnahmen der Weiterentwicklung der kommuna-
len Selbstverwaltung, der interkommunalen Zusammen-
arbeit oder der Einführung und Verbreitung neuer Tech-
niken bei der Durchführung kommunaler Aufgaben 
unterstützt werden.

Teil 3
Zuweisungen außerhalb des Steuerverbundes

§ 20
Kompensationsleistungen an die Gemeinden für Verluste 
durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs

(1) Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzli-
chen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleis-
tungsausgleichs ein Anteil von 26 Prozent des Mehrauf-
kommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land 
gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zusteht. Der auf 
die Gemeinden zu verteilende Betrag wird vorläufi g auf 
900 000 000 Euro festgesetzt. Nach Ablauf des Haus-
haltsjahres wird der den Gemeinden zustehende Anteils-
betrag auf der Grundlage der vorläufi gen Abrechnung 
der Umsatzsteuerverteilung und des Finanzkraftaus-
gleichs unter den Ländern abschließend ermittelt (Ab-
rechnungsbetrag) und festgesetzt. 

(2) Der auf die Gemeinden entfallende Betrag nach Ab-
satz  1 wird nach dem Schlüssel verteilt, der in der je-
weils geltenden Verordnung über die Aufteilung und 
Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommen-
steuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage 
festgesetzt ist.

(3) Der auf die Gemeinden entfallende Betrag nach Ab-
satz 1 Satz 2 wird mit je einem Viertel zu den in der je-
weils geltenden Verordnung über die Aufteilung und 
Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommen-
steuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage für 
die entsprechenden Haushaltsjahre genannten Terminen 
für die Abschlagszahlungen beziehungsweise Vorauszah-
lung auf die Schlussabrechnung ausgezahlt. Der Abrech-
nungsbetrag nach Absatz  1 Satz  3 wird nach Anrech-
nung der geleisteten Abschlagszahlungen mit der 
nächstmöglichen Abschlagszahlung ausgeglichen.

(4) Einzelheiten der Ermittlung und Zahlbarmachung 
der Zuweisungen regeln das für Finanzen und das für 
Kommunales zuständige Ministerium.

§ 21
Kompensationsleistungen an die Gemeinden 

für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuer-
vereinfachungsgesetz 2011

(1) Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzli-
chen Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuerver-
einfachungsgesetz 2011 ein Anteil von 26 Prozent des 
Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das 
dem Land gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zum 
Ausgleich der ertragsteuerlichen Mindereinnahmen zu-
steht. Der auf die Gemeinden zu verteilende Betrag wird 
auf 17 890 000 Euro festgesetzt.

(2) Der auf die Gemeinden entfallende Betrag nach Ab-
satz  1 wird nach dem Schlüssel verteilt, der in der je-
weils geltenden Verordnung über die Aufteilung und 
Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommen-
steuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage 
festgesetzt ist.

(3) Der auf die Gemeinden entfallende Betrag nach Ab-
satz 1 wird mit je einem Viertel zu den in der jeweils gel-
tenden Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung 
des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die 
Abführung der Gewerbesteuerumlage für die entspre-
chenden Haushaltsjahre genannten Terminen für die Ab-
schlagszahlungen ausgezahlt.

(4) Einzelheiten der Ermittlung und Zahlbarmachung 
der Zuweisungen regeln das für Finanzen und das für 
Kommunales zuständige Ministerium.

§ 22
Zuweisungen nach Maßgabe 

des Haushaltsplans des Landes

Die haushaltsmäßige Zuordnung, die Zweckbestimmung 
der Zuweisungen und die Haushaltsansätze der Zuwei-
sungen nach Maßgabe des Haushaltsplans des Landes 
(§  1 Absatz  4) werden von dem für Kommunales und 
dem für Finanzen zuständigen Ministerium jährlich be-
kanntgegeben.

Teil 4
Umlagegrundlagen, Umlagen

§ 23
Umlagegrundlagen für Schlüsselzuweisungen

Die Umlagegrundlagen zur Ermittlung der normierten 
Ertragskraft im Zusammenhang mit der Berechnung der 
Schlüsselzuweisungen sind

1.   für die Kreise

 a)   die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen 
Gemeinden und

 b)   die zu veranschlagenden Schlüsselzuweisungen 
der kreisangehörigen Gemeinden,

2.   für die Städteregion Aachen 

 a)   die Steuerkraftmesszahlen der regionsangehörigen 
Gemeinden und

 b)   die zu veranschlagenden Schlüsselzuweisungen 
der regionsangehörigen Gemeinden abzüglich

 c)   der Steuerkraftmesszahl der Stadt Aachen und

 d)   der zu veranschlagenden Schlüsselzuweisungen 
der Stadt Aachen und

3.   für die Landschaftsverbände 

 a)   die Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden, 

 b)   die zu veranschlagenden Schlüsselzuweisungen 
der Gemeinden und Kreise und

 c)   die Abrechnungsbeträge der Kreise für das Jahr 
2019 nach §  7 des Einheitslastenabrechnungsge-
setzes NRW.

§ 24
Kreisumlage

(1) Die Kreisumlage wird in Prozentsätzen der festge-
setzten Umlagegrundlagen nach §  23 Nummer  1 und 2 
festgesetzt. Für die Festsetzung einer ausschließlichen 
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Belastung oder einer Mehr- oder Minderbelastung ein-
zelner Teile des Kreises sowie für die Erhebung einer 
Sonderumlage gilt Satz 1 entsprechend.

(2) Für die Festsetzung der Regionsumlage nach dem 
Städteregion Aachen Gesetz gilt Absatz 1.

§ 25
Landschaftsumlage

Die Landschaftsumlage wird in Prozentsätzen der fest-
gesetzten Umlagegrundlagen nach § 23 Nummer 3 fest-
gesetzt. 

§ 26
Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhr

Für die Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhr gilt 
§ 25 entsprechend.

Teil 5
Gemeinsame Vorschriften und Verfahren

§ 27
Grundlagen für die Erhebung und die Anwendung 

von Daten zur Berechnung von Zuweisungen 
aus dem Steuerverbund

(1) Die zur Berechnung der Zuweisungen nach den §§ 5 
bis 19 erforderlichen Daten werden den amtlichen Sta-
tistiken nach Maßgabe der folgenden Vorschriften ent-
nommen. Die Daten der amtlichen Statistiken sind für 
die Ermittlung der Zuweisungen aus dem Steuerverbund 
für die Zuweisungsempfänger bindend. Für diese Daten 
fi ndet das Berichtigungsverfahren nach §  29 keine An-
wendung.

(2) Soweit Daten von Gemeinden und Gemeindeverbän-
den erforderlich sind, die nicht aus amtlichen Statistiken 
entnommen werden können, werden diese unmittelbar 
bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden oder den 
zuständigen Stellen erhoben. Die Gemeinden und Ge-
meindeverbände sind unter Beachtung der kommunal-
verfassungsrechtlichen Vertretungsregelungen verpfl ich-
tet, den zuständigen obersten Landesbehörden, dem 
Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-
Westfalen (IT.NRW) und den Aufsichtsbehörden alle zur 
Errechnung und Festsetzung erforderlichen Auskünfte 
fristgerecht und vollständig zu erteilen. Soweit den Ge-
meinden und Gemeindeverbänden für die Datenabfrage 
durch IT.NRW gesicherte elektronische Übermittlungs-
verfahren zur Verfügung gestellt werden, sind diese zu 
benutzen. Werden die notwendigen Auskünfte nicht oder 
nicht rechtzeitig erteilt, können das für Kommunales 
und das für Finanzen zuständige Ministerium bestim-
men, dass geschätzte Zahlen zugrunde gelegt werden 
oder die Berücksichtigung entsprechender Ansätze für 
die betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbände für 
den Finanzausgleich unterbleibt. §  29 fi ndet in diesen 
Fällen keine Anwendung.

(3) Als Bevölkerungszahl im Sinne dieses Gesetzes gilt 
die in Anlage 3 festgesetzte Bevölkerungszahl zum 
Stichtag 31. Dezember 2020. Für die Ermittlung der 
durchschnittlichen Zahl der Einwohnerinnen und Ein-
wohner der Gemeinden nach §  8 Absatz  3 werden die 
Bevölkerungszahlen nach Anlage 3 zu den Stichtagen 31. 
Dezember 2018, 31. Dezember 2019 und 31. Dezember 
2020 herangezogen. 

(4) Als Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner über 
65 Jahre wird die von IT.NRW fortgeschriebene geglie-
derte Bevölkerungszahl zum Stichtag 31. Dezember 2020 
herangezogen.

(5) Als Zahl der Beschulten im Sinne des § 8 Absatz 4, 
des § 11 Absatz 4 und des § 17 Absatz 2 gilt die in der 
von IT.NRW geführten Schulstatistik festgesetzte Zahl 
der Schülerinnen und Schüler zum Stichtag 15. Oktober 
2020. Dieser Stichtag ist auch für die Zurechnung des 
Anteils an der Umlage gemäß § 8 Absatz 4 Satz 3 sowie 
des Finanzierungsanteils gemäß § 8 Absatz 4 Satz 4 für 
das Haushaltsjahr 2020 maßgeblich. 

(6) Als Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Sinne des § 8 
Absatz  5 gilt die von der Bundesagentur für Arbeit er-
mittelte Zahl zum Stichtag 31. Dezember 2020.

(7) Als Zahl der sozialversicherungspfl ichtig Beschäftig-
ten im Sinne des § 8 Absatz 6 gilt die von der Bundes-
agentur für Arbeit ermittelte Zahl der sozialversiche-
rungspfl ichtig Beschäftigten in den Gemeinden am Ar-
beitsort zum Stichtag 31. Dezember 2020.

(8) Die Referenzperiode für die Ermittlung der Steuer-
kraftmesszahl nach §  9 und die Berücksichtigung der 
Abrechnungsbeträge nach § 7 des Einheitslastenabrech-
nungsgesetzes NRW wird auf den Zeitraum vom 1. Juli 
2020 bis zum 30. Juni 2021 festgesetzt.

(9) Als Gebietsfl äche im Sinne des § 8 Absatz 7 und des 
§  16 Absatz  3, Absatz  6 und Absatz  8 gilt der Gebiets-
stand zum Stichtag 31. Dezember 2020, der im Jahresab-
schluss des Liegenschaftskatasters ermittelt und an 
IT.NRW abgegeben wurde. 

(10) Bei der Berechnung der pauschalen Zuweisung 
nach §  16 Absatz  7 an kommunalwald-besitzende Ge-
meinden wird die Fläche des Kommunalwaldes in Hek-
tar zum Stichtag 31. Dezember 2020 sowie die Gesamt-
menge des Schadholzeinschlags von Nadelholz nach Ku-
bikmetern (Erntefestmeter ohne Rinde) aus dem Jahr 
2020 zugrunde gelegt.

(11) Bei der Berechnung der pauschalen Zuweisungen 
nach § 19 Absatz 2 Nummer 1 an Gemeinden, die durch 
ihre Funktion als anerkannter Kurort besondere Belas-
tungen zu tragen haben, werden die Übernachtungszah-
len aus der amtlichen Beherbergungsstatistik Nord-
rhein-Westfalen im Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum 
30. Juni 2021 zugrunde gelegt.

(12) Bei der Berechnung der pauschalen Zuweisungen 
an Gemeinden zum Ausgleich besonderer Härten bei der 
Erhebung von Abwassergebühren nach §  19 Absatz  2 
Nummer  2 wird der maßgebliche Gebührensatz für 
Schmutzwasser mit 3,79 Euro und für Niederschlags-
wasser mit 1,22 Euro festgesetzt. 

(13) Das für Kommunales und das für Finanzen zustän-
dige Ministerium werden ermächtigt, Daten nach den 
Absätzen 1 bis 12 die der Berechnung von Zuweisungen 
aus dem Steuerverbund zugrunde zu legen sind, aus-
nahmsweise für einzelne Gemeinden und Gemeindever-
bände abweichend festzusetzen, wenn sie den Grundsät-
zen des Finanz- und Lastenausgleichs nicht angemessen 
gerecht werden oder zu unzumutbaren Härten bei der 
Durchführung des Finanz- und Lastenausgleichs führen.

§ 28
Verfahrensregelungen zur Ermittlung, Festsetzung und 
Auszahlung der Zuweisungen aus dem Steuerverbund 

(1) Die auf die Gemeinden und Gemeindeverbände ent-
fallenden Zuweisungen nach den §§  5 bis 19 werden 
jährlich durch das für Kommunales und das für Finan-
zen zuständige Ministerium errechnet und festgesetzt. 
Diese setzen zudem die einheitlichen Grundbeträge in 
der Weise fest, dass die jeweils für Schlüsselzuweisungen 
zur Verfügung gestellten Beträge aufgebraucht werden.

(2) Das für Kommunales und das für Finanzen zustän-
dige Ministerium werden ermächtigt, die für die jeweili-
gen Haushaltsjahre ermittelten Ansätze zur Festlegung 
des fi ktiven Bedarfs nach den §§  8, 11 und 14 und zur 
Festlegung der normierten Ertragskraft nach den §§ 9, 12 
und 15, die der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 
zugrunde zu legen sind, ausnahmsweise für einzelne Ge-
meinden und Gemeindeverbände abweichend festzuset-
zen, wenn sie den Grundsätzen des Finanz- und Lasten-
ausgleichs nicht angemessen gerecht werden. Das für 
Kommunales und das für Finanzen zuständige Ministe-
rium können eine auf Dauer angelegte Beteiligung von 
Gemeinden und Gemeindeverbänden an interkommuna-
len Gewerbegebieten berücksichtigen, wenn dies erfor-
derlich ist, um eine den Grundsätzen eines verteilungs-
gerechten Finanzausgleichs entsprechende Anrechnung 
der Steuerkraft sicherzustellen.

(3) Die Schlüsselzuweisungen nach § 6, die Investitions-
pauschalen, die Aufwands- und Unterhaltungspauschale 
sowie die Klima- und Forstpauschale nach §  16, die 
Schul- und Bildungspauschale nach §  17 sowie die 
Sportpauschale nach § 18 werden zu einem Achtel im Ja-
nuar, jeweils zu einem Viertel im März, Juni und Septem-
ber am jeweils vorletzten Bankarbeitstag in Frankfurt 
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am Main sowie zu einem Achtel im Dezember am vor-
letzten Bankarbeitstag in Frankfurt am Main vor dem 
24. Dezember ausgezahlt. Orientiert an Aspekten der Li-
quiditätssicherung können das für Kommunales und das 
für Finanzen zuständige Ministerium Abweichungen von 
den in Satz 1 genannten Auszahlungsterminen festlegen.

(4) Das für Kommunales und das für Finanzen zustän-
dige Ministerium leisten Abschlagszahlungen auf der 
Basis aktueller Proberechnungen von IT.NRW, wenn die 
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen nach § 6, der In-
vestitionspauschalen, der Aufwands- und Unterhal-
tungspauschale sowie der Klima- und Forstpauschale 
nach § 16, der Schul- und Bildungspauschale nach § 17 
sowie der Sportpauschale nach §  18 für das Jahr 2022 
nicht vor dem nächstmöglichen Auszahlungstermin ge-
mäß Absatz  3 erfolgt ist. In besonderen Fällen können 
das für Kommunales und das für Finanzen zuständige 
Ministerium die Höhe der Abschlagszahlung für einzelne 
Gemeinden gesondert festsetzen. Die Abschlagszahlun-
gen werden nach der endgültigen Festsetzung mit der 
ersten ordentlichen Zahlung nach der Festsetzung auf 
Grund dieses Gesetzes verrechnet.

(5) Die Auszahlungstermine der Mittel für Zuweisungen 
nach § 19 werden von dem für Kommunales und dem für 
Finanzen zuständigen Ministerium festgesetzt.

(6) Leistungen nach diesem Gesetz an die Gemeinden 
und Kreise werden durch Bescheide der Bezirksregierun-
gen festgesetzt. Leistungen nach diesem Gesetz an die 
Landschaftsverbände werden durch Bescheide von dem 
für Kommunales und dem für Finanzen zuständigen Mi-
nisterium festgesetzt. Das für Kommunales und das für 
Finanzen zuständige Ministerium können bestimmen, 
dass die Bescheide an die Gemeinden, Kreise und Land-
schaftsverbände unmittelbar durch IT.NRW als elektro-
nische Verwaltungsakte gemäß § 3a Absatz 2 Nummer 3 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 12. November 1999 (GV. NRW. S.  602), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. 
S.  904) geändert worden ist, in Verbindung mit § 5 Ab-
satz 5 des De-Mail-Gesetzes vom 28. April 2011 (BGBl. I 
S. 666), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 23. 
Juni 2021 (BGBl.  I S.  1858) geändert worden ist, aus-
schließlich per De-Mail zuzuleiten sind.

(7) Nach näherer Bestimmung des für Kommunales und 
des für Finanzen zuständigen Ministeriums können im 
Haushaltsjahr 2023 für Schlüsselzuweisungen, für Inves-
titionspauschalen, für die Aufwands- und Unterhal-
tungspauschale sowie für die Klima- und Forstpau-
schale, für die Schul- und Bildungspauschale sowie für 
die Sportpauschale Abschlagszahlungen auf der Basis 
aktueller Proberechnungen von IT.NRW zu den Terminen 
des Absatzes 3 geleistet werden, wenn dies bereits vor 
Verkündung des für das Jahr 2023 geltenden Gemeinde-
fi nanzierungsgesetzes erforderlich ist. Die Abschlagszah-
lungen sind mit der ersten ordentlichen Zahlung nach 
Verkündung des neuen Gemeindefi nanzierungsgesetzes 
und der Festsetzung der Zuweisungen aus dem Steuer-
verbund zu verrechnen.

§ 29

Ausgleich fehlerhafter Zuweisungen 
aus dem Steuerverbund

(1) Unrichtigkeiten, die nicht auf Daten aus amtlichen 
Statistiken zurückzuführen sind, werden bis längstens 
drei Jahre nach Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 
nach § 6, der Klima- und Forstpauschale nach § 16, der 
Schul- und Bildungspauschale nach § 17 sowie der Son-
derbedarfszuweisungen nach §  19 Absatz  2 Nummer  1 
und 2 berichtigt, wenn die Summe der Berichtigungen 
eines Jahres den Betrag von 15 000 Euro übersteigt.

(2) Die für Berichtigungen erforderlichen Beträge wer-
den vorab mit den zur Verfügung gestellten Schlüsselzu-
weisungen nach § 6, der Klima- und Forstpauschale nach 
§  16, den Mitteln der Schul- und Bildungspauschale 
nach §  17 sowie den Mitteln der Sonderbedarfszuwei-
sungen nach § 19 Absatz 2 Nummer 1 und 2 verrechnet.

(3) Berichtigungen nach Absatz 1 können mit allen Leis-
tungen aus dem Steuerverbund verrechnet werden.

§ 30
Bewirtschaftung der Mittel des Steuerverbundes

(1) Die Bewirtschaftung der Mittel aus dem Steuerver-
bund nach den §§  4 bis 19 regeln das für Kommunales 
und das für Finanzen zuständige Ministerium.

(2) Die Bewirtschaftung der im Steuerverbund verblie-
benen Reste bei den Zuweisungen

1.   nach §§ 21 bis 27 des Gemeindefi nanzierungsgesetzes 
vom 3. Februar 2004 (GV. NRW. S.  42), das zuletzt 
durch Artikel II des Gesetzes vom 15. Dezember 2005 
(GV. NRW. S.  936) (Gemeindefi nanzierungsgesetz für 
die Haushaltsjahre 2004/2005) geändert worden ist, 
regeln die jeweils fachlich zuständigen Ministerien 
und

2.   nach § 28 des Gemeindefi nanzierungsgesetzes für die 
Haushaltsjahre 2004/2005 regelt das fachlich zustän-
dige Ministerium im Einvernehmen mit dem für Kom-
munales und dem für Finanzen zuständigen Ministe-
rium.

§ 31
Abschlagszahlungen für Verluste durch die Neuregelung 
des Familienleistungsausgleichs und in Zusammenhang 

mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011

(1) Das für Kommunales und das für Finanzen zustän-
dige Ministerium leisten Abschlagszahlungen auf der 
Basis aktueller Proberechnungen von IT.NRW, wenn die 
Festsetzung der Kompensationsleistungen an die Ge-
meinden für Verluste

1.   durch die Neuregelung des Familienleistungsaus-
gleichs nach § 20 und

2.   in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsge-
setz 2011 nach § 21

für das Jahr 2022 nicht vor dem nächstmöglichen Aus-
zahlungstermin nach § 3 der Verordnung über die Auftei-
lung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Ein-
kommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuer-
umlage für die Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023 
erfolgt ist.

(2) Die Abschlagszahlungen werden nach der endgülti-
gen Festsetzung mit der ersten ordentlichen Zahlung 
nach der Festsetzung auf Grund dieses Gesetzes verrech-
net.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für das 
Haushaltsjahr 2023, wenn dies bereits vor Verkündung 
des für das Jahr 2023 geltenden Gemeindefi nanzierungs-
gesetzes erforderlich ist.

§ 32
Förderungsgrundsätze für zweckgebundene Zuweisun-

gen nach Maßgabe des Haushaltsplans des Landes

(1) Bei allen zweckgebundenen Zuweisungen an Ge-
meinden und Gemeindeverbände stellen die zuständigen 
Ministerien sicher, dass bei der Bewilligung der Zuwei-
sungen auch die fi nanzielle Leistungsfähigkeit der Ge-
bietskörperschaften und ihre Beteiligung am Finanzaus-
gleich berücksichtigt werden.

(2) Förderprogramme bedürfen der Zustimmung des für 
Kommunales zuständigen Ministeriums, soweit sie Zu-
weisungen zu Maßnahmen von Gemeinden und Gemein-
deverbänden enthalten, die ihrer gesetzlichen Verpfl ich-
tung zum Haushaltsausgleich nicht nachkommen. Die 
Förderung von Einzelmaßnahmen der Gemeinden und 
Gemeindeverbände bedarf in diesen Fällen der kommu-
nalaufsichtlichen Zustimmung durch die Bezirksregie-
rung, soweit diese Maßnahmen nicht bereits von einer 
Genehmigung zur Verringerung der allgemeinen Rück-
lage erfasst oder in einem genehmigten Haushaltssiche-
rungskonzept enthalten sind.

§ 33
Kürzungsermächtigung

Das für Kommunales und das für Finanzen zuständige 
Ministerium werden ermächtigt, Zuweisungen aus dem 
Steuerverbund um den Betrag solcher fälligen Forderun-
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gen zu kürzen, auf die das Land nach den zurzeit gelten-
den Bestimmungen einen Anspruch hat.

Teil 6
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 34
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft und mit 
dem Inkrafttreten eines neuen Gemeindefi nanzierungs-
gesetzes außer Kraft.

Düsseldorf, den 17. Dezember 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Die Ministerin für Schule und Bildung

Zugleich für den Minister für Kinder, 
Familie, Flüchtlinge und Integration

Yvonne  G e b a u e r

Für die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Der Minister der Justiz

Peter  B i e s e n b a c h

Für die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l
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Anlage 1 (zu § 2 Absatz 4 GFG 2022) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeile Steuerverbund   
2021**)
Euro Euro absolut %

1 2 3 4 5 6
Obligatorischer Steuerverbund
Gemeinschaftsteuern
* Lohnsteuer 1 19 121 039 982 18 833 735 974 - 287 304 008 -1,50
* veranlagte Einkommensteuer 2 5 127 979 889 4 851 609 738 - 276 370 151 -5,39
* Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 3 2 450 688 389 2 478 920 657  28 232 268 1,15
* Körperschaftsteuer 4 2 427 597 242 3 061 101 024  633 503 782 26,10
* Umsatzsteuer 5 18 681 351 972 21 165 970 430 2 484 618 458 13,30
* Einfuhrumsatzsteuer 6 5 329 246 829 5 111 987 437 - 217 259 392 -4,08
* Abgeltungssteuer 7  557 211 435  821 731 705  264 520 270 47,47
Fakultativer Steuerverbund 53 695 115 738 56 325 056 965 2 629 941 228 4,90
* Grunderwerbssteuer (4/7 Anteil) 8 2 117 273 393 2 235 907 082  118 633 689 5,60
Summe Verbundsteuern 9 55 812 389 131 58 560 964 047 2 748 574 916 4,92
Bereinigung Verbundsteuern (§ 2 Abs. 2 GFG)
* Länderfinanzausgleich 10  581 929 534 - 26 597 300 - 608 526 834 -104,57
* Familienleistungsausgleich 11 - 837 940 400 - 731 007 500  106 932 900
* Entlastungsausgleich Ost/ (Hartz IV) 12  70 732 800  57 815 000 - 12 917 800 -18,26
* Spielbankabgabe 13 - 12 972 000 - 12 944 000   28 000
* Kompensation Betriebskosten KiFöG 14 - 182 689 000 - 182 289 000   400 000
* Kompensation Steuervereinfachungsgesetz 2011 15 - 17 948 224 - 17 935 700   12 524
* Umsatzsteuerkorrektur der Bundesmittel für Asylbewerber 16 - 373 627 000 - 216 487 000  157 140 000
* 1 Mrd. Euro Entlastung Kommunen Länderanteil Ust 17 - 216 200 000 - 216 200 000    0
* Ust statt Entflechtungsmittel 18 - 421 200 000 - 561 066 700 - 139 866 700
* Weiterentwicklung Qualität Kita 19 - 267 575 000 - 376 200 000 - 108 625 000
* Pauschale an Länder für Flüchtlingszwecke 20 - 113 400 000 - 118 725 000 - 5 325 000
* Pakt für den Rechtsstaat 21 - 23 848 000    0  23 848 000
* Pakt für den Öffenlichen Gesundheitsdienst 22    0 - 32 400 000 - 32 400 000
* Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" 23    0 - 37 100 400 - 37 100 400
Verbundgrundlagen insgesamt 24 53 997 651 841 56 089 826 447 2 092 174 606 3,87
Verbundsatz (v.H.) 25 23,00 23,00

originäre Finanzausgleichsmasse (aufgerundet) 26 12 419 460 000 12 900 660 100  481 200 100 3,87
Aufstockungsbetrag aus Landesmitteln durch Kreditierung **** 27  943 139 000  930 937 900 - 12 201 100
Finanzausgleichsmasse GFG 28 13 362 599 000 13 831 598 000  468 999 000 3,51
Vorwegabzug, Voraberhöhung (§ 3 GFG)
* Tantiemen 29 - 5 400 000 - 5 098 000   302 000
* Bundesentlastung Länderanteil Ust für Kommunen ab 2018 30  215 800 000  215 800 000    0 0,00
* Ausgabereste aus Vorjahren 31    0  10 000 000
Finanzausgleichsmasse 32 13 572 999 000   14 052 300 000    469 301 000   3,53
abzüglich Betrag ausschließlich für Klima- und Forstpauschale 33    0  10 000 000    10 000 000   
verteilbare Finanzausgleichsmasse 34 13 572 999 000   14 042 300 000    469 603 000   3,46

**)    Ist 10/19-09/20

****)  Es handelt sich bei dem Betrag in Spalte 4 um den auf Basis der Mai-Steuerschätzung  ermittelten Betrag. Der genaue
        Aufstockungsbetrag wird nach Ablauf der Referenzperiode, d.h. nach dem 30. September 2021, in § 33b HHG festgelegt.

*)     Eine endgültige Ableitungstabelle wird zusammen mit der Modellrechnung im 4. Quartal 2021 veröffentlicht.

Steuerverbund 2022***)       

Ableitung der Finanzausgleichsmasse 2022
vorläufig auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2021 *

Veränderung zu 2021**)

***)   Ist 10/20-05/21 und Schätzung 06/21-09/21
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Anlage 2 (zu § 8 Absatz 3 GFG 2022) 
 
Hauptansatzstaffel  
 

Nr.   

gebildete  
Hauptansatz- 
staffel in %  

Staffelklassen 
Bevölkerung 
im GFG 2022 

     
1  100,0  21 000 
2  103,0  55 500 
3  106,0  90 000 
4  109,0  125 000 
5  112,0  159 500 
6  115,0  194 000 
7  118,0  228 500 
8  121,0  263 500 
9  124,0  298 000 
10  127,0  332 500 
11  130,0  367 000 
12  133,0  402 000 
13  136,0  436 500 
14  139,0  471 000 
15  142,0  505 500 
16  145,0  540 500 
17  148,0  575 000 
18  151,0  609 500 
19  154,0  644 000 
     
     

Für Gemeinden mit einer Bevölkerungszahl von mehr als 644 000 beträgt der Ansatz 
157,0 Prozent. 
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Anlage 3 (zu § 27 Absatz 3 Satz 1 GFG 2022) 
 
 
 

Bevölkerungszahlen in den Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen  

Gebietskörperschaft 
Bevölkerungszahl zum  
    
31. Dezember 2020 31. Dezember 2019 31. Dezember 2018 

        
      
Aachen, kreisfreie Stadt  248 878  248 960  247 380 
Ahaus, Stadt                    39 404  39 381  39 223 
Ahlen, Stadt                    52 635  52 503  52 582 
Aldenhoven                      13 787  13 787  13 807 
Alfter                          23 467  23 563  23 622 
Alpen                           12 502  12 479  12 463 
Alsdorf, Stadt  47 330  47 149  47 018 
Altena, Stadt                   16 527  16 718  16 922 
Altenbeken                      9 105  9 113  9 147 
Altenberge                      10 406  10 327  10 296 
Anröchte                        10 225  10 238  10 275 
Arnsberg, Stadt                 73 487  73 456  73 628 
Ascheberg                       15 580  15 494  15 372 
Attendorn, Stadt                24 330  24 264  24 367 
Augustdorf                      10 147  10 032  10 046 
Bad Berleburg, Stadt            18 847  18 914  19 446 
Bad Driburg, Stadt  18 902  18 959  19 002 
Bad Honnef, Stadt               25 759  25 812  25 816 
Bad Laasphe, Stadt              13 412  13 504  13 565 
Bad Lippspringe, Stadt          16 408  16 237  16 089 
Bad Münstereifel, Stadt         17 387  17 440  17 299 
Bad Oeynhausen, Stadt           48 535  48 604  48 702 
Bad Salzuflen, Stadt            54 166  54 254  54 127 
Bad Sassendorf                  12 052  12 065  12 068 
Bad Wünnenberg, Stadt           12 206  12 152  12 177 
Baesweiler, Stadt  27 319  27 093  27 033 
Balve, Stadt                    11 217  11 201  11 361 
Barntrup, Stadt                 8 501  8 501  8 587 
Beckum, Stadt                   36 637  36 815  36 646 
Bedburg, Stadt                  23 743  23 658  23 531 
Bedburg-Hau                     12 973  12 955  12 933 
Beelen                          6 115  6 125  6 245 
Bergheim, Stadt                 61 749  61 601  61 612 
Bergisch Gladbach, Stadt        111 636  111 846  111 966 
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Bergkamen, Stadt                48 919  48 740  48 725 
Bergneustadt, Stadt             18 502  18 677  18 865 
Bestwig                         10 525  10 623  10 687 
Beverungen, Stadt               13 064  13 103  13 115 
Bielefeld, krfr. Stadt          333 509  334 195  333 786 
Billerbeck, Stadt               11 538  11 597  11 566 
Blankenheim                     8 268  8 268  8 313 
Blomberg, Stadt                 15 093  15 115  15 154 
Bocholt, Stadt                  71 061  71 113  71 099 
Bochum, krfr. Stadt             364 454  365 587  364 628 
Bönen                           18 126  18 171  18 107 
Bonn, krfr. Stadt               330 579  329 673  327 258 
Borchen                         13 475  13 393  13 404 
Borgentreich, Stadt  8 501  8 543  8 523 
Borgholzhausen, Stadt           8 964  8 968  8 973 
Borken, Stadt                   42 650  42 629  42 530 
Bornheim, Stadt                 48 348  48 321  48 326 
Bottrop, krfr. Stadt            117 388  117 565  117 383 
Brakel, Stadt                   16 125  16 137  16 270 
Breckerfeld, Stadt              8 912  8 943  8 938 
Brilon, Stadt                   25 336  25 451  25 417 
Brüggen                         15 934  15 745  15 708 
Brühl, Stadt                    43 673  44 126  44 397 
Bünde, Stadt                    45 376  45 187  45 521 
Burbach                         14 913  14 856  14 909 
Büren, Stadt                    21 452  21 515  21 556 
Burscheid, Stadt                18 527  18 346  18 172 
Castrop-Rauxel, Stadt           73 126  73 343  73 425 
Coesfeld, Stadt                 36 182  36 257  36 217 
Dahlem                          4 301  4 215  4 183 
Datteln, Stadt                  34 714  34 596  34 614 
Delbrück, Stadt                 32 039  31 989  31 949 
Detmold, Stadt                  74 097  74 254  74 388 
Dinslaken, Stadt                67 338  67 373  67 525 
Dörentrup                       7 662  7 680  7 720 
Dormagen, Stadt                 64 500  64 340  64 335 
Dorsten, Stadt                  74 515  74 704  74 736 
Dortmund, krfr. Stadt           587 696  588 250  587 010 
Drensteinfurt, Stadt            15 540  15 556  15 542 
Drolshagen, Stadt               11 640  11 783  11 779 
Duisburg, krfr. Stadt           495 885  498 686  498 590 
Dülmen, Stadt                   46 706  46 657  46 590 
Düren, Stadt                    91 272  91 216  90 733 
Düsseldorf, krfr. Stadt         620 523  621 877  619 294 
Eitorf                          18 728  18 749  18 727 
Elsdorf, Stadt            21 745  21 807  21 663 
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Emmerich am Rhein, Stadt        30 869  30 961  30 748 
Emsdetten, Stadt                36 068  36 029  36 012 
Engelskirchen                   19 297  19 298  19 272 
Enger, Stadt                    20 469  20 490  20 461 
Ennepetal, Stadt                30 117  30 142  30 075 
Ennigerloh, Stadt               19 554  19 810  19 829 
Ense                            12 256  12 162  12 213 
Erftstadt, Stadt                50 060  50 010  49 801 
Erkelenz, Stadt                 43 275  43 206  43 364 
Erkrath, Stadt                  43 878  43 992  44 384 
Erndtebrück                     6 953  6 934  6 998 
Erwitte, Stadt                  16 117  16 065  16 045 
Eschweiler, Stadt    56 172  56 482  56 385 
Eslohe (Sauerland)              8 787  8 811  8 870 
Espelkamp, Stadt                24 676  24 782  24 685 
Essen, krfr. Stadt              582 415  582 760  583 109 
Euskirchen, Stadt               58 466  58 381  57 975 
Everswinkel                     9 613  9 678  9 666 
Extertal                        11 042  11 069  11 091 
Finnentrop                      16 854  16 955  17 173 
Frechen, Stadt                  51 947  52 439  52 473 
Freudenberg, Stadt              17 729  17 711  17 739 
Fröndenberg/Ruhr, Stadt            20 566  20 760  20 766 
Gangelt                         12 733  12 576  12 446 
Geilenkirchen, Stadt            27 518  27 470  27 214 
Geldern, Stadt                  33 760  33 730  33 836 
Gelsenkirchen, krfr. Stadt      259 105  259 645  260 654 
Gescher, Stadt                  17 246  17 254  17 205 
Geseke, Stadt                   21 422  21 422  21 343 
Gevelsberg, Stadt               30 733  30 701  30 695 
Gladbeck, Stadt                 75 518  75 610  75 687 
Goch, Stadt                     34 531  34 205  33 825 
Grefrath                        14 759  14 753  14 802 
Greven, Stadt                   37 709  37 753  37 692 
Grevenbroich, Stadt             63 941  63 743  63 620 
Gronau (Westf.), Stadt          48 576  48 321  48 072 
Gummersbach, Stadt              50 978  50 952  50 688 
Gütersloh, Stadt                100 664  100 861  100 194 
Haan, Stadt                     30 263  30 406  30 484 
Hagen, krfr. Stadt              188 687  188 686  188 814 
Halle (Westf.), Stadt           21 448  21 577  21 640 
Hallenberg, Stadt               4 490  4 465  4 486 
Haltern am See, Stadt           37 845  37 850  38 013 
Halver, Stadt                   16 108  16 083  16 106 
Hamm, krfr. Stadt               178 967  179 916  179 111 
Hamminkeln, Stadt               26 962  26 858  26 739 
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Harsewinkel, Stadt              25 338  25 163  25 147 
Hattingen, Stadt                54 278  54 438  54 562 
Havixbeck                       11 961  11 943  11 829 
Heek                            8 651  8 653  8 681 
Heiden                          8 204  8 218  8 187 
Heiligenhaus, Stadt             26 301  26 345  26 335 
Heimbach, Stadt                 4 312  4 328  4 333 
Heinsberg, Stadt                42 476  42 236  41 946 
Hellenthal                      7 797  7 863  7 895 
Hemer, Stadt  33 863  34 062  34 080 
Hennef (Sieg), Stadt            47 544  47 290  47 339 
Herdecke, Stadt                 22 653  22 755  22 733 
Herford, Stadt                  66 495  66 638  66 608 
Herne, krfr. Stadt              156 940  156 449  156 374 
Herscheid                       6 988  6 954  6 977 
Herten, Stadt                   61 860  61 821  61 791 
Herzebrock-Clarholz             16 095  16 004  15 847 
Herzogenrath, Stadt      46 225  46 375  46 402 
Hiddenhausen                    19 724  19 705  19 767 
Hilchenbach, Stadt              14 646  14 801  14 906 
Hilden, Stadt                   55 274  55 625  55 764 
Hille                           15 378  15 374  15 445 
Holzwickede                     16 964  17 076  17 118 
Hopsten                         7 643  7 650  7 599 
Horn-Bad Meinberg, Stadt        17 245  17 263  17 178 
Hörstel, Stadt                  20 335  20 344  20 141 
Horstmar, Stadt                 6 595  6 545  6 551 
Hövelhof                        16 222  16 281  16 294 
Höxter, Stadt                   28 509  28 808  28 824 
Hückelhoven, Stadt              40 425  40 245  39 931 
Hückeswagen, Stadt              14 810  14 958  15 060 
Hüllhorst                       13 051  13 032  13 026 
Hünxe                           13 596  13 598  13 567 
Hürtgenwald                     8 675  8 700  8 706 
Hürth, Stadt                    59 525  59 731  60 189 
Ibbenbüren, Stadt               51 526  51 822  51 904 
Inden                           7 480  7 397  7 421 
Iserlohn, Stadt                 91 815  92 174  92 666 
Isselburg, Stadt                10 758  10 636  10 692 
Issum                           12 113  11 977  11 937 
Jüchen                          23 516  23 294  23 337 
Jülich, Stadt                   32 336  32 653  32 632 
Kaarst, Stadt                   43 615  43 493  43 433 
Kalkar, Stadt                   13 944  13 884  13 902 
Kall                            11 096  11 191  11 264 
Kalletal                        13 385  13 471  13 605 
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Kamen, Stadt                    42 875  43 023  42 971 
Kamp-Lintfort, Stadt            37 635  37 596  37 391 
Kempen, Stadt                   34 537  34 514  34 597 
Kerken               12 638  12 548  12 524 
Kerpen, Stadt                   65 802  66 702  66 206 
Kevelaer, Stadt                 27 955  28 087  28 021 
Kierspe, Stadt                  16 089  16 119  16 137 
Kirchhundem                     11 353  11 485  11 564 
Kirchlengern                    16 081  16 023  16 029 
Kleve, Stadt                    52 359  52 388  51 845 
Köln, krfr. Stadt              1 083 498 1 087 863 1 085 664 
Königswinter, Stadt             41 122  41 277  41 243 
Korschenbroich, Stadt           33 484  33 251  33 066 
Kranenburg                      10 981  10 719  10 632 
Krefeld, krfr. Stadt            226 844  227 417  227 020 
Kreuzau                         17 422  17 444  17 532 
Kreuztal, Stadt                 30 965  31 122  31 187 
Kürten                          19 716  19 662  19 768 
Ladbergen                       6 775  6 688  6 705 
Laer                            6 700  6 744  6 799 
Lage, Stadt                     34 885  34 858  35 047 
Langenberg                      8 597  8 619  8 597 
Langenfeld (Rhld.), Stadt       59 112  59 178  58 927 
Langerwehe                      14 071  14 028  14 020 
Legden                          7 342  7 326  7 314 
Leichlingen (Rhld.), Stadt      27 885  28 000  28 031 
Lemgo, Stadt                    40 456  40 619  40 696 
Lengerich, Stadt                22 511  22 660  22 641 
Lennestadt, Stadt               25 140  25 308  25 503 
Leopoldshöhe                    16 382  16 263  16 282 
Leverkusen, krfr. Stadt         163 905  163 729  163 838 
Lichtenau, Stadt                10 551  10 570  10 632 
Lienen                          8 622  8 604  8 527 
Lindlar                         21 430  21 315  21 396 
Linnich, Stadt                  12 697  12 662  12 593 
Lippetal                        11 949  11 894  11 871 
Lippstadt, Stadt                67 793  67 952  67 901 
Lohmar, Stadt                   30 316  30 453  30 363 
Löhne, Stadt                    39 871  39 915  39 697 
Lotte                           14 139  14 095  14 135 
Lübbecke, Stadt                 25 573  25 541  25 490 
Lüdenscheid, Stadt              71 911  72 313  72 611 
Lüdinghausen, Stadt             24 810  24 822  24 590 
Lügde, Stadt                    9 235  9 390  9 448 
Lünen, Stadt                    85 838  86 348  86 449 
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Marienheide                     13 443  13 522  13 552 
Marienmünster, Stadt            4 903  4 902  4 962 
Marl, Stadt                     84 312  84 067  83 941 
Marsberg, Stadt                 19 488  19 540  19 640 
Mechernich, Stadt               27 986  27 714  27 598 
Meckenheim, Stadt               24 741  24 817  24 684 
Medebach, Stadt                 7 987  8 000  8 055 
Meerbusch, Stadt                56 479  56 415  56 189 
Meinerzhagen, Stadt             20 529  20 367  20 397 
Menden (Sauerland), Stadt       52 452  52 608  52 912 
Merzenich                       9 968  9 885  9 778 
Meschede, Stadt                 29 696  29 786  29 921 
Metelen                         6 363  6 360  6 350 
Mettingen                       11 878  11 828  11 883 
Mettmann, Stadt                 38 749  38 757  38 829 
Minden, Stadt                   81 592  81 716  81 682 
Moers, Stadt                    103 487  103 902  103 725 
Möhnesee                        11 698  11 722  11 620 
Mönchengladbach, krfr. Stadt    259 665  261 034  261 454 
Monheim am Rhein, Stadt         41 279  40 948  40 645 
Monschau, Stadt                11 686  11 693  11 726 
Morsbach                        10 032  10 138  10 210 
Much                            14 491  14 412  14 374 
Mülheim an der Ruhr, krfr. St.  170 921  170 632  170 880 
Münster, krfr. Stadt            316 403  315 293  314 319 
Nachrodt-Wiblingwerde           6 466  6 546  6 573 
Netphen, Stadt                  23 033  23 081  23 130 
Nettersheim                     7 705  7 491  7 467 
Nettetal, Stadt                 42 438  42 496  42 493 
Neuenkirchen                    13 892  13 887  13 905 
Neuenrade, Stadt                11 772  11 889  11 982 
Neukirchen-Vluyn, Stadt         27 532  27 187  26 982 
Neunkirchen                     13 075  13 165  13 406 
Neunkirchen-Seelscheid          19 698  19 679  19 659 
Neuss, Stadt                    153 109  153 896  153 796 
Nideggen, Stadt                 10 155  10 001  9 945 
Niederkassel, Stadt             38 512  38 667  38 218 
Niederkrüchten                  14 948  15 557  15 550 
Niederzier                      14 154  14 113  14 033 
Nieheim, Stadt                  6 026  6 084  6 093 
Nordkirchen                     10 117  10 111  10 063 
Nordwalde                       9 683  9 640  9 584 
Nörvenich                       10 667  10 572  10 459 
Nottuln                         19 636 b  19 557 
Nümbrecht                       17 068  17 001  16 985 
Oberhausen, krfr. Stadt         209 566  210 764  210 829 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 89 vom 30. Dezember 20211528

Ochtrup, Stadt                  19 673  19 662  19 636 
Odenthal                        15 031  14 967  15 020 
Oelde, Stadt                    29 133  29 238  29 326 
Oer-Erkenschwick, Stadt         31 532  31 421  31 442 
Oerlinghausen, Stadt            17 065  17 142  17 286 
Olfen, Stadt                    13 014  12 923  12 846 
Olpe, Stadt                     24 593  24 551  24 688 
Olsberg, Stadt                  14 432  14 430  14 489 
Ostbevern                       11 116  11 007  10 982 
Overath, Stadt                  27 124  27 100  27 040 
Paderborn, Stadt                151 864  151 633  150 580 
Petershagen, Stadt              25 045  25 119  25 168 
Plettenberg, Stadt              24 978  25 237  25 318 
Porta Westfalica, Stadt         35 734  35 631  35 671 
Preußisch Oldendorf, Stadt      12 236  12 188  12 289 
Pulheim, Stadt                  54 636  54 194  54 071 
Radevormwald, Stadt             21 963  21 919  22 107 
Raesfeld                        11 515  11 431  11 368 
Rahden, Stadt                   15 404  15 402  15 441 
Ratingen, Stadt                 86 899  87 520  87 297 
Recke                           11 394  11 376  11 371 
Recklinghausen, Stadt           110 705  111 397  112 267 
Rees, Stadt                     21 030  21 100  20 972 
Reichshof                       18 503  18 600  18 655 
Reken                           14 965  14 888  14 815 
Remscheid, krfr. Stadt          111 516  111 338  110 994 
Rheda-Wiedenbrück, Stadt        48 672  48 644  48 505 
Rhede, Stadt                    19 319  19 299  19 328 
Rheinbach, Stadt                26 949  26 986  27 063 
Rheinberg, Stadt                30 933  30 854  31 097 
Rheine, Stadt                   76 123  76 218  76 107 
Rheurdt                         6 545  6 515  6 589 
Rietberg, Stadt                 29 432  29 545  29 466 
Rödinghausen                    9 728  9 758  9 784 
Roetgen                    8 650  8 648  8 640 
Rommerskirchen                  13 357  13 298  13 231 
Rosendahl                       10 810  10 754  10 806 
Rösrath, Stadt                  28 759  28 631  28 693 
Ruppichteroth                   10 484  10 420  10 408 
Rüthen, Stadt                   10 565  10 826  10 957 
Saerbeck                        7 088  7 091  7 139 
Salzkotten, Stadt               25 013  24 956  25 062 
Sankt Augustin, Stadt           55 590  55 847  55 767 
Sassenberg, Stadt               14 215  14 193  14 260 
Schalksmühle                    10 287  10 294  10 341 
Schermbeck                      13 541  13 602  13 599 
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Schieder-Schwalenberg, Stadt    8 355  8 344  8 475 
Schlangen                       9 254  9 259  9 261 
Schleiden, Stadt                13 191  13 128  13 053 
Schloß Holte-Stukenbrock, 
Stadt        26 943  26 872  26 776 
Schmallenberg, Stadt            24 806  24 852  24 869 
Schöppingen       6 759  6 868  6 820 
Schwalmtal                      19 012  18 969  18 982 
Schwelm, Stadt                  28 590  28 537  28 542 
Schwerte, Stadt                 46 124  46 195  46 340 
Selfkant                        10 253  10 137  10 089 
Selm, Stadt                     25 802  25 925  26 011 
Senden                          20 358  20 409  20 493 
Sendenhorst, Stadt              13 289  13 193  13 157 
Siegburg, Stadt                 41 669  41 554  41 463 
Siegen, Stadt                   101 943  102 770  102 836 
Simmerath                         15 498  15 404  15 377 
Soest, Stadt                    47 206  47 514  47 460 
Solingen, krfr. Stadt           159 193  159 245  159 360 
Sonsbeck                        8 690  8 673  8 675 
Spenge, Stadt                   14 419  14 482  14 487 
Sprockhövel, Stadt              24 702  24 739  24 747 
Stadtlohn, Stadt                20 290  20 283  20 322 
Steinfurt, Stadt                34 431  34 325  34 084 
Steinhagen                      20 495  20 614  20 698 
Steinheim, Stadt                12 617  12 528  12 657 
Stemwede                        13 046  13 020  13 111 
Stolberg (Rhld.), Stadt           56 377  56 466  56 792 
Straelen, Stadt                 16 248  16 257  16 114 
Südlohn                         9 370  9 262  9 249 
Sundern (Sauerland), Stadt      27 554  27 725  27 802 
Swisttal                        18 763  18 749  18 618 
Tecklenburg, Stadt              9 138  9 070  9 145 
Telgte, Stadt                   19 841  19 911  19 925 
Titz                            8 617  8 455  8 361 
Tönisvorst, Stadt               29 249  29 336  29 306 
Troisdorf, Stadt                74 994  74 953  74 903 
Übach-Palenberg, Stadt          23 906  24 044  24 081 
Uedem                           8 305  8 224  8 281 
Unna, Stadt  58 816  58 936  58 633 
Velbert, Stadt                  81 564  81 842  81 984 
Velen, Stadt                        13 112  13 107  13 130 
Verl, Stadt             25 382  25 318  25 498 
Versmold, Stadt                 21 697  21 603  21 468 
Vettweiß                        9 527  9 397  9 369 
Viersen, Stadt                  77 376  77 102  76 905 
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Vlotho, Stadt                   18 384  18 380  18 429 
Voerde (Niederrhein), Stadt     36 047  36 017  35 999 
Vreden, Stadt                   22 676  22 670  22 641 
Wachtberg                       20 331  20 485  20 414 
Wachtendonk                     8 107  8 129  8 118 
Wadersloh                       12 556  12 654  12 397 
Waldbröl, Stadt                 19 599  19 553  19 543 
Waldfeucht                      8 912  8 842  8 784 
Waltrop, Stadt                  29 472  29 328  29 345 
Warburg, Stadt                  22 928  23 076  23 079 
Warendorf, Stadt                37 173  37 157  37 226 
Warstein, Stadt                 24 520  24 643  24 842 
Wassenberg, Stadt               18 830  18 630  18 292 
Weeze                           11 228  10 786  10 697 
Wegberg, Stadt                  28 130  28 169  28 175 
Weilerswist                     17 722  17 633  17 619 
Welver                          11 829  11 833  11 940 
Wenden                          19 452  19 609  19 701 
Werdohl, Stadt                  17 660  17 657  17 737 
Werl, Stadt                     30 702  30 767  30 772 
Wermelskirchen, Stadt           34 597  34 719  34 765 
Werne, Stadt                    29 588  29 717  29 662 
Werther (Westf.), Stadt         11 091  11 150  11 274 
Wesel, Stadt                    60 329  60 230  60 357 
Wesseling, Stadt                36 731  36 347  36 146 
Westerkappeln                   11 234  11 241  11 182 
Wetter (Ruhr), Stadt            27 269  27 392  27 441 
Wettringen                      8 271  8 261  8 226 
Wickede (Ruhr)                  12 682  12 682  12 595 
Wiehl, Stadt                    25 199  25 161  25 135 
Willebadessen, Stadt            8 154  8 111  8 142 
Willich, Stadt                  50 283  50 391  50 592 
Wilnsdorf                       19 975  20 086  20 088 
Windeck                         18 869  18 730  18 773 
Winterberg, Stadt               12 442  12 638  12 611 
Wipperfürth, Stadt              20 875  20 963  21 003 
Witten, Stadt                   95 876  96 459  96 563 
Wülfrath, Stadt                 21 003  20 957  21 035 
Wuppertal, krfr. Stadt          355 004  355 100  354 382 
Würselen, Stadt               38 496  38 756  38 712 
Xanten, Stadt                   21 521  21 607  21 690 
Zülpich, Stadt                  20 440  20 332  20 174 
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